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' 1 ,. 

\;e:cJc:jnde-t 
,1r, 10. ·rri~·rz- -19ss 
Braun, Justizobersekretär 
2-..J.s Url:und.!:;0e2.1nter der 
C c 3 c 1~ ; f t s s t. e 11 e 

I ~ N a m e n d e s V o l k e s 

In dem Rechtsstreit 

der Krci ssparlcasse Stor:r2.rn, vert1·eten durch ihren Vor­
:::tand : 

l. Land1·at von der Groeben (Vorsitze~der) i n Bad Oldesloe, 
Grabauerstr . 15, · · 

2. DUrgermei~ter Herrrann ~arth in Bad Oldesloe , Am Markt 5 , . 
:; . :raufr-1an1;_ ~·iill1 . Hei k in Bad Oldesloe, Ha5ci1str . 1 , 

4. Kaufmann Ernst Springer in Bad Oldesloe. MUhlenstr.16 , 

5. f\ng~ste 11 tcr AY't.lm r I..ar:,p:"echt in Rei::1belc, Kreut zl-::2.r::p 65 ., 
6. Kaufm=nn Os~ald Zeutschel in Schm~lenbel~, Siekerland-

str8Ye 231, 

7 - Kqufmann·~alter Wiede in Harkshelde , 3egebcrger Chaussee 87 
8. Kaufmann Paul Manthey in Trittau , Im Raum 4 , 
9 . Viennändler Hans Vagt in Reinfeld , tm Zuschlag 33 , 

1(1, . lfat1 1' 11'"'1•'1 E••, ,. · ·o ' 1 1 n Ah · cb ..,. U:,y.m"' ' •n - 1 r,,··.::: - Si-r ')(-:. - - . _ . ''-'• . • , 1 n s l, 1\. c 1 _ r e n .. , ur [, , n E, _ , ·- · • __ , - • ~- , .., • • c. ~ _. 

Beklagten und Rsvi~ions~l~~erin , 

- Proze3bevollm~chtlgter : Rechtsanwalt Dr . Krille -

gegen 

Klägerin und Revisionsbeklagte, 

~ F1·oze!!:>e0.1oi.lr.1i:icht~gter : Rechtsam.·alt Dr- . ~•!:~eczorek -

~a~ der I1. Zivilsen~t dc6 Bundes~~richlshofs aur die 
;:;J1:dli c h~ Ver·r:fli,c!J ung vom 10. ~,r;_rz J 958 rnter· !'U -c1 :i rl-:-t.rr:g 
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des Senatsprüsidenten Dr. Nastelslci und der Bundes­

richter Dr. Fischer, Dr. Haager. Liesecke und Dr. Reinicke 

für Recht erlcannt : 

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil 

des 1. ?ivilsenats des Hanseatischen Oberlandes­

ger:i.ci1ts zu Hamburg vom 11. November 1955 \vird 

auf Kosten der Beklagten zurüe:l~ge1·1iesen. 

Von Rechts wegen 
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Tatbestand: 

Durch das Gesetz über GroG- Ham~urg und andere Gebiets­

bercinigunsen vcm 26. Januar 19j7 (Reichsgesetzbl. I S.91) 
~urden mit Wirkung zum 1. April 1937 Teile d~r Regierungs­

bezirl·:e Lüneburg, ,Stade und Schlesi'lig von Pi~euf.:en auf 

Eamburg überfi..illrt, wi:ihrend andererseits Teile von Hambur,g 

auf die RegierunGsbezirke Schleswig und Sta~e überging~n . 

Auf den Gebieten, die nunmehr zu Hamburg gehörten, befand 

sich eine Reihe yon Sparkassen. Diese Sparkassen wurde~,· 

soweit auch ihre GeKLlhrverbHnde auf H~mburg übergegangen 

waren, durch eine von Hamburg getroffene Anordnung auf die 

Klägerin und die Neue Sparcasse von 1864 (im folgenden 
11 Nenspa 11 genannt) , z,,:ei private Sparlcassen, überfLihrt . Auf 

dem Ge~ie t e, das zu Hamburg·gekommen Kar, wurden_ jedocti 

auch von der BekJ.agten, deren Ge0ährverband, der Kreis 

StonnQ~n, beim Regjerungsbezirk Schleswig verblieben KaP/ 

eini.c.;e Z1:eigstellen betrieben. Die Kli:ißerin und die Neuspa 

schlossen, um auch diese· Z1•;eigstel len zu übernehinen, am 

30. Dezember 1944 11 im Zusammenhc:~ng mit der Gebietcbereini­

gung ~rn grof.l - hamburgischen Raum und auf Grund der mit dem 

Reichi•ri rtscha.:."tsmini sterium gepflog2nen Verl:o.ndlungen" 

mit der Beklagten einen Vertrag, durch den sich diese ver­

pflichtete , die Geschlift~stelle Hamburg-Wandsbek am 31. De ­

zember 1945 auf die Kli:igerin und 7 andere Z;;eigstellen auf 

die Neuspa zu ilbertragen (§ 1 des VertraGes). Der Kreis 

Stormarn sollte hierfür eine Vergütung von 1 1/2 % der ef ­

fektiv UberfUhrten Einlagebest~nde , mindestens jedoch 

l 000 000 RM, erhalten; der Betrag von 1 000 000 RM sollte 

a~ 3 - Januar 1945, -die ~eiteren Betr~ge sollten im Anschluß 

an die Überführung der Gut~abel1 Uber\'/iesen werden (§ 2 des 

Vertrages). Der Vertrag, der von der Aufsichtsbehürde der 
Kl~gerin genehmigt worden ist, enthielt ~eiter eine Reihe 

von Bestimmungen, die die Einzel heiten der überfLll1gung re­
gelten(§§ 3 - 12 des Vertrages). Er ~urde auf Seiten der 

Beklagten von dem Vorsitzenden des Vorstandes und von dem 
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Sparkassenleiter am 6. Februar 1945 unterschrieben . Die 

Kl~gerin und die Neuspa Uberwiesen dem Kreis Stormarn am 

3 . Januar 1945 1 000 000 RM . Die Beklagte UberfLlhrt e die 

z~eigstellen Hamburg-Bramfeld / Hellbrock, Hamburg-Eummels­

büttel und Hamburg-Duvenstedt, \'lie es im Vertr2.ge vorgese­

hen vmr_. Anfang Januar 1945 auf die Neuspa. 

Nach dem Zusammenbruch weigerte sich die Beklagte, 

den Vertrag weiterhin zu erfüllen . Die KlHgerin hat demge­

mäß beantrast, festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet 

sei, ihre Geschti.:.~tsstelle Hamturg-Handsbelc nach Ma f: gabe der 

Bestimmungsn des zt'lischen den Parteien am ~O. Dezember 1S'4 4 
abgeschlossenen Vertrages auf die Kldgerin zu Ubertragen . 

hilfsweise die Beklagt e zu verurteilen, bei der UberfUhrung 

ihrer Geschäftsstelle j_n Wandsbelc auf äie Kli:i.gerin nach 

Maß6abe der Bestim~ungen des Vertrag~s vom 30 . Dezember 1944 
mi tzm-..rirl<en. Die Beklagte hat um Klageab\:eisung 6ebeten. 

Sie hält· die Feststellungslclage fUr unzul~ssig und den Ver­

trag fUr nichtig, weil er nicht gestempelt oder gesiegelt, 

nicht gerichtlich oder notariell beurkundet und von ihrer 

Aufsichtsbehörde, dem Regierung~pr~sidenten in Schleswig, 

nicht genehmiGt ,;erden sei . Sie ist Keitcr der An~icht , der 

Vertrag sei urn;irksam, ,-:eil er geGen die guten Sitten ver­

stosse, und von ihr, der Beklagten, wegen widerrechtlicher 

Drohung angefochten sei. Schließlich rreint die Beklagte, 
mit• der Kapitulation und der Wührung~reform sei auch die Ge­

sch~1tsgrundlage des Vertrages weggefallen . 

Das Landgericht hat dem Hauptantrag der Kl~gerin statt­

gegeben, das Berufungsgericht hat die Berufung zurLic!:ge\·:ie­

sen. Nit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Klagebegehren 

weiter. Die Klligerin bittet um Zurückweisung der Revision. 
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Entscheidungs~ründe : 

I. 

1. Die Revision beanstandet die Auffassunb des Beru­

fungsgerichts , die Festst~llungsklage sei zulüssiß . Sie ist 

der Ansicht es fehle an einem Feststellun~sinteresse , ~eil ----------- - - - - - - -- ----
die Kl~gerin die Leistungsklace erheben k~nne. Diese RUge 

der Revision ist unbecrGndet . Wie der erkennende Senot in 

Übereinstirr.rr,ung mit der Rechtsprec_hunc; des Reichsgerichts 

(RGZ 129, _34 ; 152, 196; HRTI 1931 Nr. 1963; 1936 Hr. 3_88 ; 
J ,1 1936, 3186) und dem ,Schrift turn ( Stein-Jona.s-Sch~nlce ZP0 

18. Aufl. § 256 Anm . III 5) bereitt frUher (BGHZ 2, 250 ff, 

253) entschieden hat , ist das Interesse an der Eihebung 

einer Feststellungsklage nicht stets zu verneinen, Kenn 

eine Le:LstunEsl~lage erhoben Herden kann . Es lrnn;mt vielrr.el1r 

darauf an, ob iM einzelnen Fall GrUnde der Pro:eCwirt:chaft­

lichkeit und der Vereinfachung des Verfahrens die Erhebung 

der ?eststellungsklace rechtfertigen ; über~ll dort , wo die 

Durchftihrung eines Festslellung.sverfahrens nach ~en Ee:cn~er ­

heite~ des Falles zu einer prozeßwirt:chaftlich sinnvollen 

Entscheidung der zwi schen den Parteien bestehenden Strei ­

tigkelten fUhri J beitehen gegen die Zul[~si:keit eines Fest ­

stellungsverfahrens keine prozescualen Bedenken . Diese Vor­

aussetzungen sind, wie das Berufungsgericht zutreffend ~uc­

gefUhrt hat , im vorliegenden Fall gegeben . Der KlHgerin 
~ 

ster..t, ,,renn der Vertrag vom 30 . Dezcm~er 1944 recht c-;,1irk-

sam ist, nicht ein einzelner Anspruch zu, den ~ie mit einer 

Leistungsklage abschlie~send durcl1setzen kUnnte . Die Kl~ge ­

ring mUßte vielmehr , wie das Landgericht, auf dessen Ent ­

scheidung sich das Ber-µfungsurteil bezogen lle..t , im einzel­

nen dargelegt hat , eine Vielzahl von LeistungsklaGen erhe­

ben, um die Überführung der Z¾eigstelle bewirken zu k[nnen, 
wie sie in den_§§ 1 bis 12 des Vertrages vom ~0 . Dc=errber 19~4 

fest 6eler;t ist ; in vielen Fi:il len müßte die iUJ;c;erin 2uch ncch 

zun~chst auf Auskunftserteilung klagen .. In den einzelnen 
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Verfal1ren würden Schwie~igkeiten und Streitpunkte auftau­

chen_, die• über die Grundfrage, ob der Vertrag wirksam sei, 

hinausgehen. Uber diese Fragen werden die Parteien aber 

voraussichtlich, ~enn einmal der Strei t Uber die Gültig­

keit des -✓ertrages entschieden ist, eine Einigun2; erzie­

len. Mlt Recht hat das Berufungsgericht ~argelegt, es seien. 

nicht s6 sehr Einzelpunkte der Art und des Umfanges weiterer 

DurchfUhru~gs- und Libergabeakte, die den Kern des Streites 

zwischen den Parteien aus1r.achten, als vielmehr die Fraße, 

ob der Vertrag tiberhaupt wirksam sei. Das Berufungsgericht 

hat zwar ausgeführt, auch nach der Entscheidung Uber di~ 

Feststellungsl::lage könne mi5glicl1ervieise noch eine Kla&e 

auf· Verurteilung zur Bewirkung der einen oder anderen dem 

Abkommen entsprechenden Einzelleistung ~rforderlich wer~en. 

Dies_e Er •1:igung schließt aber entgegen cler Au·ffassung der 

Re-,isj on nicht die Zulässigl(ei t der Feststellungsldac;e aus . 

Selbst wenn noch der eine oder andere Streit durch ein 

Leistungsurteil zu entscheiden w~re, so werden doch die• 

meisten Ansprüche. die die KHigerin ohne Erhebuni:; der 

Feststellungsklage im Jege der Leistungsklage geltend ma­

chen müßte, durch die Feststellungsl:lage ohne erneuten 

Rechtsstreit ihre Erledigung finden. Hierbei ist auch zu 

b~rUcl~s ichtigen, daß die Bel:lagte eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts ist und ~avon iusgegancen werden kann, 

daLl sie zu einer sachlichen Mitarbeit an der UberfUhrung 

der Zweigstelle bereit ist, wenn durch gerichtliche Ent­

scheidung rechtskräftig ~estgestellt worden ist daß sie 

verpflichtet · ist, die Zweigstelle auf die Kl~gerin zu über ­

tragen (vgl. Wieczorek , ZPO 1957 § 256 Anm. C II c 1, 2}. 

2. Die Revision ist der Auffassung, die Feststellungs-

1(19-ge .sei auch aus einem ande:cen Grunde unzuli..i.s.si[; . Das Be­

rufungsurteil habe dahingestellt sein lassen, ob der Be­

tlagten Ansp~~ucr.c zu.ständen, die über die im Ver·trage ·,om 

30. Dezember 1944 bedungenen Gegenlei stunsen hinausgü1gen; 
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es habe offen gelassen, ob und wie die Gegenleistung dec 
Beklagten auf Grund des§ 242 BGB anders be~es~en werden 
müsse als im Vertrage vorgesehen sei . Das Berufungsgericht 

,,olle also, meint die Revision, den Verttag vom 30. Dezem­

ber 1944 gemäß§ 242 BGB ~ndern. Sei dies aber der Fall, 

dann sei das Feststellungsbegehren der KliGerin, die Ee­

klar;te m;__\sse die Zv;eigstelle 11 nach 1{;2.ßgabe der BestiiT,n:1..,:~-:ser 

des z~ischen den Parteien am 30. Dezember 1944 abgeschlosse­

nen Vertr2.ges II übe1'tragen, 1.rnbegrJi1aet. Sei aber der ./\nt~"&[s 

der Kltgerin schon dann unbegründet; wenn die Beklagte 

nicht nrtch Mai~gabe der unver~ndcrten ve~~tregsbest:i.nmungen_. 

sond~rn gewäß einem abgeHnderten Vertrage zur Übertragung 

der Zweigstelle verpfllcht~t sel, so habe dies prozessual 

zur Folg0 ; da.C. dj_e Feststellungslclaße ummLissig sei; den!·; 

es bestehe jedenfalls kein Fests~ellungslnteresse an einer· 

Klage: die nicht die Frage kläre, ob der Vcr·t1°a~ ;__:_:::ier-no.upt, 
·-···-·•;-•-"'"' . ---------·--- ----......... --· 

Dies.e Rüge der Revision v1ird dem Berufungsurteil n:l.cl·d: 

gerecht: Das Berufungsurteil bringt mit den AusfL~~~~,32n, 

auf die die Revj_sion himieistJ ledigJ.j_ch zum Ausdruclc, c1aB 

es nur über die Pflichten der Beldagten_. da/3 es c1:ter nl cht 

über die: Ansprüche der Be!clt;.gten e.us del'.l Vert1,ai;e er. ·vsc-h:üd12 

Die Fe:ststellung, die Belclagte sei nach Maßgabe der Bestj~­

mungen des Vertrages vom 30. Dezember 1911.4 zur ÜberfUh2°unG 

der z~•reigs te llc Harr:burc;-\'!3.~dsbelc verpf' J. ichtet, ber-ü':lrt 

nicnt die Fraße, welche Gegenrechr:;e der Belclagten aus dem 

Vertrar;e gegen die Kl i:i.f~erin Z"c..l s'c el1c1:. Daß die JCli:i.t?;erj_n rni t 

der in ihrem Feststellungsantrag enthaltenen l:/endung 
1

\1rc:1 

Maf'gabe der Ees_timrnungen •des z,üsche:r. den Parteien ar1 

30. Dezember 191+4 abgeschlossenen Ver·trages 11 ausscl1 liefJ ici, 

eine Entscheidung über die Pflichten der Beldagten:; nici:t 

aber über :ieren Rechte begeh:r•0 h.].t_, ergibt sich ir:1 UbI<ser 

auch daraus , daß die KUi.g.::ri:n aTi1 17. Dezember J.953 dl.e Ver­

pfllchtun[~ cJer Beklagten irzur t:.m Zug gegen Zai1lu:1g 'C"'l 

171.500 ·Dr--t a1Jsr::;esprochen ,üssen 1,;ollte 1 d.Lesen 'IeiJ des 
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Antra~es aher spilter nicht mehr stellte als ihr-das Land­

gericht a:nhei:116 e:;ebe:n l1at te, ihn f'a.llcn zu lassen 

Das Ber·ufungsr;er·icht h2.t also ledi 6lich über die 
1 

Pflichten der BP.l:lagten, nic-ht Llber deren P.echtc entsclri e-

de:1. Die Verpi l:i.chtunr; der Be\(lagten richtet sich c;rur1dsic~tz ­

lich n2.ch den uuvedlnderten E,est i1r,nrn~;en des Vertr:iges vorr 

30. Dezei.;oe1' 1944. Die Verpflicln,ur,g der Beldagten kann 

sich nur insotteit gegentiber dem Vertrage geHndert haben, 

als das Berufungsgericht diese Müglichkejt offengelassen 

hat. Dies ist, ·,on der Verpflic_htung zur Übert!"'.'.!gunr; von 

Gr-undstücl<:en abgesehen, ausschlieGlicl1 inso1-;ei t der Fall, 

als es sich um den Zeitpunkt handelt, zu ~elchem die Be ­

klagte die Zr:ei~;stelle ü:Jcrt:r2.gcr. ir:u/3. Das L::rndger:Lcht, 

dessen Ausführungen das Eerufungs~ericht beigetreten ist, 

hat mit der Feststellung, die Eelqcigte müsse die ZLeig­

stelle nach Maßgabe der Vertragsbestimrruncen vom 30. Dezem­

ber 1944 üoert ragcn , nichl festgestellt, daß die Bekl agte 

die Z,·Jeigstelle mit Wirl<:üng zum 31. Dezember 1945 zu über­

tragen habe; es hat vielmehr (Urteil des Landgerichts S.22/ 

23) auf die Schuierigkei ten hinge '!lesen, die dadurch ent­

steh8·n, daß dieser Zeltpunkt .Ln der Verganr;enl1E(i t liegt, 

und ausgeführt. die Beklagte hebe auch behauptetJ die Ver­

tragserfüllung s·ei zum mindesten teil1:eise zunb.cns t im oei­

derseitigen Einvcrst~ndnis hin~ussesc~oben Korden ; euc~ 

wäre eine tatsUchliche Übergabe technisch besser fUr einen 

zul{ünf't i gen Zeitpunkt durchführbar als fiktiv nach einem 

in der Vergani:;enheit liegenden Zeitpunkt. Daß das Ber-u.­

funr;sgericht offengelassen hat, ob· die Bel,J ar-:;te die Z1·:eir::­

stelle mit Wirkung zum 31. Dezember 19lf5 oder müglicher-

,._.ei se zu eü1ern spdteren Zeitplmkt zu übe ~tragen 11.-l.t, 

scbließt jedoch nicl1t das Interesse der Kltig:=rin an der 

alsb2.ldi:;en Feslstelluriß 2.1..~s, daß die Be!dae:;te verpflich-

tet sei, die Z~eigstelle i~ übrigen nach den unver~nderten 

Bedingunßen des Vert raGes 10m ;10. Dezember 194~ zu ü'certra­

gen 
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II. 

Das Berufungsgericht hat ausgefUhr~. der vom Vorstands­

vorsitzenden und Sparkassenleitei der Beklagte; unterschrie­
bene Vertrag hütte, um Hirl-::sam zu sein, mit dem Sie:-~el_cder 
Stempel_der_Beklagten versehen Eein müssen. Die Beklagte 
k~nne sich jedcch nach Treu und Glauben auf diesen Form­
mangel ~icht berufen. 

1. Die Revision ist e\nmal der Auffassung, der Vor­

standsvorsitzende und der Sparkassenleiter hJtten die Be ­

klagte aucl1 d2nn nicht Hirl<::sam ver.treten können, Kenn der 
Vertrag gesiegelt oder gestempelt worden w~re . Ein Vertrag. 
der die Übertragung einer Zweigstelle zum Gegenstand habe. 

müsse wegen seiner weittragenden Bedeutung vom Vorstand be­

schlossen ~erden. Dieser Auffessung der Rcvisicn J:ann nich~ 
zugestimmt Kerden. Nach der Sat 7 ung der Beklagten, die der 
preußischen Mustersatzung für Sparkassen entspricht be­
schließt zwar der Vorstand Uber al~e Angelegenheiten· der 
Sparkasse) soweit nicht in der Satzung et~as anderes be~ 

stim~t ist; auch vertritt der die Sparka~se gerichtlich und 
außergerichtlich(§ 5). Nach§ 11 Ab~ . 1 ~atz 2 der s~t~ung 
genügt es aber zur Wi rksamkeit von ver-pflichtenden Uri:uncE:nJ 
wenn sie die Unterschrift des Vorstandsvorsitzenden und des 
Sparkassenlei ters unter BeifUgung des Siegels oder Ste~~els 
der Sparkasse tragen . § 11 ~er Satzung regelt sowohl die 
~eschäftsfUhrung als auch die Vertretun~ der Sparkasse 
(Perdelwitz-Fabricius-Kleiner, D3s preußische Sparkas~en­
re_cht, 2. Aufl. 1937 § 11 Muster$atzung Anm. 1 b). Der Vor­
standsvorsitz ende und der Sparkassenleiter k~nnen 3lso iin 

Rahrnen des§ 11 Abs. l Satz 2 der Satzung die Sp~rkasse 
wirksam vertreten; die Vertretung i::,t auch cann iörl:samJ 

wenn kein entsprechender Vcrstandsbeschluß erganGen sein 
sollte . § 11 Abs . 1 Satz 2 der Satzung umfa:~t alle Rechtsge­
schäfte, !:Oiiei t nicht durch § 11 Abs. 1 ...,atz 1 odei0 durch 
andere Bestim~ungen der Satzung eine Sonderrc~eJuns ~etrof-
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fen ist. Dies ist bezüglich der Übertragu:ig einer __ i;eig­

stelle nicht der Fall. Der Vorstandsvorsitzende u~d der 

SparkassenJ.ei ter !{örmen also aut Grund d~s § 11 Ab·~. 1 

Satz 2 der Satzung die von ihnen vertretene Sparka~se 

zur Übertragung einer z,-,eigstelle verpflichten. 

2. Die Revision rügt ,,1ei ter die Auffassung ries Beru­

fungsgerichts, die Beklagte dUrfe sich nach Treu und Glau­

ben nicht darauf berufen, daß der Vertrag nicht gesiegelt 

oder gestempelt worden sei . Die Revision ist der Ansicht, 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 der Satzung, der die Siegelung oder Stem­

pe.lung von Urlarnden vorsehe, enthalte nicht eine 6e,\!chnliche 

Formvorschrift, sondern bestimme die Voraussetzunßen der 

Vertretungsmacht des Vorstand~vorsitzenden und des Sp~rka~­

senlei.ters . Diese beiden Personen könnten die Beklagte nur 

vertreten, ;·renn der Vertrag, den sie im Narr.en der Bel:lagten 

schlössen, im einzelnen Fall gesiegelt oder i;estcrnpelt v:erde. 

Feh.le es am Siecel und Stempel, so handelten Vorstandsvor­

sitzender und Sparkassenleiter als Vertreter chne Vertre­

tungsmacht. ~n einem solchen Falle kUnne die Berufung der -

Beklagten auf die fehlende Siegelung und Stempelung nicht 

nach Treu und Glauben a~sgeschlossen Kerden; Treu und Glau­

ben kUnnten nicht eine fehlende Vertretungsmacht ersetzen . 

Auch diese Revisionsrüge ist unbegründet. Die Frage, 

ob Formvorschriften , die in den Satzun3en öf~entlichcr Kör­

perschaften enthalten sind, gewUhnliche Formvorschriften 

sind oder ob sie auch oder ausschlie2lich die .Vertretungs­

macht der für die KUrperschaft vorgesehenen Vertreter ein­

sch~änken, ist umstritten . Das Reichsgericht (vgl. vor al­

lem RGZ 1~6. 42 ff, 46 ; 157, 207 ff, 211) und, ihm folgend, d0 

Bundesgerichtshof (vgl. insbeaondere BGHZ 6, 330 ff, 333 
und Lindenmaier-M~hring § 36 DGO Nr . l) haben die Ansicht 

vertreten, gesetzliche Vorschriften, die in dlesen ?üllen 

für Willenserkldrungen besondere Anforderungen aufstellten, 

seien nicht nur FormvorschrL'ten, sondern "chrk:inl-::tcn zum 
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-~-h~ __ tze der Körperschaft gegen unbec:achte und gefiihrdende 

Willenserklärungen die geset~llche Vertretungsmacht der 

fUr die Körperschaft handelnden Perso~sn ein . Die Urteile , 

i n denen di e s e Rechtsansicht vertreten'wird, und ebenso.die 

Ent s cheidungen, a:..1f d i e in die.sen Urteilen Bezug genc:nmen 

wird , betreffen aber nicht den Fell , daß der For~mangel 

ausschlieBllch in dem Fehlen des Siegels ~nd Stempels be ­

standen l1at . Sie haben vielrr.ehr vor allem die Fälle zum 

Gegenstand , in denen nicht s~mtliche Personen, die den 

Vertrag unterschreiben müssen , unterzeichnet haben , oder 

in denen eine e~forderliche Genehmigunc des Vertrages fehlt. 

In diesen F~l l en ist die S~chJage aber eine andere als in 

dem Fall , i n dem der Ve r tra~ ausschlic0lich den ~nngel auf ­

weist , daD den Unterschrlften der Unterschriftsberechtig­

t en n i cht das Siegel oder der Stempel der KUrperschaft bei ­

gefUit ist. Feh lt den Uoterschriften lediglich das Siegel 
oder der s~e~pel, so jst au~schlierlic~ eine Formvorschrift 

verl e tzt ( vgl. Hamel, DVBl 1955 , 796 und 1:Hld, NJU 1955, 
693 ) , 

Di e Berufung der Beklegten auf den Formmangel , auf den 
s ie erst 6 Jahre nach Abschluß des Vertrages zum erstenmal 

h i ngewi esen hat verst~ßt auch , wie das Berufungsgericht 

entgegen der Auffassung der Revision zutreffend dargelegt 

hat , gegen Treu und Gl auben . Die Revision ~eint, di e Kl~­

gerin habe wissen müssen, daß der Vertrag der Beifügung 

des Si egels oder Stempels bedurft hütte , sie sei daher 

nicht schutz\1ürdig . Mit Recht hat d2.s Berufungsgericht 

aber demgegenüber ausgeführt , es sei Sache ter B~kla~ten 

ge~esen, f ti r die Ei nhaltung der Formvorschrift zu sorgen , 

di e Klilgerin habe erwarten kGnnen ~ daß die Beklagte die 

nach ihrer Satzung (nicht nach der Satzung c,er Klüc;erin) 

erf.orderliche ?or:n'IO:'Sc11ri ft einhalt cn Ke:rcle ( RG jil 1936, 
1626). Die Revision meint i•;ej_ ter , :;.;ur Ann';.:'"}me , die i:ierufung 

auf einen Forrn:nangel verstoCe gegen Treu und Glaub2~. ge­

nüge nie .t die ?eststellur,g, üaü beide P2.rteien be\·:ußt 

ocier unbe,fü!n gecer,. oie Formvo:cschr-ift versto8en hätten 
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Das Berufurigsgericht hat ~jch jedoch auch mit einer der­

artigen F~ststcllung nicht begnügt. Es hnt vielmehr dar­

ge~.egt, die Geltendrnaclrnng de3 Fonr,:r:2.ngels ,;ide~'sprcche 

dem frtiheren Verhalten der Beklagten . Die Beklagte habe 

]<:einen Vorbehalt gegen die Ü_ben:-ei sung des Betrc1ges ve,n 

l 000 000 RM erhoben und spijter auch keine Anstalten ge­

inacht, diesen Betrag zurilckzuzahlen. Sie habe in ErfUllun5 

des Vertrages drei ihrer Z~eigs~ellen an die Neuspa tiber­

tragen, im Jahre 1947 das Grundstück, in dem eine dieser 

ZKeigstellen betrieben ~erde, an die Neuspa auf6el~ssen 

und sei ihr noch im Jahre 1949 bei der UDsch~eibunG des. 

Grundstücks behilflich ge~e~en . Diese AusfUhrungen lassen 

keinen Rachtsi rrtwn erl{ennen. 

Das Lan~gericht, aur dessen Ausführungen das Beru­

fungsgerjcht Bezug genommen hat~ hat im Ubrigen euSßefLlhrt, 

es sei auch eine neihe vo"n Sparl~assen au_ die Bcl:lagte über­

fü:'."?.rt 1vorden und diese Überführung habe im Zusammennang 1ni t. 

de~ Abgabe der auf Hamburger Gebiet liegenden Sparkassen 

gestanden. Es handelt sich hier vor allem um die Überfüh­

rung der Sparkassen Bargteheide und 'J'r:i. t tau auf die Bci:lar;­

te . Ministerialrat Rosborg, der c.air:alige .S~chbearbci 'cer im 

Re~chswirtschaftsministeium hat in seinem Reisebericht 
. . 

vom 4. April 1944 ausgeftihrt, der Vorstandsvorsit2ende der 

Be~lagten habe die UbcrfUhrung dieser Sparkassen ge~ade i~ 

Hinblick darauf gefordert, daß die Bekla6te mit der ~bgabe 

de~ Hamburger Zweigstellen rechnen mUsse. Das Rei9hswirt­
sc~aftsministerium hat dementsprechend , als.die Beklagte 

die Übertragung der auf Hamburger G1=biet lief_;endcn Sp~r!-:J.s-. 
sen verzögerte , dem Hegier·ungsprdsidenten in Schlcs•,:Jg am 

17 . Oktober 1944 gcschcJeben, ei stelle die UberftihrunG der 

Sparl<:cssen Ba.1,s;te1~eide und 1'Ti'c·i.,;au auf d.:i.e Bel•.·:i..a~~te zurücl·~, · 

bls die Z1·;etcstellcnf'ragc rni•c Ee.mbu:cg ;e:d~i.rt .sei. fr· s·v am 

14 . Dezember 1944 .· als die5e :i?rage gekli.:rt \iar : vgl . Brief 

des Reicbst1irtschaftsmiristeriu111s vom 28 . Noven:ber 2.944 an 

den Staatsrat Meyer) , o~dnete es die Uber~Uhruns de~ Spar-
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kassen Bargteheide und Trittau auf die Beklagte an . Die Ec­

lclagte hat also im Hinbliclc darauf , daß sie Z1.-cigstelJcn 

an die Klügcrin und die NEuspa abGebcn ~erde, Verteile er­

halten, und sie hat diese Vort2ile auc~ beh~ltcn . Die:er 

Gesichtspun~t stutzt die Auffassung des Berufunsssericht:, 

daß die Beklaßte bei BerLlcksichtigunG Rller Umst~ndc des 

Falles gegen Treu und Glauben verstG[t, ~e~n sie sich auf 

den Formmangel beruft , der dadurch eingetretEn ist , daß 

der Vertrag vom 30 . Dezember 1Slt4 versehentlich nicht ge­

siegelt oder gestempelt worden ist (vgl. GEHZ 16, 334 ff, 

336 .. 337 ; 20 , 172. 173; 23, 249). 

. III. 

Das Berufungsgericht ist der Auffassung , der Vertrag 

vom 30. Dezember 1944 hdtte ~em~ß _§ _313_BGB_gerichtJich 
oder notarjell beurlrnndet i,:crden rr:'L::::;:cn .• da sich die Ec­

lclagtc in den · §§ 4, 5 des Vertrages zur Utereignung vcn 

Grundstticken und zur Abtretunß vcn Vorkaufsrechten ver­

pflichtet habe . Die Bestimmungen , die die Übereignung der 

Grundstticke in Brarnfeld und Rahlstedt und die Abtretunß 

von Vorkaufsrechten zum Gegenstand h~tten , stellten atcr 

nur einen verGleichsweise unbedeutenden Nebenpunkt des Ver ­

trages dar . Der eigentliche Zweck des Vertraccs habe darin 

bestanden, zu ve r hindern , daD die Beklagte mit ihren Z~eic­

stellen auf das erweiterte Ha~bur cer Gebiet Gbe~Greifc. 

Die Parteien h~tten daher den Vertrag vcm 30 . De=ember 1944 
um seines eigentl i chen Z~eckes ~illen auch ohne die nichti ­

gen Bestimmungen geschlo=~en~ Die Nichtickeit der Vo~:chrif ­

ten Uber die GrundstLlcksilbereignunc unt Ajtretunc der Vor­

~aufsrechte habe daher gern~J § 139 BGB nicht die Nichtig­

keit des ganzen Vertrages zur Folge. 

Di ese Feststellung des B rufungsgerichts liegt auf 
e 

tatsächlichem Gebiet . Sie ist ohne Rechtsirrtum zustande 
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gekom~en. ZYar mußte das Ecrufun3sccricht, ttorauf die Re-

····\r·is-i-on zutrcff<:nd hirn,:eist, bei der B0ant1:ortv.nG der fr2.gc, 

ob die Parteien den Vertrag ohne den nichtigen Teil ge­

schlossen hic-itten, ausschließlich von der.i Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses iuscehen. Dle ErwUgung des Berufun~s­

gerichts, die Frage der 1\us1-Iirl:unt~ der Teilnicl1tigkei t habe 

jetzt nur noch Bedeutung fUr das Rahlstedter Grundstück, 

\•1eil das Bra:ni'elder Grundstüct inz1·:iscllen übereignet '>':Or­

den sei, ist aber nur eine Eilfser~ilgung; auf ihr beruht 

die Entscheidung nicht. Auch die ~eitere RUgc der Revision 

das Berufungsgericht h2.be den ho-,en Einllei ts1:ert der Grund­

stüclce übersehen, ist nicht begr-Llndet. Das Landgericht, 

dessen Ati.stU:nrunr:;en sich das Berufungsr;ericlit zu eigen ge ­

macht hat, hat auf Seite h2 seines Urtells die Einheits­

,-1erte der Grund.stücke be:·ücl:.sichtigt. Scllließ.licl'1 ist auch 

der Him1eis der Revision unbeachtlich, die· Belclagte hätte 

,j ede Gel2genhei t ausgenutzt.• um d1e Vereinbarung vom 30. De­

zember 1944 zunichte zu machen; di<2$er Him:eis berührt 

nicht die Frage, ob die Parteien den Vertrag ohne die nich­
t igen Bestimmungen geschlossen .hütten. 

IV. 

Die Revision greift weiter die Ausführungen des Beru­

fungsgerichts an, die die ?rage zum Gegenstand haben, ob 

die !'.uf'sichtsbehörde der Bclcla.a:ten . der Regierungspri-isident --- - - - - ---------- - ---- - -- ------ - ---
in Schleswig, den Vertrag vo~ 30. Dezerrber 19~4 ~enehmigen 

. ----------
mußte und ob er ihn gegebenenfalls genehmigt ~at. Die Revi ­

sion meint, das Berufungsgericht ve~cenne nicht, daß der 

Vertrag der Genehmigung der Aufsichtsbeh~rde bedurft h~tte ; 

das Beru i. ung~gericl:t irre a.oer-, '.·:enn es anneJ·,r:ie, eine der­
artige Genehnigung sei erteilt worden. 

Die Reviston 0 .~t dj_e Austüh:i.·unr;eL des Berufungsr;erichts 

mißverstanden. Das Berufungsgericht 1e~tritt im Gegensatz 

15 
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zu den Da~legungen der Revision die Auffassuni, der Ver­

trag bedürfe nicht der Genehmigunß der Aufsichtsbehörde. 

Die v1eiteren Ausführungen des Beruft..nf:sg~i,ichtsJ die die 

F'ragc bejahren, ob di.e frnfsichtsbe!'1ürdc den Vc:"t:rag genel:­

mJ.gt h2.be, entl1al ten nur eine Hi 1 fsen!ü_sung. Die vom Land­

gericht und vor.1 Berufungsgeric!Yc ,ertretcne .rrnsi(;ht, der 

Vertrag vom 30. Dezember 1944 bedürfe nicht der Geneh11i 

gung der /l.ufsichtsbehörde, ist zutrefl,end. Die S::1tzune; der 

Beklacten enthült keine Bestim~ung, nach der die Ubertra­

gung einer Zweicstelle von ~er AufslchtsbehUrde genehmigt 

i-Icrden mu'."3. De!' Auffassung der Revision, § 39 der Satzung 

verlanr;e eine ·der-artifse Genehmigung, kann nicht zugestimmt 

werden. Nach dieser Bestimmung kann die Auflösung tier Spar­

kasse nur mit Genehmigung des Regier-ungspr~sidentcn be ­

schlossen \•ierden .. Einer Aufl(:sung steht J \·;orauf die R3vi­

sion Eli t Recht hinweist, die Vereinigung einer Spo.rkasse 

mit einer andern gleic~ (Perdelwit~ - ~ab1·icius-Kleiner a~O , 

§ 17 Sparkassenverordnung Anm . 7). Im vorliegenden Fall ist 

aber nicht eine Spa~casse mit einer andern vereinigt, son­

dern lediglich eine Z1·1eigstelle einer Sparl:asse auf eine 
' andere Sparkasse überfi..ihrt ~-,erden. Die Überführung einer 

Zweicstelle kann h~chstens der AuflUsung der Zweigstelle 

gleichstehen. Die Aufl~sung einer ZKeigstelle ist ~ber 

etwas ganz anderes als die AuflUsung·der Sparkasse selbst 

(so auch Gutachten von Dr. Palleske und das Gutachten von 

Sprengel). 

Die UberfUhrune einer Zweigstelle unterljegt auch 

nach den Vorschriften des Reichs:esetzes ilber das Kredjt: 

1·1esen (Ki-lG) kei:1er ErlaubnisrJfl:..cht. Nz.ch die!::en Bestimrr.un­

gen (§§ 3, 51 KWG ; Art. 1 der I. DVO zum K~G) ist eine Er­

laubnis zur Errichtung Verlegung und Cbern~hmcJ richt ~be~ 

zur Übergabe einer Zi•:eigstelJ.e erfo~'cerLLch. Es lcaYJn ~uch 

nicht den Ausführungen im Gutachten von Dr . Palleske belgc­

treten werden, ~enn schon die Vcrlegunc einer z~eigctelle 

genehr:'ligungspfl:Lchtig sei , ds..nn :1:üsse dies erst recht bei. 
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der Entlassun~ einer z~eig~telle aus dem Kreditinstitut 

der Fall sein, denn eine derartige Ubcrgabe stelle ct~a~ 

erheblich Ge,-,ichtigeres dar als eir,c blo!~c Verlei;ung . Die­

se Ausfi,;.hrunr:;~n ,,_;crc.en der.i Sinn und z1,:eC;k des Reichsgeset­

zes über das Kreditwesen nicht gerecht. Dieses Ge~etz will 

einer un2rwUnschten Kr~fteverschiebunß zwischen den ver­

schiedenen Gruppen des Kredi tr:e,:er:cs und vor 2.llcr.1 einer 

Ubersetzung des Kreditge~erbcs vorbeugen ( Perdelwit3 - f~bri ­

cius-Klcine~ aaO § 3 ~ustersatzung Anm . 3). Aus diesem 

Grunde ist be1.-:u!:t die Erricl:tung , die ubernahr.-:e die Verle ­

gung, die En:eitcrung der sachlichen Zust~ndicheit einer 

ZKeigstelle. ja sogar jede auf die D~uer berechnete fusdeh­

nung der Gescl1üftszeiten bei ZKeigstcllcn, nicht aber die 

AuflUsung oder Übergabe einer z~eigstclle von einer Erl~ub­

nis ab~ilngig gemacht (§ 1 KtG , Art . 1 Buchstaben a bis e 

_der I. DVO zum K~G). Die Frage , ob die Auflösung einer 

ZHeig_stelle für die Sparlcasse grüf2irc Bedeutung bat als 

die Verlegung einer z,,:eigstelle, is-c also uncrheolich; aui' 

diesen Gesichtspunlct stellt es das Rcichsc;e~etz über das 

Kredit~es~n.nicht ab . Der Vertrag vorn 30 . De~e~ber 1944 
brauchte somit von der Jl.ufsichtstehö:tde der Beklagten 

nicht genehmi gt zu werden . Damit sind die AusfUhrungen 

der Revision geßenstandslos , die die Hi lfsen1~gungen des 

Berufungsgerichts angreifen, die Aufsichtsbehörde habe den 

Vertrag jedenfalls stillschweigend genehmigt. 

V. 

Das Berufungsßericht hat die Frage ob der Vertra~ 

vom 30 . Dezember 1944 ge~en_di~_~uten_Sitten_verstosse 

oder ob die BctlaGte zum Abs.., h lu'.3 dic~es -✓ert:r2.c;es :!~~~~= 

~§~bt!!~b_0~r~~-p~~b~~5 bestirrmt ~6rden zei , in eincehenden 
AusfUhrungen \erneint . Der VertraE , den die Partcie~ ge­

schlossen h~tten, habe , so hat das Berufungsgericht aus­

geführt, den AbschluG einer langj~hrigen Fntwjcklung eines 
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A-u-s-schni t tes aus der GroDJ·12.mb"J rg-l•'1•age uncl ü1 rer reichs­

gesetzl j_chen Lüsur,g dar3cstcllt und l:i5rene nur in diesem 

h i storischen Zusammenhang richtig ge~Ll~tjigt ~erden. ·Der 

Vertro.g entspreche auch de1n GrUi:dso.tz cler Region:1li t~~t ifn 

SparkassemJesenJ den die Beklagte als solchen nicht be ­

streite. Die KlLlgcrin und andere S~ellen hHttcn sich je ­

denfalls keiner bedenklichen Mittal bedient, sodaß keine 

Rede davon sein kUnne, sie hütten mittelbar oder un~ittel-
' bar die Beklagte , deren Vorstand, die Stor~arner Krei~ver-

,,altung die Schleswig-Holsteinische Regierung oder das 

Kieler 0berpr~sidium unter Druck gesetzt. 

Die Revision ~reift diese )usfUhrungen des Berufungs­

gerichts an. Die Angriffe liegen jedoch i~ ~esentlichen 

auf tatsdchlichem Gebiet ; sie kUnnen daher in der Revision 

nicht berüc!:sichtj_gt '.·1erden . Im übrigen r--Ugt die Revi sionJ 

daß das .Ber-ufune;_s 6 e=ricnt die 1;!'.:-lt;e des auC'allcnden ftii!vver­

hdltnisses zwischen der Leistung ter Beklag~en und ~er Ge ­

genleistun~ ~er Klügerin nicht gekl~rt habe. Der Satz von 

1 1/2 % der Einlagebest~lnde entsp:!.~eche nicht dem ,·:ahren 

•le r t e i ner Zv:ei"1~stelle ; bei dem Ve:'"'lrnuf einer Zi.-eigstelle ,, 
1verde übl ichcr1:e i se von dem 7 - fac:1en Jahrcse1•tr2.g 

(7 000 000 RM) ausgegangen. Das Landc;er'ici.lt, auf des.sen 

Ausführun~en ~as Berufungsge~icht Bezug genommen hat, hat 

jedoch , ohne daG seine Ausführungen _ einen Rechtsirrtu1:1 er-

_kennen lassen, die Frage verneint , ob ziischen Leistung 

und Gegenleistung der Parteien ein auffi:tlliges I-1ißverhki.lt­

n:i.s bestehe. Im übrigen müßte , da1:1J t der Ve!'tr•a0 ·,:q;en Si t­

t ern'Tidrigkei t nichti6 vri::ire , zu dem auff'L.:.llißen f·1i .Cveriü~l t ­

ni s z,-,ischen Leistung und Ge,::enl ci stung eine ver;:crfliche 

Gesinnung der J~li::.i:;erin hinzul:orr;~nen (RGZ 165, 1 ff, 14). 

/\us den J\.usfUh::-·,.mgen des Berufun,:;sfr:~richts ergibt .::,ici1 

aber, daß diese Vor2.uss2t7,un1:s nicht vorl:icgt. Diese !i'est­

ste l luni;_ ist für das Rev i s:i cnsgericlit oii--:G~n.d . 

Die Revision rUgt weiter, das Beru~ungsurteil verstosse 

g2gcn § 286 Z?O Es gehe 2..u schlJeßlich von der f..v.ss2.gc der 
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Zeui:;en aus, l'l~:hrend es d:\.~ Urlrnnden, die dj_e ?2.r ·eie-:1 Ube:c­

reicht oder 2uf die die Parteien Bezur; g,2;,10::-:r:1;:;:::1 hi.:tte-r., ·•.• cH-­

lig außer acht gelassen habe. f.l.uch diese füi ge der .R~·;ls:i.cn 

ist unbe3rtindet. Die Revision tibersieht; da~ d~E B2~~fun~s ­

urteil die entscheidenden Urkunden ei~gehend u~d so~gfültig 
ge1-1ürdfgt hat 

VI. 

Das Berufungsgericht hat schließlich aus~eryilhrt, die 

Beklagte sei auch jetzt ncc~ verpflicl1tet , die Verbindlich­

keiten aus de~ Vertrac vom 30 . Dezember 194~ zu erfüllen. 

Die Gesch~ftsgrund~age_des_Vert~ages sei nicht 1:eggefallen. 

Der Zv;eck des Ab!comr.:ens sei nicht hir1ni.llig ge':rorden_, und 

es kUnne auch nicht festgesteJlt ~erden, daß die weitere 

DurchfUhrun6 des Vert~ages der Beklagten nicht reehr zuge -

zum Abschluß des Vertrages bestimmt hlitten, sich wesentlich 
geändert hätten. 

Die Revision greift diese Ausi'Uhrunc;en cm. /\.uch diese 

Angriffe lie~en auf tats~chlichem Gebiet, sodaß sie in der 

Revisionsinstanz ohne Erfolg bleiben ~Ussen. Dies gilt ein­

mal von den AusfLlhrungen der Revision, wenn der Vertrag vom 

30 . Dezember 1944 nicht sitten~id~ig und auch nicht durch 

1.'liderrechtliche Drohung zustande ge!~ommen. sE-i, dann 1r.i..isse 

er das Ergebnis· der von der d~maligen Regierunc dem deut­

schen Volke aufoktroyierten Ge~issheit einer siegreichen 

Krie_gsbeenfü.e;ung ur,d eines danach zu enia~~teriden großen 

iürtscl:aftlichen Aufscl"n·:unges gei·:esen sei11_; die spi.üe11 ein­

getretene GeldentKertung und der starke ~irtschaEt:iche 

Niedergang seien c.le:ngerr:äß von de!1 Parte:L en .nicl"'.t in . Recl,­

nung gestc 11 ~ ;rnrden. ot·ese A.u ::;f:.i.hr.__u1gen .sct::..2n f;ieh :Ln 

W:Lcter.S!)r-lH'h n:i t den ?e.st.stellunge!1 des i3e2.'·ufunr;sc;e'.!"ichts, 

es könne der Beklagten nicht abgena~men werden) daß ihre 

Vertreter und Eerater' sich das Bilä. eiDe:::' günstigen Zt;:rnnfts-
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entwicklung hätten suggerieren Jassen; es sei viel~·eh~ 

·ener festzustellen . d2.!3 ihre Org;ane Ende 19u1~ c~ie :iah:'­

scheinlichkeit eines ungLlnstiien Kriegsausganges:~ ih~e 

U~erlegungen einbezogen hütten. 

Die Ausftihrunsen der Revision richten sich auc~ i~so ­

weit segen tatsäcl'lliche Feststelhm2;en des B~:..rufu::1t,Sfß!"ic:1ts, 

als sie die J'rar;e zum Gegenst2 nd haben_, ob cu!~c h die v::~hrungs ­

reform ein Niß~crhdltnis zwischen Leistung und Gegenlei-

stung eingetre'cen sei . Das Berufungsgericl t bat oLnc Reclits ­

irrtum festgestellt> daf2 c.2.s vert r<lgl i cl:e Veri1Ll.l tnis Zi'!i ­

schen Lej_stung u:'"ld Gegenleistunr.; nicht durch die \.'~h:-:-·ungs ­

reform entfallen und die Bekla~te dehe~ auch nicht aus die­

sem Grunde :ihrer· Verpflicl1tung enthoben sei , den i.7ertrng 

vom jO . Dezember 191p, zu erfüllen. Im übrigen hat dc_s Beru ­

fungsgericht darauf hinge1iesen > d~J die ErUrte~un~ üoer 

Umfang und Wert der von der Kli::iger·in be1-rirl:ten unc. noch zu 

bewirkcncte::.1 Cegenlcistunr; n.iclit Gc1,:;enz1:,and cie::;es ?echi:s­

streits sei. Die Ausftihrungcn des BerufungsGeric!1~s Uber 

de n Wegfall der Gesch~ftsgrundlagc beziehen sich a:so aus-· 

s chl ießl ich auf d i e Verpflicht unsen der Beklagten, nicht 

d~r en Ansp~Uche ; das Beru func~gericht hat die M0g~ichke t t 

offengelassen , daß die Beklagte auf Grund des§ 242 ECB hU ­

here Ansprüche geltend machen kann , als ih1' nach c.em v:o~·'l: lau 

de s Vertrages vom 30. Dezember 1944 zustehen. Im Jjrigen 

s e i darauf h i n[:;eHiesen , daß d2.s Bsru·.Lnurigsgericht, ·:!ie 0ben 

(unte r I) da rgelegt, weiterhin die M:glichkeit of:engelas-

sen hat, daß die i3e)clagte die Z1:1eigstelle ·nicht rn:'..t \'1irl~:.rn;:; 

zwn 31. Dezer.-,ber 1945 , sondr. r n i:li t Wtrl-~ung zu eir1-2:n sp~te-

ren ·zeitpunk t zu übertragen habe. 

Da nach a l ledem die RUgen der Revision unbeg~Jndet 

sind und das Urteil auch sonst keinen·Recht~fehler erkennen 



(") 
0 
\ 

w 
C 
L.. 

CO 
E 
L.. 

0 
1 ' 

Cl) 

> 
■--..c 
(.) 

■ 

L.. 

CO cn 
Q) 
L.. 

~ 

..-.. 
(9 
LL 
0 -
~ 
CU 

..c 
(.) 
cn 
C 
(].) 

E 
(].) 
0) 
cn 
0) 
C 
::J 
..c 
(.) 
cn 
L.. 

0 
LL 
(].) 
..c 
(.) 
cn LO 

......, L() 
::J CX) 
(].) 0 

o"'" 
(].) L() 
·- ~ 
"'O~ 
..c L.. 
(.) (].) 

:5 E 
-o E 
t:::: ::J 
(].) C 

"'O ......, 
L.. ~ 
·o (].) 
~ -~ (].) e 
(9 a_ 

- 19 -

läßt, war die Revision, mit der Ko~c~~:c_~ 

zurückzUi·rei sen, 

Dr.Nastelski Dr . Fischer 

gcz, Untersc•.1•i1. 

Just:L zoberse:,!~rc.,.. .. ;> 

als Urkuüdsi)e&.n:..e? i 
Geschä.1."cs c;'.:c L .. 
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Abschrift 

HANSEATISCHES 
OBERLAYDESGERICHT Hamburg , den 21 . März 1955 

1 . Zi v_ilsenat 

__ l_U_ l38L54 __ · 

1 U 139/54 
Öffentliche Sitzung 

Gegenwärtig : 
In den Sachen Oberlandesgerichtsrat 

Dr . Horst k o t t e 
als Einzelrichter ; der Neuen Sparcasse von 1864 

Justizangestellte 
Sandmann 

( 1 U 138/54) 

und 
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle der Hamburger Sparcasse von 1827 

( 1 U 139/54) 

gegen 

die Kreissparkasse Storma.rn, 

erschienen bei Aufruf : 

1 . für die Neue Sparcasse von 1864 
Rechtsanwalt Dr . Kunert , 

2 . für die Hamburger Sparcasse von 1827 
Rechtsanwalt Dr . Schlüter mit den Herren 
Dr . Graubaum und Dittmann, 

j . für die Kreissparkasse Stormarn : 
Rechtsanwalt Dr . Kröger mit dem 
Kreissyndikus Dr . Kiesler und dem 
stellvertretenden Sparkassenleiter Vorhaben; 

ferner die Zeugen : 

Dr . Theisen , Rosborg , Dr . Alnor , Dr . Heinrichs , Breusing , 
Hintze und Grünewald . 

Die Zeugen wurden laut Anlage vernommen • 

Die Anlage wurde laut diktiert und genehmigt , 

auf Verlesung wurde verzichtet . 

Es wurde im Einverständnis der Parteien festgestellt , 

dass die Beweisantretungen beider Parteien , unbeschadet etwaiger 

neuer Beweisantretungen erschöpft sind bis auf die Benennung 

des Oberregierungsrats Dr . Köhler und des nunmehrigen Ober­

bürgermeisters Dr . Müthling in Kiel . 

Im 
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lm Einverständnis mit den Parteien beschlossen und 

verkündet 

1 . Es ist zu ermitteln , ob und wann der Zeuge 

Dr . Köhler an Gerichtsstelle erscheinen kann . 

2 . Termin zu tunlichst einheitlicher Vernehmung 

Dr . Müthling ' s und Dr . Köhler ' s soll alsdann von Amts wegen 

anberaumt werden . 

Horstkotte Sandmann 
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An 1 a g e zum Protokoll vom 21 . März 1955 
in den Sachen Neue Sparcasse von 1~64 (1 . U 138/54) und 

Hamburger Sparcasse von 1827 (1 U 139/54) 
gegen 

Kreissparkasse Stormarn 

1 . Zeuge Dr . Th eisen erklärte : 
zur Person : 

zur Sache 

Ich heisse Diedrich , 59 Jahre alt , Regierungs­
direktor a . D., jetzt Verwaltungsgerichtsrat im 
Landesverwaltungsgericht Hannover , 1 . auswärtige 
Kammer Hildesheim; meine dortige Anschrift ist 
Hildesheim, Orleansstrasse 21 I . 

Der Zeuge ~egte Aussagegenehmigung des Innenministers 
des Landes Schleswig- Holstein vor, 

Ich bin im November 1942 von Danzig -nach Schleswig ver­
setzt worden , genauer gesagt zunächst abgeordnet; seit Februar 1943 
versetzt . Ich war in erster Linie Leiter der Abteilung für Kirchen 
und Schulen , habe aber etwa zum 1 . April 1945 auch das Kommunal­

und Sparkassendezernat aus der Abteilung I übernommen . Mein Vor­
gänger in der Bearbeitung der Sparkassensachen war ein Oberregie­
rungsrat Pabst . 

Als erstes Zeichenbamburgischer Wünsche über eine Ein­
gliederung der Stellen der Kreissparcasse Stormarn habe ich bei 
meinem gestrigen Aktenstudium den Erlass des Reichsstatthalters von 
Hamburg vom 7 , Mai 1943 festgestellt . Wer eigentlich der Adressat 
dieses Erlasses war, weiss ich nicht und ergibt sich aus dem Text 
auch nicht . Schleswig- Holstein hat dann aber widersprochen und 
beim Reichswirtschaftsminister erreicht , dass die Verfolgung der 

Angelegenheit zurückgestellt wurde . Jedenfalls hat der Reichswirt­
schaftsminister an Hamburg eine entsprechende Bitte gerichtet . 

Unabhängig von diesem hamburgischen Wunsch waren schon 

vorher Fragen der Rationalisierung des Sparkassenwesens bei mir 
vorgekommen , aber wie gesa 5t , die hatten mit Wünschen Hamburgs 
nichts zu tun , jedenfalls soweit ich mich erinnern kann . 

Allerdings hat - ich komme zurück auf die Auswirkung 
des Erlasses - am 28 . Iv:ai in Hamburg über die in dem Erlass ange ­
schnittenen Fragen eine Besprechung stattgefunden , an der für den 

Regierungspräsidenten in Schleswig der damalige Vicepräsident , 

Dr . v . Braumüller, teilgenommen hat, wahrscheinlich auch Herr fuini-
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sterialrat R o s b o r g vom Reichswirtschaftsministerium. Was 
auf dieser Besprechung erörtert worden und herausgekommen ist, 
kann ich nicht bestimmt sagen . Ich meine, dass es sich damals in 
erster Linie um die Hauptzweigstelle Billstedt gehandelt hat, 
und zwar um ihre Überführung auf die Neue Sparcasse von 1864 . 
Diese Vermutung findet ihre Bestätigung in dem Erlass des Reichs­
statthalters in Hamburg vom 16 . Juni 1943 , in welchem er unter 
Aufhebung der in seinem Schreiben vom 7 . Mai 1943 erteilten Wei­
sung nur noch die Angliederung der Zweigstelle Billstedt an die 
Neue Sparcasse von 1864 und der Zweigstelle Finkenwerder der 
Kreissparcasse Harburg , und zwar bis 31 . Juli 1943 erwähnt . 

Tatsächlich ist dann die Zweigstelle Billstedt über­
führt worden, allerdings , da sich in Billstedt eine Zweigstelle 
der Neuen Sparcasse schon befand , anscheinend späterhin mit ihr 
verschmolzen worden. 

Die Angelegenheit hat dann , soweit ich es erinnere , bis 
Ende März 1944 geruht . Am 22 . März fand in Oldesloe in Anwesen­
heit des Ministerialrats R o s b o r g eine Besprechung statt 
über allgemeine Zusammenlegungsfragen , wobei man nach meiner An­
nahme auch auf diese Angelegenheit zurückgekommen sein wird . 
Leider hab.e ich keine Notiz in den Akten gefunden , die Auskunft 
geben über die Teilnehmer dieser Besprechung . 

- Rechtsanwalt Sc h 1 ü t er wirft ein, die dam~lige 
Besprechung dürfte dieselbe sein , die in der Anlage 24 zum 
Schriftsatz der Hamburger Sparcasse von 1827 vom 19 . November 
1954 erwähnt ist . Diese Niederschrift erwähnt auch Direktor 

Dr . Theisen . -

Der Zeuge erklärte weiter : 
Es trifft zu , dass ich in Oldesloe selbst teilgenommen 

habe • 

Rechtsanwalt Dr . Schlüter erklärte , das Exemplar , auf das die An­
l age zurückgeht , zeigt auf der ersten Seite oben links das Akten­
zeichen IV/432/44 . 

Der Zeuge Theisen erklärte, dieses Zeichen deute darauf hin, dass 
der Bericht von der Hand eines Beamten entweder im Innen- wahr­
scheinlich im Wirtschaftsministerium abgesetzt ist, und das würde 
dann Herr Ministerialrat R o s b o r g selbst gewesen sein. 
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Her r Vor haben erklärte : 
Es ist möglich , dass eine weitere Niederschrift von 

Herrn M ü t h 1 in g verfasst ist , der nach unseren Fest­
stellungen auch an dieser Besprechung teilgenommen hat . -

Der Zeuge erklärte weiter : 
Die nächste Besprechung in der· Angelegenheit der 

Stormar~schen Zweigstelle hat dann am 27 . Juni 1944 in Plön 
stattgefunden. Als Teilnehmer führe ich an : Landeshauptmann 
Dr . Sc h o w, den damaligen Landesverwaltungsrat Dr . Müth­
ling, den Vorsitzenden des Schleswig- Holsteinischen Sparkas­
sen- und Giroverbandes Dr . Lau x und mich . Ich verweise 
auf den von mir verfassten Aktenvermerk vom 28 . Juni auf Bl . 31 R 
der Akt e des Regierungspräsidenten, die mir über das Innen­

ministerium Kiel zugängig gemacht worden ist . 
Danach ergänze ich meine Angaben über die Präsens 

um die Namen Ca r 1 s , Sparkassendirektor Sander 
und Kreisleiter Friedrich . Mein Vermerk ergibt , dass 
man erwogen hat , welches der günstigste Zeitpunkt für Ver­
handlungen mit Hamburg über die Entschädigungsfrage ein~ 
schliesslich einer Realentschädigung sein würde , vorerst die 
Angelegenheit aber noch dilatorisch behandelt werden solle und 
die Haltung der Berliner Stellen ermittelt werden sollten . 
Als Beleg über die damalige grundsätzliche Haltung des Regie­
rungspräside_nten verweise ich noch auf eine schon unter dem 
8 . Mai an den Landrat in Oldesloe ergangene Verfügung ent_ 
sprechend meinem Entwurf mit Korrekturen von Herrn Regie­

rungspräsidenten V ö g e vom 8 . Mai 1944 . 

Über die damalige Besetzung des Landratsamts in Ol­
desloe füge ich ein , dass , nachdem Herr Br e u sing 
im August 1942 eingezogen worden war , zunächst Herr Landrat 
v . La m p recht , Landrat des Kreises Steinburg , auch 
Stormarn vertretungsweise verwaltete, bis dann im Laufe des 
Jahres 1943 Generaladmiral Ca r 1 s mit der Führung des 

Landratsamts betraut wurde . 
Es wurde aus der überreichte Akte - Bl . 29 -

Schreiben des Reg . Präs . an den Landrat in Bad Oldesloe 

vom 8 . Mai 1944 - verlesen . 
Auf Bitten der Anwälte der Hamburger Sparkassen sagte 
Dr . Kröger zu , das verlesene Schreiben vom 8 . Mai 1944/29/ 
demnächst als Anlage zu produzieren . 
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Der Zeuge Th eisen fährt fort : 

Zu weiterer Erläuterung der im Sommer 1944 eingenom­
menen Grundhaltung möchte ich verweisen auf den Bericht , den ich 
unter dem 29 . Juni 1944 , also im Anschluss an die Verhandlung vom 
28 . Juni dem Reichswirtschaftsminister erstattet habe 

Nach Beginn der Verlesung des Bl . 32 erklärte Rechts­
anwalt Ku n er t : 

Das Schreiben der Hansestadt Hamburg vom 27 . Mai 1944 
dürfte identisch sein mit dem in der Anlage 6 v auszugsweise 
produzierten Schreiben des Reichsverteidigungskommissars an den 
Landrat des Kreises stormarn vom 27 . Mai 1944 . 

Der Vertreter der Beklagten erklärte : 

Auch das eben verlesene Schreiben werde ich abschrift­
l ich produzieren. 
Der Zeuge : Im Herbst 1944 traf dann ein Erlass des Reichswirt­
schaftsministers ein ; das i st der in Bl . 39 im Original zur Akte 
nommene mit der Unterschrift des damaligen Ministerial dirigents 
Dr . R i eh 1 e • Über die Zwischenzeit von Juni bis Oktober 
kann ich wesentliches in der Entwicklung der Angelegenheit nicht 
mitteil en . Wohl weiss ich , dass inzwischen Generaladmiral 
Ca r 1 s einmal Fühlung mit Herrn R o s b o r g genommen hat , 
aber das hat nach meiner Erinnerung kei ne wesentliche Bedeutung 
im Rahmen der Gesamtwürdigung . 

Rechtsanwal t Ku n er t erklärte : 
Dieses Schreiben ist auszugsweise produziert in der 

Anlage VI 1 Z in dem Schriftsatz der Beklagten vom 4 . Januar 1955 . 

Rechtsanwal t Dr . K r ö g e r er klärte , dass er auch das Schreiben 
des Reichswirtschaftsministers vom 17 . 0ktober 1944 - I V 14 69/44/ 
39 an den Regierungspräsidenten Schleswig produzieren werde , 
Der Zeuge erklärte weiter : 

Wir waren nach dem Eingang der beiden Schreiben vom 
17 . 0ktober nunmehr auf Einladungen nach Hamburg gefasst und diese 
s i nd dann unter dem 14 . 0ktober 1944 laut Bl . 44 auf den 24 . 
November 1944 , 15 . 30 Uhr im Hotel Atlantik eingegangen . 

Diese Besprechung hat dann auch stattgefunden • 
wie eingangs schon erklärt , selbst daran teilgenommen und unter 
dem 27 . November den als Bl . 51 u . 52 im Original zur Akte ge­

nommenen Bericht an den Regierungspräsidenten und Regierungs- Vize­
Präsidenten abgesetzt . 
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Ich kann nicht mehr sagen , wie lange die Besprechung 

dauerte . Es mögen einige St unden gewesen sein . Ich kann auch 

nicht sagen, ob wir in Hamburg noch gespeist haben und wann wir 

(") 
:J.t ' ' - S1. weitergereist sind . Ich habe auch keine bestimmte Erinnerung 

I l ... mehr daran , wi e die Atmosphäre der Verhandlung gewesen ist , wie 

0 ' .1: ich überhaupt bedaure , zu der eigentlichen Frage des Beweisbe-
:) . _[ .., schlusses nicht Besonderes beitragen zu können weder aus me i nem 

j- , I Gedächtnis noch aus aktenmässigen oder persönlichen Aufzeichnun-
\ ... 

. ' gen . 

w 0 s ' - 1. Auf Vorhalt des Vertreters der Beklagten: 
9 I ch eri nnere auch nicht , dass zwe i Teilnehmer , nämlich 

I ..i: . ' .... ..L 
1. ' die Herren Staatsrat M e y e r und Dir ektor D o r n in SS- Uni-

C ...-.. r for m an der Verhandlung teilgenommen hatten , insbesondere kann 
(9 :::J..:. ) CJ i ch auch nichts darüber sagen, dass diese Her ren etwa irgendwie 

s.... LL ~I mass i v aufgetr eten wären 
0 ro .._.. -1- I Über den Ablauf der Verhandlung und über Ton und Form 
4:= 0 I '- .J ..i: der Verhandlung im einzelnen kann ich nichts Verlässliches mehr 
CO 

E ..c I ~ [ t ;. 9 r aussagen , ich weiss auch nicht , ob , wie es nach dem vorhalt v on .. -
(.) Herrn Dr . Kr ö g er sein soll , Staatsr at M e y e r und Direk-Cl) r, 

~ 

C j- .) tor D o r n die Verhandlung als Zeichen ihres Widerspruchs s.... ·- ' 
1. 

Q) 
I L:: gegen die sich anbahnende Lösung das Lokal verl assen hätten . 

E 
0 Ich wil l mich nicht bestimmt darauf festlegen , dass Q) ... 

0) 
G l auch R 0 s b o r g sogleich mit nach Oldesloe gereist ist 

1 ' 
Cl) 

der weiter en Entwicklung 0) .r. Aus kann ich nur sagen , dass 

Cl) C von Hamburg aus unter dem 8 . Februar 1945 ein Auseinanderset-::l r : 1. ..c zungsvertrag vom 30 . Dezember 1944 an denReichswirtschafts-
(.) 1. 

minister gerichtet sein soll . Cl) Darüber weist unsere Akte nichts 
s.... .. r c) 

> 
, . 

0 aus . Ich weiss nicht , wann dieser Vertrag unterzeichnet worden 
LL ' G,.. - 'I C, r 

ist . Jedenfal ls ist vonseiten des Landrats des Kreises Stormarn ~ ' 
■ Q) ) _[ I- t l C, I unter dem 12 . März 1945 an uns in doppelter Ausfertigung der Ver-..c ..c 

(.) , 0 trag "bezüglich der Überleitung der Hamburger Zweigstellen der 
Cl) 

(.) 
....... LO Kreis- und Stadtsparkasse Stormarn auf die Hamburger Sparkassen" 
::l 
Q) CO übersandt worden . 

s.... 0 0 j 
,.. 

j- r 
r,..... . ' - Den uns übersandten Vertrag haben wir dann dem S par-

Q) LO ,.. 
_[ I r) .t kassen- und Giroverband für Schleswig- Holstein in Kiel , damalige ro .... • ..L 1. 

T""" 
"'O ~ 

• .J. .. 
l, I I C Ausweichadresse Eutin , übersandt . Unter dem 21 . März _ .... .l . 

' ' äusserte 

cn ..c ... J :) der Verband , und zwar mit der Unterschrift A 1 n o r , der mitt-(.) ' ' 
s.... 

' j- lerweile anstel le des zu Tode gekommenen Dr Lau x die Ge-::l 
■ "'O 1- ,.. . \' schäfte führte , mehrere Bedenken und Anstände ... Tiie se Beanstan-

(]) t:::: ,... 
-1- - dungen haben wir dem Wirtschaftsministerium unter dem 24 . März 

Q) C s.... "'O ....... . ' C ..L mitgeteil t mit der Bitte , die von uns an sich noch erwarteten ~ s.... Q) 

~ 
:Q 
~ . -----
Q) 0 s.... 
(9 0.... 
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mi ni steriell e uchlussentscheidung noch h i nauszuschieben und 
dabei die Eeden1{en und Anstände des Gi roverbandes zu berücksich­
t i gen . Zu einer von uns dem !inisterium noch in Aussicht zu 
stellenden Aoschlussberichterstattung ist es nicht mehr gekommen . 
In diesem Stadium ist die gesamte Angelegenheit dann h~ngen 
geblieben . 1iir wissen insbesondere nicht , wie der Minister 
sich zu dem ~useinandersetzungsvertrag gestellt hat und ob er 
überhaupt e i ne besondere Genehl:'.li6ung für erforderlich 6 ehal-
ten hat . ,1ir nahmen an , dass eine solche Genehmigung erfor­
derlich sein werde , da es sich ja um uparkassen aus zwei .tleichs­
statthelterbezirken hanaelte . 

zusammenfassend möchte ich erklären , dass ich selbst 
nie mi t Hamburger Herren unmittelbar verhandelt habe, es sei 
denn beispielsweise bei der Besprechung im November 1944 , aber 
auch da bin ich nur schweigender eilnehmer gewesen . 

Der Schlesvlig- Holsteiner ,,ortführer ist der verstor­
bene Landeshauptmann Sc h o w gewesen . Wer von Hamburgs 
Seite vor allem das dort geführt hat , kann ich nicht mehr sagen. 
Auf schleswig- holsteinischer öei te war man sich V/Ohl auf weiter 
bi cht darüber eini g , dass eine Gberl ei tung kaum zu verme i den 
s ein werde, aber man legte .fert dar auf , die Angelegenheit i m­
mer wieder zu verzögern und dilatorisch zu behandeln . 

Auf Vorhalt des beklagtischen Anwalts : 
Ich kann, wie ich schon an der einen oder anderen 

Stelle meiner Au s s age zum Ausdr uck gebr acht habe , positi ve An­
gaben dar über nicht machen , dass s i ch di e Schleswig- Holstei ner 
Stellen unt er politischem Druck gefühlt und zu dem schliess­
lichen Vertrag entschlossen hätten . 

Generaladmiral Ca r 1 s hat gelegentlich bei mir , 
gerade auch in der Sparkassenangelegehheit vorgesprochen, aber 
ich kann nichts Bestimmtes dar~ber sagen , aus welchem Gefühl 
sich nun seine je ,eiligen Mitteilungen oder /ünsche ergeben 
hätten im Hinblick auf di e von Hamburg aus betriebene Politik . 

das die Herren Sc h o w und Dr . Iv!· ü t h 1 in g 
anbetrifft , so weiss ich wo.ul , dass beide Herren sachlich gegen 
das von Hamburg erstrebte Ziel eingestellt waren , aber ich 
kann nichts 
sie könnten 
sehen Druck 

darüber sagen , dass sie sich derart geäussert hätten , 
mit ihrer sachlichen Auffassung gegen einen politi­
nicht durchdringen. 
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2 . Zeuge R o s b o r g : 
zur .Person: 

zur Sache : 

Ich heisse George , geb . 24 . Januar 1897 in 
Helmstorf Krs . Plön , z . Zt . Direktor beim Bundes­
rechnungshof in Frankturt a/J . 
Der Zeuge uberreichte eine Aussagegenehmigung 
des Präsi denten ues Bundesrechnungshofes unter 
Hinweis auf das Einverständnis dieser rteilung 
des Bundesminister für Wirtschaft; 

Ich erinnere mich der Hamburg- tormarnschen Spar­
kassenangelegenheit , möchte aber sogleich bemerken , dass ich 
im wesentlichen auf meine Erinnerung angewiesen bin , Akten mir 
zur Auff'rischung meines li-edächtnisses nicht zur Verfügung ge­
standen haben . Als eine besonders schwierige Angelegenheit 
habe ich die Forderung der hamburgischen öparkassenrrage nic~t 
in Erinnerung . Ich habe andere und schwierigere Fal~e als 
Leiter des Sparkassendezernats im nirtschaftsministerium zu be­
arbeiten und zu re6 eln gehabt . t/ann die ]1rage zum ersten i al 
an mich herangekommen ist , kann ich nicht genau sagen . Ich 
erinnere nich aber , dass Herr Dr . Heinrichs und ich im 

ovember 1944 einmal an einer Verhandlung in tlamburg teilgenommen 
haben, \JO wir wi t Herren aus .,)chlesHig- .tlolstei n und aus Hamburg 
über die Bereinigung gesprochen haben . An sich hatte ich Ver­
ständnis für den hamburgischen lunsch und ich möchte auch sagen , 
dass bei den damaligen Verhältnissen in Hamburg eher die Nei­
gung bestand , solche , ünsche ,.,'li t politischer Hilfe geltend zu 
machen , während in Schles 1ig- Holstein , vlie ich es aus der Re­
gelung von Sparkassenfusionen noch in ~rinnerung habe , die Ver­
hältnisse eigentlich ruhiger waren . Ich erinnere mich im ein­
zelnen der reilnehmer der damaligen Besprechung nicht mehr . 
Nachdem mir die Präsens verlesen vrorden ist und vor allem ab­
schliessend als ein Vermittlungsvorschlag der "I.linisterial ver­
treter" , dass die Sparkassen Stormarns auf dem hamburgischen 
Gebiet auf die Hamburger Sparkassen kommen sollten und diese 
dafür .1.:1ntschädi gung zahlen sollten , komme ich v;ieder ins Bild . 

Ob der e i ne oder andere Verhandlungsteilnehmer in 
Partei- Uniform erschienen war , kann ich nicht sagen; denn das 
war ich 0 ewohnt und machte auf mich kei nen Eindruck mehr . Ich 
weiss auch nicht , ob Verhandlungsteilnehmer unter /i derspruch 
gegen den Verhandlungsverlauf das Lokal verlassen hätten . 
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Ich legte jedenfalls Vert darauf , zu einer erträglicben Lösung 
im Verhandlungswege zu kommen und nicht Gebrauch zu machen von 
einer verordnung8mässigen Ermächtigung des Reichs 'lirtschaftsrnini­
steriums . Allerdings bin ich der Überzeugung , dass -die vorhan­
denen gesetzlichen öglichkeiten uns einen ~ingriff una eine 
Lösung , \lie ich sie grundsätzlich für wünschenswert und richtig 

hielt , gestatteten . 

i.ach der Verhandlung vom 24 . l'JOvember bin ich nach 
meiner .Jrinncrung noch au.1 selben Abend nach Oldesloe gereist . 
Dort und noch in anderen Orten Schleswig- rlolsteins habe ich 
dann ~parkassenan~ele;enheiten zu regeln gehabt . Ich erinnere 
nicht , dass mir die ~erren Schleswig- Hols~eins irgendwelche 
schwerwiegende oder ungehaltene BeIBerkungen gE-macht hc:i.ben über 
das Ergebnis der rtamburger Besprechung . lch halte es ni·cht f'lr 
ausgeschlossen , dass der eine oder andere Herr eine Bemerkung 
und Notiz Uber den usgang gemacht hat , aber näheres kann ich 

nicht sagen • 
denn ich gefragt werde , ~,ie ich heute zu der ganzen 

Problematik zu der useinandersetzung stehe , so Kann ich dar~ber 
schon weil ich die Entwicklung im ~Iambur~- Suormarnschen Grenz­
~ebiet und die Entwicklung im Sparkassenvesen diesseits und 
jenseits der hamburgischen Grenze nicht genau verfolgt habe, 
BestirL.1tes nicht sagen . .. ~ir fällt aber ein, dass lir damals schon 
qen Gedan.-.. en der Verschmelzung der Stadtsparkasse Bad Oldesloe 
mit der Kreiseparkasse Stormarn sowie auch der Zwecksverband­
kasse Trittau mit der Kreissparxasse Stormarn unter dem Ge­
sichtspunK:t a,.Y}.sah n , dass , rnnn Jtorr;1"""r11 sein hamburgisches 
...,inz..u6sgebiet verliert, ihr c::1.uf der anderen Seite ein 11.quiva­

lent gewährt Y' erden müsse . 
.·mf Vornc1.l t des beklagtisc„en .t1.nwal ts : 

Ic~ halte es fJr sehr wohl möglich , dass ich in den 

Besprechungen mit Vertretern der KreissparAasse Stormarn , die 
sich auf alle Bedenken bezogen , auch angedeutet habe , dass eine 
Regelung auf Jrund der gesetzlichen Grundlage durch das .,,ini­
sterium erfolcen müsste . Ich 6laube aber nicht gesagt zu haben, 
dass eine ~egelung, wenn die Pc.1.rteien sich 1ic11t auf vertrag­
licher Grundlage zusarfil21enfänden, erfolgen werde . 

as die .trage der Genehr:.ügung des bschlusses der 
Sparkasse, von der ich nacn raeiner Erinnerung heute zum ersten 

Mal höre , anbetrifft, so glaube ich nicht , dass wir die Sache 
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insoweit noch mal in das Llinisterium gezoc;en hätten . ller­
dings hätte wohl eine Genehmigung von Schleswig- Holsteins 
seitens der Sparkassenaufsichtsbehörde , wie auch , obgleich 
es sich in amburg um freie Sparkassen handelt, von hw.nburgi­
scher Seite erforderlich sein können . 

Ich .. ,ill nicht sa.;en , daß eine Gene. migung von der 
Schleswig- Holsteinischen Sparkassenaufsichtsbehörde (Regierungs­
präsident) erforderlich gewesen wäre , aber wenn eine Genehmigung 
überhaupt noch erforderlich gewesen sein sollte , würde sie wohl 
genügt haben . 

1mf 7orhalt von Herrn Oberamtmann Vorhaben , daß nach Auffassung 

der Beklagten der ueuge bis in das Fruhjab.r 1944 hinein die 
A~ffassung vertreten habe , dass vonseiten des Reichs oder der 
Verwaltung Jberhaupt kein Interes8e an einer Regelung der Spar­
kassenabgrenzung bestehe und der ~euge eigentlich erst durch 
sein Eingeben auf einen ~lunsch des Reichsstatthalters in ham­
burg vom Sommer 1944 zu einer .1.tnderung seiner uffassung ge­
langt zu sein scheine , erwiderte der Zeuge : 

Ich kann nicht erkennen , daß ich einen \/andel in mei­
ner uffassung durchgemacht oder erkl ärt hätte . Ich war von 
jeher der 11einung , daß es ~ich wünschenswert sei , wenn die 
bparkassen 1awburgs auf das rtambur0 er Gebiet und Stormarns auf 
das Gebiet ihres Gewährträgers verwiesen wurden, aber ich war 
von jeher auch der einun6 , daß diese Regelung eine längere 
Zeit der Durchführung erfordern müßte . 

,,enn mir weiter vorgehalten wird, daß im 1amburg­
Stormarner Grenzbereich kein ,,usgesprochenes Rationalisierungs­
bedurfnis bestand , so möchte ich erwidern, daß der Begriff der 
hationalisierun6 damals sehr weit ausgelegt ·urde und insbe­
sondere auch Fragen der wirtschaftlicl en Zusammenlegung einer 
wirtschaftlich vernünftigen (Hiederung untergeordnet wurden . 

.,ir habtin grunds·; tzlich v e.i.·sucht , solche .l!"ragen 
nicht von hoher ..... an.c.L, sondern i.ci Verhandlungswege einer Losung 
zu,mführen und ich wiederhole , daß auch die 1amburg- cltorma.rner 
Frage im Gesamtbereit unserer ufgaben nicht von ungewöhnli ­
cher ,ic~tigkeit gewesen Naren . 

uf Vor~1alt der Schlußsätze des 0chreibens vom 17 . 
Oktober 1944 erklärte der "'euge : Ich kann auch in der uf-
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fassung oieser 'ache einen Viderspruch zu meiner Aussage nicht 
erkennen, meine vielme1r, daß daraus nur zu entnehraen ist, daß 
allenfalls Berlin die Sache an sich gezogen haben würde , wenn 
nicht Schleswig- Holstein und Hamburg sich in einem Tausch zusam­
men5efunden h~tten . 

Zu der Frage, ob es durch ministerielle Verfügung mög­
lich gewc:sen v•lire, Teile einer öffentlichen Sparkasse auf eine 
freie Sparkasse zu übertragen, kann ich micht heute nicht äußern, 
das ist eine zu schwierige echtsfrage . 
Auf die Frage von Dr . ~chl~ter: (A lage 7) erklärte der Zeuge : 

Dieses Schreiben ist, wie ich aus der Datierung entneh­
me, von mir aus Berlin gesandt ·1orde~ und ich rekonstruiere mir 
den Ablauf so, daß ich nach „tbscnluß der .H.undbesprechung im 
Hotel Atlantik späterhin noch mit Generaladmiral Ca r 1 s über 
das Absetzungsangebot der hamburgischen Sparkassen gesprochen 
und von ihm die grunds~tzliche Zustimmung erhalten habe . 
Aus dem Scnreiben e.tner~e ich also, daß ich wohl im Anscnluß 
an die B~sprechung sogleich mit den Schleswig-Holsteiner Herren 

Lacn Oldesloe gefahren bin . 
Ich erinnere mich nicht, daß die Besprechung abrupt 

zu 3 de gegangen wäre, nalte es abt;r nicht für ausgeschlossen, 

daß es geschehen ist und sich Herr Ca r 1 s mir gegenüber er­
zurnt geäußert hat . Jedenfalls erinnere ich keine Bemerkungen 
von ihm, daß er sich unter Druck gese~zt gefühlt nätte . 

Der Zeuge Br . Th eisen wirft ein , uie Bespre­
chung ist ja j edenf'alls, v✓enn die Herren D o r n und III e y e r 
sie verlassen haben sollten, nicht ohne Hamburger Sparkassenver­
treter mehr gewesen; denn Direktor Hin t z e war ja noch 
anwesend und ein Partner über die weiteren J.:,rörterungen über 
das Angebot der hamburgischen Sparkassen . 
~uf Befrag~n von Rechtsanwalt Ku n er t 

Ion halte es fur möglich, daß der tleichsverteidigungs­

kommissar in Hamburg in der Sparkassenangelegenheit an mich per­
sönlich geschrieben hat, persönlich verhandelt habe ich jeden­
falls in dieser ~ache icht mit ihm , es sei denn, daß die Ange­
legeIL~eit 6anz am Rande mal bei meinen gelegentlichen Besuchen 
in Hamburg ber~hrt worden wäre . Daß ich mich aber, selbst \enn 
es der eichsverteidigungskommissar versucht aben sollte, 
unter Druck gesetzt gefühlt hätte , davon kann nicht die ede 
sein; und wie wir nicht unter unzulässigen politischen Druck 
gesetzt worden sind, so haben 
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wir auch keinen sol chen ausgeübt . 

Die Beklagte hielt dem Zeugen die in der Anlage 7 entnaltenen 
Eindrüclce des Verhandlungsteilnehmers S c h o w vor . 

Der Zeuge· erklärte : 
Dazu kann ich nur sagen, daß ich im übri~en mit 

Sc h o w :persönlich befreundet bin (Anlage VI 2 b u . c) . 

3 . Zeu e A 1 n o r : 
zur Person: 

zur Sache : 

Ich neiße /alter Karl Adolf, 62 Jahre alt, 
heute Landrat des Kreises Segeberg , 

Ich bin selbst leilnehmer der Besprechung im Hotel 
tlantik gewesen . Sie 1,vu.rde nach meinem .rJindruck geschickt 

geleitet von Herrn R o s b o r g , der ebenso wie Herr Ministe­
rialrat Dr . Heinrichs sich um eine Vermittlung be­
muhte, allerdings nach meinem Zindruck den Hamburger Herren 
eher zu weit entgegenkam . Als er aber dann seinen Vorscnlag 
machte , brachen die drei Hamburger Herren Meyer , Dorn 
und Hin t z e auf,und ich erinnere mich noch , daß Herr 
Hin t z e zorni6 erklärte, nun sind wir nacn Hamburg her­
übergekommen und die Hamburger tlerren haben nicht mal Zeit , 
uns anzuhören . Mit Herrn R o s b o r g habe ich anschließend 
eine Reise durch uchleswig- Holstein gemacht, um verschiedene 
Sparkassenangelegenheiten zu regeln . Ich kann aber nicht sa­
gen , was aus dem in der Sitzung vom 24 . November von den Ber­
liner Herren gemacn~en Vorschlag geworden ist . Ich halte es 
aber nicht für ausgeschlossen , daß sich Admiral Ca r 1 s 
nachträglich noch zustimmend erklärt nat . Ich möchte noch be­
merken, daß Herr Ca r 1 s naturgemäß mit der gesamten Ma­
teri e nicht so vertraut war und sich gelegentlich von mir Rat 
ge..1olt nat . Über den Abschluß und die Unterzeicnnung weiß 
ich aus meiner ßrinnerung nichts mehr, erinnere allerdings 
noch , daß mir der Vertrag zugesandt worden ist und ich mich 
dann namens des bchleswig- Holsteinischen Sparkassen- und Giro­
verbandes kritiscn geäußert habe . 

Die Hamburger Herren drängten sehr auf Übergabe, 
,ährend ich der Meinung war, daß das allein schon wegen der 
scJwachen Kräfte und der Gefahr für die Stormarnsche Jparkasse 
auf lange Zeit hinausgescnoben werden müßte . Das war auch 

die Meinung er Berliner Herren . 1s wir das den Hamburger 
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Herren auseinandersetzen , mag wohl, ich glaube das aus meinem 

Gedächtnis sagen zu könne_1 , vonseiten eines rtamburger Herrn das 

ort gefallen sein, 11 na , , enn es dann nicht zur Übergabe kommt, 

muß es anders gere 6 el t werden" . Ich v,Q.r gru..'11.dSätzlich der Auf ­

fassung, daß es unter den damaligen Verhältnissen noch nicht zu 

bewerkstelli0 en gewesen wäre, während Herr R o s b o r g die 

Termine et\1as näher heranzie.Le wollte . 

Was sich die Hamburger Herren mit ihrer anderwei--cigen 

Regelung gedact1t haben, weiß ich nie t , aber sie werden gemeint 

habGJ.. , daß dann die Rebelu...--1.g durch eine Anordnun6 eJ.~fol6 en werde . 

Als wir bchleswig- Hols--ceiner Herren uns eilu:'ande~ , 

mußten wir noch etwa eine halbe Stunde ""u:t die Hambu.r.·0 er he.i..ren 

warten . Ich schätze die Dauer der Ver·he.111 .... lun~ auf e"twa 1 S-cunde . 

Dar-n fiel von einem der Hambur er Herren das 7ort, hier sei ja 

nun wohl nichts weiter zu verha •. deln . 

Der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten verliest eine L uszug 

aus dem ktenvermer·k des Zeu en von der Berliner .t3l=isprechung vom 

26 . August 1944 . 

Dazu erllärte der Zeuge: 

Der Vermerk stammt von mir und ist ric~ti 0 • 

Rechtsanwalt r . 1:röger erklärte: 

Ich we:::-de auch den verlesene11 uszug als nla6e produ-

zieren . 

4 . Zeuge Dr . Heinrichs 

zur Person: 

zur Sache: 

Ich heiße Kurt .J:1"'riedrich Adolf , Vize - Präsident 
in Osnabrü~60 J~hre ~lt, 

Ich war vormals Sp'-rkassenreferent des Reichsinnen-

ministeriums, u.Yld. z,-:ar et·.va seit 1943 . Ich habe damals mancher­

lei Sparkassenangelegenheiten zu bearbeiten g0habt . : .... it der 

Grenzbereinigun,; Hamburg - utO.i.'Illc;;,.l'll bin ich alleru.in...,s e ·st im 

herbst 1944 in Berührun0 0 eh.ommen . Ich erir.i.nere mic~1 , daß Herr 

R o s b o r g und i eh am 1.orge L des Ve_·hdildlunbstages nach Ham­

burg gereist sinu. , zimächst noc11 Hamburger Sparkassen besichtigt 

und eine V --rhant;.lunb über ei •• e :Uüneburg ·r Sparkassenangele::,enhei t 
zu führen gehabt haben, um nachmi t _,ags dann zu der Ver.1andlung 

mit den tlerren aus Schles .'lig- Holstein und B:amburg zusarnmenzu-

tre ten . Es kommt mir dunkel in Erinnerung , daß die Verhandluntr 
0 
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nicht zu einem ordnungsmäßigen :Ende geführt ist , und zwar dadurc 

daß die Vertreter der Hamburger Sparkassen aufbrachen . fie lange 

die Verhanälunts in dü:sem Pur;enblick schon gedauert 11at ue , kann 

icn nicht sagen • .derr R o s u o r g hatte, ich weiß nicht c...'1.f 

welcher Grundla~e , einen Vo sc~lag in grobbn Zü en entworfen, 

der mir durchaus vernünftig, e~"schie.n, insbesondere untar dem grund­

sätzlich verfolbten Ziel , die Sparkassen auf aas Gebiet ihrer Ge­

währverbande zuruckzuführ.__n . Späterhin bin ich dienstlich mit 

dieser Sparkassenangeleben:'-ei t nicht mehl' in Ber ..... i.hru..'1.g ge.rnmme .... , 

jeden..:'alls !l<:!Ch .:r.einer Erinnerun_; . 

. fach meir.ein Eindruck fiel es allerd.ings den Schleswig­

Holsteiner Herren schwer , sich mit der vorgeschlagenen Regelung 

einverstanden zu er:iclären; den. sie sollten allerlei abgeben . 

ITie die Entschädigun6 gedacht 1ar , ist mir nicht mehr in der Er­

innerung . Aber von politischem .Jruck habe ich in der Verhandlung 

eigentlich nicnts bemerkt . Ich kaun mich auch nicht darauf besin­

ne~ , daß tler~en der Sto~marner Kreiss~ar~asse vorher oder nach er 

mir 0 eßenüber über poli tiscnen ruck zur Verwirklic.1unc der Tren­

nungsirage gespt·ochen hätten , jedenfalls ist Generaladmiral 

Ca r 1 s in dieser ngele6 enheit nie bei mir 6 ewesen . 

uf Vorhalt ~r . Krögers : 

Ich bin im Jahr~ 1943 nach meiner Erinnerung i.1 S:par­

kassenangelegenhei ten nicht in .:amburg ·ewesen , erir-..nere mich 

insbesonaere nicht , daß ic.~ am 28 . fuai 1943 in einem hamburgischen 

Verwal tu.'1.~sgebäude an einer ..Jesprechung übe.r die Rückf'ührun · de.r 

Zv,eigste:..le billstedt und einem ufgeben des Planes weiterer: Über­

führun von Zweigstellen der Kreis parkasse Sto_·marn teil6 enommen 

hät ve . iir ist aucn nichts bekannt über eine .oesprechung, die 

der ~inisterialrat Kiepe r t vom Innenministerium am 16 • 

Juli 1943 über die .f'raese , ob die Billsted ter Zv1e ibs telle gescnlos­

sen oder überffilrrt werden soll , gehabt haben soll . 

Ich kann mich nicht erinnern , im Jahre 1944 außer der 

Reise im Novembe~ auch noch in der Zeit vom 22 . bis 24 . März in 

Hamburg gewesen zu sein. Im übrie;en ist es ric.:..ti,; , da.2 wir im 

Ministerium des Inner·n get;:;enüber Rationalisierun1:,sfragen zurück­

haltend geworden waren . 



(") 
0 
\ 

w 
C 
L.. 

CO 
E 
L.. 

0 
1 ' 

Cl) 

> 
■--..c 
(.) 

■ 

L.. 

CO cn 
Q) 
L.. 

~ 

..-.. 
(9 
LL 
0 -
~ 
CU 
..c 
(.) 
cn 
C 
(].) 

E 
(].) 
0) 
cn 
0) 
C 
:::J 
..c 
(.) 
cn 
s._ 

0 
LL 
(].) 
..c 
(.) 
cn 

......, LO 
:::J CX) 
(].) 0 
o"'" 
(].) LO 
·- ~ 
"'O~ 
..c s._ 
(.) (].) 

:5 E 
-o E 
t:::: :::J 
(].) C 

"'O ......, 
s._ ~ 
·o (].) 
~ -~ (].) e 
(9 a_ 

5. Zeuge Br e u sing: 

zur Person : 

- 1 4 -

Ich heiße Rolf , Kreisverwaltungsrat , vormals 
Landrat , 44 Jahre alt ; 

zur Sache : 
Als ich nach dem 1 . Oktober den Dienst als Landrat 

angetreten hatte , wurde ich auf einige Punkte verwiesen , auf 
die ich besonders mein Augenmerk zu richten hatte . Dazu ge­
hörte auch die Bereinigung der Beziehun0 en der Sparkasse . Ich 

habe es tunlichst vermieden , die Sache von uns aus anzufassen , 
insbesondere habe ich mich , als für uns iie Frage der Fusion 
der Kreissparkasse Ahrensburg mit der Stormarnschen Kreis-
kasse akut m.rrde , rrit Herrn _inisterial rat R o s b o r g dar­
über besprochen , ob das nicht Rückwirkun6en auf das Verhältnis 
zu Hamburg haben könnte . Herr R o s b o r g hielt mein Vor­
haben grunds~tzlich für vernünftig , meinte aber , daß es sich 
empfehle , wer.n ich nit Herren der Hamburger Sparkassen darüber 
Verbindun6 aufnehme . Ich habe dann mit Herrn Direktor Hin t z e 
im übrigen in sehr an~enehmen Formen darüber verhandelt , ob , 
ienn vrir Ahrensburg übernehmen , hamburgische Sparkassen daraus 

Folgerungen ziehen vrürden . Herr Hin t z e gab mir , wie ich 
den Eindruck hatte , jedenfalls für sich selbst eine befriedigen­
de Erklärung und machte einen Aktenvermerk . ·.dr , d . h . ich und 
mein Be~leiter , Sparkassendirektor Th o ms e n , übersand~en 
dann einen Aktenvermerk , den aber Herr Hin t z e nicht 

glaubte akzeptieren zu können . Er hat uns dann einen Gegen­
entwurf genacht . Näheres kann ich aus dem Gedüchnis jedoch 

nicht sagen , möchte aber annehmen , daß die Akten den Schrift­
wechsel darüber enthalten. Etr;a 6 Wochen vor meiner Einberu­
fung kündigte sich entweder Herr Hin t z e oder Herr Dorn 
bei mir zur Besprechung an . Der Anlaß war , daß wir auch die 
Sparkasse Glashütte übernehmen wollten , die ihrerseits zwei 
Zweigstellen auf hamburgischem Gebiet hatte . Herr Hin t z e 
und Herr Dorn kamen zu mir , um dann nochmals die Frage der 
Gebietsbereinigung anzusprechen , worauf ich , \rie ich heute 

aus persönlicher Erinnerung SQgen müßte , ~ich im einzelnen nicht 
mehr erinnern könnte , aber wenn mir ein Aktenvermerk , den ich 
da~11als gemacht habe , vorgelegt wird , so bestötige ich , daß 
meine damaligen Angaben richtie gewesen sein werden . 

Dr . Kr ö g er legte vor einen Aktenvermerk vom 1 . Juli 1942 
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und verspricht , diesen demnächst zu produzieren . 

x Der Zeur;e erklärteHei ter : 

Dieser Ver:nerk stammt von mir . Ich erinnere mich 

allerdin5s noch heute , auch unabhängig von dem Aktenvermerk , 

daß Herr Dorn unwahrerv-reise zuvor crkliirt hatte , er habe 

mit Herrn R o s b o r g gesprochen und dieser habe i.bm zuge­
geben , daß nu..,."'1.I!l.ehr der Zeitpunkt einer allmählichen Gebiets ­

bereinigung gekommen sei . Ich hielt das für sehr zweifelhaft , 

da ich kurz zuvor noch eine andere .t:Jrklä.rung von Herrn R o s -

b o r u entgegengeno~wen hatte . Die D o r n' sehe Um,ahrhei t 

stellte sich da~n heraus, als ich über das mir :iitgeteilte noch­
mals Rückfrage bei R o s b o r g hielt . 

6 . Zeuge Hin t z e: 

zur Person: 

Ich heisse Edgar , 56 Jahre alt , Sparkassendirektor a . D. 

zur Sache : 

Ich erinnere mich noch der Verhandlung voo 24 . ~~ovem-

ber 1944 , Ich wü.rde schlitzen , daß sie an die drei Stunden 

gedauert hat , kann das aber nicht bestimmt sagen . Jedenfalls 

habe ich zunächst die ganze Lage und unsere Wünsche gescnil­

dert . Dann kam ein Gespr~ch in Gang , das auch die Fra;e der 

Entschädigung betraf , insbesondere , ob 1 oder 1 , 2 Millionen 

gewährt werden sollten . Schliesslich nahm das Gespräch einen 

unfreundlichen Ausklang , und zHar dadurch , daß Staatsrat Fritz 

r~ e y er und Dorn von der ~euen Sparcasse aufbrachen . 

Nach meiner ~rinnerung geschah das ohne weitere Begründung , aber 

zu allseitiger Vervronderung der tbrigen . Der Standpunkt der 

Sto~marner Sparkasse wurde vor allem von Generaladmiral Ca r 1 s 
ent'.lickel t . Alo die Herren aufbrachen, v,ar man eigentlich zu 

951~ fertig . Ich weiß nic11.t , uelches der eigentliche Anlaß war 

und es könnte sein , daß sie mit der Art des Ausgehandelten nicht 
recht einverstanden vraren . Auf einzelne 11orte der beiden Herren 
kann ich mich nicht mehrbesinnen . 

Was die rrnitere Formulierung des Vertrages anbetrifft , 
so v,ar die Hamburger Sparcasse von 1827 federführend . So meine 

ich zu erinnern , daß von uns ein Vertragsentwurf gefertigt nach 



(") 
0 
\ 

w 
C ..-.. 

(9 

L.. LL 
0 

CO -~ CU 

E ..c 
(.) 
cn 
C 

L.. (].) 

0 
E 
(].) 
0) 

1 ' 
cn 
0) 

Cl) C 
:::J 
..c 
(.) 
cn 

> 
s._ 

0 
LL 

■ (].) 

..c ..c 
(.) 
cn 

(.) ......, LO 
:::J CX) 
(].) 0 

L.. o"'" 

CO 
(].) LO 
·- ~ 
"'O~ 

cn ..c s._ 
(.) (].) 
s._ 

E :::J 
■ "'O E Q) ......, 

:::J s._ 
(].) C 

L.. "'O ......, 
s._ ~ 

~ 
·o (].) 
~ -~ (].) e 
(9 a_ 

- 16 -

Oldesloe gesandt ist, daß von Oldesloe einige Änderungswünsche 

gekommen sind, eine weitere persönliche Unterhandlung aber 
nicht mehr stattgefunden hat . 

Wie die Unterschriften nachher eingeholt oder ausge­
tauscht worden sind, kann ich nicht sagen. 

Ich erinnere mich, daß Herr Th o ms e n und Land­
rat Br e u sing mich einmal 1940 oder 1941 aufgesucht haben 
um was es sich damals gehandelt hat, kann ich aus dem Gedächt­
nis nicht mehr sagen. Ich erinnere mich auch, daß ich einmal 
mit Herrn Dorn Herrn Br e u sing im Jahre 1942 aufge­
sucht habe. Wiederum wird es sich wohl um die Überführung 
gehandelt haben. Im Grunde war nach meinem Dafürhalten die 
Frage der Überführung als einer letzten Auswirkung des Groß­
Hamburg-Gesetzes klar. Es drehte sich vor allen Dingen um die 
Bestimmung des richtigen Zeitpunktes. Was im einzelnen in 
dem Gespräch, das ich friedlich geführt zu haben meine, ge­
s prochen worden ist, kann ich nicht sagen . Ich weiss auch nicht, 
was Dorn im einzelnen gesagt hat . Wenn mir vorge­
halten wird , ich hätte gesagt, wenn sich die Sparkassen nicht 
einigen würden, müßten wir an unsere Gauleiter he~antreten, 
so könnte ich das in dem Sinne gesagt haben, daß von Gauleiter 
zu Gauleiter oder Statthalter zu Statthalter dann ja der ge­
gebene Weg für eine weitere Regelung gegeben wäre . Dabei habe 
ich an politischen Druck gar nicht gedacht. Aber im einzelnen 
kann ich aus meiner Erinnerung nichts mehr sagen. Ich möchte im 
übrigen bemerken , daß ich mit Br e u sing sehr angenehm 
verhandelt habe . Machtmittel hatten wir genau so viel und 
so wenig wie die andern. 

Ich erinnere mich, daß bei der Spa rkasse sowie auch 
im Gespräch mit R o s b o r g die Frage geprüft worden ist, 
ob der Reichsstatthalter Maßnahmen zur Bereinigung des Spar­
kassenwesens in seinem Bereich treffen könnte und daß Herr 
Br e u sing das verneint hat. 

Ich erinnere nicht, daß vonseiten der Hamburger 
Sparcasse oder der Neuen Sparcasse der Statthalter dahin be­
stimmt worden wäre, daß er die Anordnung vom Mai 1943 erlassen 
solle . Die Verbindung zur Staathalterei wurde seitens der Stadt 

aufrechterhalten von Staatsrat Fritz M eyer, der der Vor­
sitzende des Verwaltungsrats jeder Sparkasse war. 

Im 
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übrigen hat die Hamburger Sparcasse es für selbstverständlich 

gehalten , ihre Bezirksstellen in Geesthacht anläßlich des An­
schlusses der Stadt Geesthacht an den hamburgischen Stadtbe­
reich auf die zuständige Kreissparkasse zu übertragen . 

Auf Vorhalt von Rechtsanwalt Dr . Kr ö g er: 

Ich halte es nicht für ausgeschlossen , daß ich im 
April 1944 nochmals an die Kreissparkasse Stormarn geschrieben 
habe und dem Sinne nach erklärt habe, daß der Reichsverteidi­
gungskommissar eingreifen müsse . 

Rechtsanwalt Dr . Kr ö g er hält dem Zeugen die Anlage VI lt 
vom 4. Januar 1955 vor . 

Der Zeuge bestätigte , diese Anlage als Direktor unte 
zeichnet zu haben. 

7. ) Zeuge Grüne w a 1 d : 
zur Person: 

zur Sache: 

Ich heisse Karl, Sparkassendirektor in Bordesholm, 
63 Jahre alt, 

Aus eigener und unmittelbarer Erinnerung und Sach­
bearbeitung kann ich über den ganzen Ablauf der Verhandlung 
und dem schließlichen Abkommen nichts mitteilen. Ich bin erst 
nach dem Zusammenburch kommissarischer Verwaltungsvorsteher 
des Sparkassen- und Giroverbandes von Schleswig- Holstein ge­
worden . Das Schreiben vom 3 . Januar 1947 VI 2 e 422 und das 
Schreiben vom 20 . November 1947 VI 2 f 423 stammt von mir . 
Darin habe ich die Auffassung wiedergegeben, die ich mir auf 
Grund des Aktenstudiums gebildet hatte . 

Das erste Schreiben ist herausgegangen auf Anfrage 
der Sparkasse Stormarn , das zweite auf Veranlassung der Spar­
kassenaufsicht Innenministerium. 

Sandmann 
Für richtige Übertragung 
der Kurzschrift : 

Sandmann 
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Hanseatisches Oberlandesgericht 
1. Zivilsenat 

Gegenwärtig: 
Oberlandeegerichtsrat 
Dr. Horetkotte 
als Einzelrichter, 
Justizangestellte 
Laumann 
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle. 

Hamburg, den 19.Ju.li 1955 
Öffentliche Sitzung! 
In den Sachen 
der Neuen Sparcasse von 1864 

- 1 U 138/54 -
und 

der Hamburger Sparoaase von 1827 

- 1 U 139/54 
g e g e n 

die Kreissparkasse Stormarn 

erschienen bei Aufru~a 
1.) für die Neue Sparoasse von 1864: RA. 

Dr. Frömming, 
2.) für die Hamburger Sparcasse von 1827: 

RA . Dr. Schlüter 
mit den Herren Ass. Schönfeldt und Dr. 
Graubaum, 

3.) für die Kreissparkasse Stormarns 
RA. Dr. Kröger mit dem Kreissyndikus 

Dr. Kiesler und dem Oberamtmann 
Vorhaben; 

ferner die Zeugena 
Oberbürgermeister Dr. M ü t h 1 in 
Oberregierungsrat Dr.Köhler. 

Die Zeugen wurden lt. Anlage vernommen. 
Die Anlage wurde laut diktiert und geneh­
migt, auf Verlesung wurde verzichtet. 

Die Parteien beantragten, Termin zur Verhandlung vor dem 
Senat anzuberaumen im Oktober 1955. 

Sie erklärten, dass alle bisherigen Beweisantretungen 
erschöpft seien • 

Beschlossen und verkündet: 

Termin vor dem Senat wird im Oktober 1955 anberaumt 
werden. 

Horstkotte • Laumann 
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Anlage 

zum Protokoll vom 19.Juli 1955 in den Sachen 
Neue Sparcaase von 1864 ( 1 U 138/54) und 
Hamburger Sparcasse von 1827 ( 1 U 139/54) 

gegen 
Kreissparkasse Stormarn 

1. Zeuge Dr. M üth 1 in g erklärte 
zur Persona 
Ich heisse Hans, 54 Jahre alt, Oberbürgermeister von Kiel. 
Der Zeuge legte Aussagengenehmigung des Innenministers 
des Landes Schleswig-Holstein vom 11.März 1955 vor • 

Zur Sache: Mir ist das Beweisthema bekannt und ich habe mich des­
wegen an Hand von Akten in vielseitiger Hinsicht erinnert, bitte 
mir aber zu erlauben, dass ich etwas ausführlicher beginne: 

Ich pin sohleswig-holsteinisoher Beamter und war in den 
3oer Jahren in Wandsbek im Kreisausschuss unter dem damaligen Land­
rat K nutzen tätig. Die Entwicklung um 1930 nötigte uns, 
das Problem der Landgemeinden um Hamburg unter verschiedenar-
tigen Gesichtspunkten zu prüfen, insbesondere auch unter dem aus 
dem Finanzausgleichs- und Steuerreohtsgeläufigen, dass die einer 
Grosstadt vorgelagerten Gemeinden teilhaben müssten an den Ver­
günstigungen, die sich aus deren Lage ergaben. So haben wir damals 
eine Denkschrift ausgearbeitet, die etwa 1932 fertig wurde, dem 
Finanzministerium zugeleitet wurde und trotz widriger Verhältnis­
se noch 1933 zum Druck kam. K nutzen wurde damals bald 
abgelöst, ich folgte ihm einige Zeit darau!. Der Gedanke dieser 
Denkschrift war, unbeschadet der Landesgrenzen, insbesondere also 
der hamburgisch-preussischen, einen wirtschaftlichen Ausgleich 
zu finden in dem ganzen Unterelbe-Siedlungsgebiet, in welchem zu 
damaliger Zeit Wandelungen und Entwicklungen sich ergeben hatten, 
die nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auoh in Europa 
einmalig waren. Ich, der von Haus aus Beamter des KreisesSf ormarn 
war, bin dann als solcher wieder eingesetzt worden, echl1eeslioh 
auch wieder in meinem alten Rang, nachdem ich vorher in minderer 
Beschäftigung angesetzt war. Die Entwickltimg Hamburg-Preussen 
drängte aber in den nächsten Jahren zu einer politischen Entschei­
dung. Das ergab sich daraus, dass Hamburg in seinem Gauleiter und 
dank der Beziehungen der Ehefrau Gör in g's gute Verbindungen 

diesem 

-2-
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unterhielt. Wir merkten bald, dass auf eine politische Grenzziehung 
gehalten würde und sind, nachdem zunächst eine umfassende Wieder­
vereinigung geplant war, die Hamburg bis Bargteheide erweitern 
wollte, doch noch überrascht worden. Um die Lösung des Gesetzes 
von 1937 in ihren und seinen Durchführungsbestimmungen sind Einzel­
heiten über das Sparkassenwesen m. W.nicht vorgesehen, jedoch er­
gab sich auf Grund des Gesetzes die Notwendigkeit der Einsetzung 
eines Reichskommissars für die Überleitung gemäss dem Gross-Hamburg­
Gesetz, eine Position, mit der der frühere Oberpräsident, spätere 
Staatsrat M e lohe r t , betraut wurde, ohne sich ihr mit Nachdruck 
zu widmen. Ich war gebeten worden, in seiner Dienststelle die Fi­
nanzfragen zu regeln. Au.:f Einspruch von Kaufmann wurde M e 1 c h e r t 
lediglich als Überleitungskommissar bezeichnet.Kaufmann 

hatte damit gedroht, dass, wenn ein Reichskommissar eingesetzt würde, 
er aus Gründen der Parität den gleichen Rang haben müsse. Die man­
nigfachen tlberleitungsmassnahmen mögen etwa Anfang 1939 zu Ende 
gewesen sein. Damals fand eine Abschlussverhandlung in Lübeck statt, 
für die sich preussischerseits der Finanzminister Pop i t z 
interessiert hatte. Ich selbst habe an dieser Schlusskundgebung, bei 
der viel Alkohol floss, teilgenommen. Der Statthalter Kauf m a 
hielt insbesondere eine Rede, in der er M e lohe r t zum ham­
burgischen Staatsrat erklärte. Rückblickend auf die Vorgeschichte 
und Durchführung des Gross-Hamburg-Gesetzes darf ich wohl zusam­
menfassen, dass bei der Lösung dieses Problems auf hamburgischer 
Seite die stärkeren Persönlichkeiten waren, insbesondere der Statt­
halter Kaufmann, während schon damals Lohs e mit 
Kaufmann verfeindet war und sich nicht, soweit es sich um 
Auseinandersetzungen mit Kaufmann handelte, entscheidend 
einzusetzen pflegte. 

Bei Kriegsbeginn trat nun das Rationalisierungsproblem in den 
Kreis der Erörterungen, entscheidend bestimmt durch den Gesichts­
punkt, wie Soldaten freigesetzt werden könnten, allerdings erst 
fühlbar in dem zweiten und ferneren Kriegsjahren. Ioh glaube auch 
nicht, dass sich in den Jahren bis 1942 unter der Flagge der Rationa­
lisierung irgend etwas im Bereich des Kreditwesens, zumal im Ver­
hältnis zwischen Hamburg und seinen Randkreisen, entwickelt hätte. 
Die Sache wurde erst wieder vorgetrieben 1943, nachqem allerdings 

3 
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hamburgischer Seite wiederholt um Förderung gebeten worden war. 
Ich war zu damaliger Zeit Finanzdezernent des Provinzialverbandes 
und hatte als solcher mit Herrn Sc h o w zu tun, der allerdings 
infolge körperlicher Leiden und insbesondere Schwerhörigkeit weitge­
hend mir die Sachbearbeitung Uberlieas. Verbindung zu dem Gauleiter 
und Oberpräsidenten Lohs e hatten wir gelegentlich dadurch,dass wir 
ihn nach Beginn des Russlandfeldzuges in seinem damaligen Standort 
Riga aufsuchten oder ihm in Kiel und Berlin berichteten.Lohs e , 
ein kluger, aber bequemer, Mann, wich den Entscheidungen gegenüber 
Kaufmann bezw.Hamburg aus und überliess uns das weitgehend. 
Im übrigen war Lohs e auch verfeindet mit Bor man n, der 
allerdings als der Spiritus rector der ganzen inneren Reichsverwaltun 
erst im Jahre 1944 spürbar wurde, insbesondere dadurch, dass er in 
zahlreichen lällen unmittelbar in die Ve~valtung eingriff. 

Über die Rationalisierung im hamburgisch - stormarnisohen 
Sparkassenverkehr haben dann zahlreiche Besprechungen und Besuche 
im Wirtschaftsministerium bei Herrn Ministerialdirigenten R i eh l e 
und zweimal auch bei R i eh 1 e 's vorgesetzten, einem Ministe­
rialdirektor östereiohischer Abkunft, auf dessen Namen ich mioh 
nich~ mehr besinne, stattgefunden. Dann erinnere ich mich der Be­
sprechung im Atlantik Hotel Hamburg. Wie es dazu gekommen ist, 
kann ich nicht bestimmt sagen, ich vermute aber, dass Hamburg in Ber­
lin erneut vorstellig geworden war, wir von dortaus aufgefordert 
wurden, uns an Verhandlungen zu beteiligen und wir schliesslich uns 
dazu bereiterklärt hatten. Der Zusammenkunft mit den hamburgischen 
Vertretern ging eine Parteibesprechung in Oldesloe vorauf. Die Ur­
sache der Reisen nach Hamburg dürfte ein Erlass vom 17.0ktober 
1944 gewesen sein, in welchem der Reichswirtschaftsminister gez • 
R i eh 1 e energisch mit Anordnungen drohte, wenn nicht verhandelt 
würde. Ob dieser Erlass noch vor der Besprechung gemildert worden 
ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Zur Charakterisierung der in 
Berlin massgebenden beiden Herren möchte ich nur bemerken, dass 
R i eh 1 e energisch war und durchgriff, während R o s b o r g 
der schwache Mann war, der uns alles versprach, aber das Gegenteil 
tat, wenn R i eh 1 e sprach. Unser Bemühen von Schleswig bezw. 
Kiel aus war, die weiteren Verhandlungen hinauszuschieben und End­
gültiges abzuwenden. 

4 -
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Di e Verhandlungen im Atlantik Hotel führten zu keinem Er­
gebni s- Zunächst schien es , wie wenn R o s b o r g einenge­
wissen Pl an durchsetzen wollte , dann aber traten die Hamburger 
mit weiteren Forderungen auf und schließl ioh standen zwei der Hamb 
ger Herren in Partei uni form, m-E· nach in SS- Uniform, auf, auf deren 
Namen ioh mich nicht bestimmt besi nne , von denen aber einer 
M eyer geheißen haben dürfte und entfernten sich mit Stech­
schritt, nachdem sie die Akten auf den Tisch geschlagen hatten . 
Darüber war Ras b o r g geradezu zusammengebrochen, So h o w 
beschi mpfte ihn und wir saßen wie begossene Pudel da. Was an 
diesem Abend in Hamburg noch weiter verhandelt worden ist, erinnere 
ich im einzelnen nicht mehr . Wohl aber bin i ch mit Sc h o w und 
Th ei sen und weiteren Teilnehmern noch am gleichen Abend naoh 
Oldesloe gefahren, wo wir über die Angelegenheit weitergesprochen 
haben, möglicherweise war auch Ca r 1 s dabei , das kann ich aber 
nicht bestimmt sagen, da er in Ahrensburg m.w. gewohnt hat . Indessen 
hat später in Kiel mit Ca r 1 s eine Beapr chung über die Spar­
kassen- Angelegenheit stattgefunden. Auch iet mit ihm im Sinne dieses 
Gesprächs korrespondiert worden. Seine Einstellung war , daß er ei­
nem Umgangston, wie er in der Verhandl ung hervorgetreten war, nicht 
kenne und auch nicht viel vom Sparkassenwesen und Verwaltung ver­
stehe, Ca r 1 s, So h o w ' s und meine Auffassung war allerdings, 
daß es wohl zu einem Abschluß kommen m üase, um Schlimmeres zu verhü-

,t en, eine Haltung, die eich aus einer Resi gnation ergab • 

Auf Befragens 

Unter Resignation stelle ioh mir Ergebenheit in das Schicksal 
vor. Was sich entwickelt hätte, wenn es nicht zu einem Abschluß 
gekommen wäre, ist schwer zu sagen, aber was zu befürchten war, 
1st, daß die Bedingungen einer Oberleitung ungünstiger geworden 
wären, da die stärkeren Kräft e im Sinne einflußreicherer Persön­
lichkeiten auf' der anderen Seite standen. 

l oh betone, daß für mich die ganze Hamburg- Stormarnsche 
Sparkassenangelegenheit unter dem Gesichtspunkt der Rationalisierung 
von Bedeutung gewesen iet, Nach der nochmaligen Besprechung und der 
Korreapondenz mit Ca r l s bin ioh mit der Angelegenheit nicht 
mehr befaßt gewesen, d . h . also nicht über etwa Dezember 1944 hinaus. 
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Auf Vorhalt von RA• Dr.Sc h l ü t er a 

Die Niederschrift über Besprechungen vom 22.-24. März 1944 
ist mir bei der Vorbereitung meiner Aussage nicht wieder bekannt 
g~worden, aber ich halte es durchaus für möglich, daß man damals ge­
sprächsweise verschiedene Eventualitäten erwogen ~t, u.a. auch, 
daß eine a'\lf lange Zeit erstreckte Ubernahme ins A~e gefaßt wer­
den müsse. 

2• Zeuge Dr• habil K ö h 1 er 

Zur Person: Ich heiße Hans, 58 Jahre alt, Oberregierungsrat 
bei der Wirtschaftsbehörde in Hamburg (Staatliches 
Außenhandelskontor). 

Der Zeuge legte Aussagengenehmigung der Freien und Hansestadt 
Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Verkehr Allgemeine Abtei­
lung - A 2 - vom 15• Juli 1955 vor. 
Zur Sache: Bis zum Bombenangriff etwa Juli 1943 war ich Leiter 
des Landwirtschaftsamtes, seit dem Leiter der Abteilung 5 der 
Staatsverwaltung, dazu gehört formell die Dienstaufsicht über 
die Sparkassen~ Verwaltungsrechtlich war das zwar richtig, aber de­
facto hatte de~ Gauwirtschaftsberater Dr• Wo 1 ff in allen 
diesen Dingen das Sagen, insbesondere auch das Vertrauen des Gau­
leiters• Für Sparkassenangelegenheiten hat er sich allerdings nicht 
interessiert• An mich ist die Frage der Grenzbereinigung i m 
hamburgisch-stormarnsohen Sparkassenwesen erst im November 1944 
herangekommen, als die Sitz1mg im Atlantik-Hotel anberaumt wurde• 
Das ergab sich insbesondere auch daraus , daß ich dem Reichswirt­
schaftsministerium sachlich unterstellt war , wie wohl persönlich 
dem Reichsinnenministerium. 

Ich erinnere mich der Besprechung im Atlantik Hotel und meine, 
daß sie sachlich und ruhig verlaufen ist• Zu einem Ergebnis hat sie 
allerdings nicht geführt; die einen wollten, die anderen wollten 
nicht. Stormarn erschien nach meiner Meinung mit der besseren Beset­
zung. Von hamburgischer Seite traten außer mir nur die Sparkassen­
Herren H in t z e und Dorn auf . Wenn mir gesagt wird, daß 
auch M.e y er lt. Protokoll dabei war , mag das richtig sein, Ich 

1.n 
habe foh der Verhandlung praktisch nichts gesagt. Im übrigen hatte 
ich den Eindruck, wie wenn die schleswig-holsteinisohen Herren noch 
das Gewicht des Gauleiters Lohs e hinter sich hätten und gegen 
ihn würde nach meiner Beurteilung der damaligen Lage der Gauleiter 

- 6 -
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E A N S E A T I S C H E S 0 B E R L A N D E S G E R I C H T 

1 U 139/1954 
26 0 45/1951. 

Verkündet 
am 11. Növember 1955, 

Resch, 
Justizangestellte, 
als Urkundsbeamter 
der Gesc~äftsstelle . 

1, Zivilsenat. 

U r t e i 1 
I M NAMEN DES VOLKES! 

In dem Rechtsstreit 

der Hamburger Sparcasse von 1827, 
vertreten durch ihren Vorstand, 

Hamburg, Adolphsplatz 5, 
Prozeßbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Dres . Julius Schlüter 

u . Günther v . Berenberg- Gossler, 

Hamburg 36 , 
Klägerin,Berufu.ngsbeklagten, 

g e g e n 

die Kreissparkasse Stormarn, 
vertreten durch ihren Vorstand, 

Bad Oldesloe, Am Markt, 
Prozeßbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Dres.Kröger, 
Lorenzen und Klaus Bielenberg , 

Hamburg-Blankenese, 
Beklagte,Berufungsklägerin, 

hat der l . Zivilsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts 

in Hamburg durch die Richter: 
l.Senatspräsident Dr.Ritter, 
2.0berlandesgerichtsrat Dr.Horstkotte, 

3 . Landgerichtsrat Luer 

für Recht erkannt: 
Die Berufung der Beklagten gegen das 

Urteil des Landgerichts Hamburg, Kammer 6 für 

Handelssachen, vom 2 .März 1954 wird als 

unbegründet zurückgewiesen . 
Die 

Lau . -
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Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsmittels 

zu trf.!gen . 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar . 
Die Beklagte kann die Vollstreckung durch 

Leistung einer Sicherheit von DM 9 . 000 .-- abwenden, 

41nd beschlossen : 
Der Wert des Gegenstandes der Berufung wird 

auf DM 150 . 000 .- festgesetzt. 

T a t b e s t a n d : 

-----------------------
Durch das Reichsgesetz über Groß- Hamburg und andere 

Gebietsbereinigungen vom 26 . Januar 1937 - RGBl , I S . 91- sind 
zum l . April 1937 an Hamburg grenzende Teile der Regierungsbe= 
zirke Lüneburg, Stade und Schleswig von Preußen auf Hamburg über= 
führt worden, wohingegen Teile von Hamburg auf den Regierungsbezirk 
Schleswig - zwei Enlclaven auf den Kreis Stormarn , die Stadt Geest == 
,hacht auf den Kreis Herzogtum Lauenburg- und das hamburgische ' 
Amt Ritzebüttel auf den Regierungsbezirk Stade übergingen. Im 
.Norden kamen außer dem Stadtkreis Altona insbesondere der Stadt= 
kreis Wandsbek und aus dem Landkreis Stormarn u . a . die Gemeinden 

,;,•BiJ.lstedt, Bramf eld, Duvensted t, Hummelsbµttel, Poppenbüttel, Sasel, 
~ellingsbüttel und Rahlstedt zu Hamburg . Die zur Durchführung jenes 
Gesetzes auf Grund seines§ 14 erlassenen Rechts- und Verwaltungs= 

vorschriften sowie das gemäß seines§ 4 erlassene Reichsgesetz 
über die Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg vom 
9 ,Dezember 1937 - RGBl . I s . 1327 und die hierzu ergangene Durch= 
führungsverordnung enthalten keine Bestimmungen über die Aus= 
wirkung der Neuziehung der Landesgrenzen auf das Sparkassenwesen 
in den Gebieten, in welchen die Landeshoheit wechselte . Indessen 
kamen in der Folgezeit Vereinbarungen zwischen den beiden alt= 
hamburgischen Sparkassen - der Klägerin und der Neuen Sparcasse 

~ 



(") 
0 
\ 

w 
C ...-.. 

(9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

0 
E 
Q) 
0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

Cl) C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 

> s.... 
0 

LL 
■ Q) 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

(.) ......, LO 
::l CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
s.... 
::l 

■ "'O 

(]) t:::: 
Q) C s.... "'O ....... 
s.... ~ 

~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

{ ., 

- t... .,.. ......... ' .. ....,,,.1 .... t,... .......... 

- 3 -

von 1864- t eils mit hamburgisch gewordenen, teils mit örtl i chen 
Sparkassen preußischer Nachbarkreise zustande . Die Klägerin übertrug 
beispielsweise ihre Zweigstelle in Geesthacht auf die Kreissparkasse 

des Kreises Herzogtum Lauenburg . 
Am 30 . Dezember 1944 kam zwischen der Klägerin und der 

ITeuen Sparcass e von 1864 einerseits und der Beklagten - damals 
11Kreis- und Stadtsparkasse in Oldesloe" genannt- andererseits 
die aus der Anl age 1 - Bl . 3 ff- ersicht liche Einigung zustande , 
"im Zusammenhang mit der Gebietsbereinigung im Großhamburg- Raum 

\ 

und auf G:r:und der mit dem V/irtschaftsministerium gepflogenen 
Verhandlungen" die auf hamburgischem Gebiet arbeitenden Geschäfts­
und Zweigstellen der Beklagten auf die hamburgischen Sparkassen 
zu überführen . Die Beklagte sollte dafür eine Vergütung in Höhe 
von 11/2% der überführten Einlagen, mindestens jedoch 1 Million 
Reichsmark erhalten, den Mindestbetr~g auch schon per 3 . Januar 
1945 . Am 6 . Februar 1945 wur de die Urkunde unterzeichnet; für 
die Beklagte unterzeichn.ete der damalige Land.rat des Kreises 
Stormarn , GeneDaladmiral z . V. Ca r 1 s, als Vorsitzender des 
Vorstandes und der Sparkassendirektor Sander . 

Vereinbarungsgemäß zahlten die hamburgischen Sparkassen auch 
je RM 500 . 000 .-- an den Kreis Stormarn und übertrug die Beklagte 
·die drei Zweigstellen Bramfeld-Hellbrook,Hummelsbüttel und Duven= 
stedt auf die ~eue Sparcasse von 1864 . Im Frühjahr 1948 lehnte die 
Beklagte der Klägerin gegenüber die weitere Durchführung des Ver= 
trages yom 30 . Dezember 1944 ab, nachdem sie schon im Juni 1945 
der hamburgischen Gemeindeverwaltung gegenüber erklärt hatte , daß 
sie sich an den Vertrag nicht mehr gebunden halte . Zu einer Über= 
führung der übrigen in der yertragsurkunde aufgezählten Stellen 
ist es auch bislang nicht gekommen; die Beklagte betreibt die nicht 

übertragenen Stellen weiterhin selbst~ ~nd zwar nach wie vor die 
Zweigstelle Hamburg- Rahlstedt in einem eigenen Grundstück, die 

übrigen 
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übrigen in Mieträumen .• Auch die Hummelsbütteler und Duvenstedter 

Zweigstelle hatte sie in Mieträumen betrieben, die Zweigstelle 
in Bramfeld- Hellbrook dagegen in einem eigenen Grundstück . Die 
Neue Sparcasse von 1864 trat in die Mietverträge ein. Das Bramfeld­

Hellbrooker Grundstück wurde ihr gemäß§ 7 Abs . 4 des Abkommens 
vom 30.Dezember 1944 durch besonderen notariellen Vertrag vom 
14 . November 1947 aufgelassen und für sie nach Eingang der Geneh= 

1i'.lie;ung cier britischen Militärregierung am 22 . Februar 1949 in 
Hambur g eingetragen . Südlich der Elbe ist die Kreissparkasse 
Harburg in dem auf Hamburg übergegangenen Gebiet von Harburg und 

~mgegend tätig geblieben. 
Mit am 21 . bezw . 23 . Februar 1951 dem Landgericht Hamburg 

eingereichten Klagen haben die hamburgischen Sparkassen die 
restliche Durchführung des Abkommens voranzutreiben unternommen, 

t":ie Klägerin in der gegenwärtigen Sache 26 0 45/51 zunächst 
mit den Anträgen der Klagschrift -Bl . 1-, festzustellen, daß 
die Beklagte verpflichtet ist, ihre Geschäftsstelle Hamburg­
Wandsbek nach Maßgabe der Bestimmungen des zwischen den Parteien 
am 30 . Dezember 1944 abgeschlossenen Vertrages auf die Klägerin 

zu übertragen. Die Beklagte hat - Bl . 113- um 
Abweisung der Klage , 

hilfsweise 
um Befugung der Beklagten gemäß§ 713 

Abs . 2 ZPO 
gebeten . Nachdem das Landgericht über die von der Beklagten 
gegen seine Örtlichkeit erhobene Einrede abgesondert hatte 
verhandeln lassen und die Einrede verworfen hatte -Bl . 76 und 90-, 
er gaben Vergleichserörterungen, daß die Vertragsparteien sich 
über die Überführung der noch nicht übertragenen Stellen gegen 
Zahlung einer weiteren Abfindungssumme ~:ri1ndsätzlinh einig 
\VU.rden , die Beklagte aber DM 750.000 . - verlangte und die ha.mbur= 
._o- ischen Sparkassen nur DM 660 . 000 . - zu bewilligen bereit waren • 
I n einem Vergleichsentwurf vom 14 . 0ktober 1952 schlug das Gericht 

.Y..Q.t 



(") 
0 
\ 

w 
C ..-.. 

(9 

L.. LL 
0 

CO -~ CU 

E ..c 
(.) 
cn 
C 

L.. ·-(].) 

0 
E 
(].) 
0) 

1 ' 
cn 
0) 

Cl) C 
:::J 
..c 
(.) 
cn 

> 
s._ 

0 
LL 

■ (].) 

..c ..c 
U N 
cn LO 

(.) ......, LO 
:::J CX) 
(].) 0 

L.. o"'" 

CO 
(].) LO 
·- ~ 
"'O~ 

cn ..c s._ 
(.) (].) 
s._ 

E :::J 
■ "'O E Q) ......, 

:::J s._ 
(].) C 

L.. "'O ......, 
s._ ~ 

~ 
·o (].) 
~ ·~ (].) e 
(9 a_ 

' ~ 1 • • . ' 

- 5 -
•' ... 

vor, daß zum 31. Dezember 1952 übertragen und unbeschad~t· 

einer vorzeitigen Ablösungsmöglichkeit 15 Jahresraten von je 

DM 78.000, -- gezahlt und beidersei t s alles zur Beschleunigung 
der Abwicklung eines Vergleichs ~etan werden sollte -Bl . 198, 

Innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist wurde der Vor­

schlag von der Beklagten grundsätzlich angenommen, wohingegen 

die hamburgischen Sparkassen zwar binnen einer von ihnen 
erbetenen Fristverlängerung bis 31. Dezember 1952 die Zusti~­
mung ihrer Direktionen und Verwaltungsräte bekanntgaben, die 

Genehmigung der hamburgischen Bankenaufsicht aber nicht be­

schaffen zu können erklärten. Unter dem 26 . Oktober 1953 
teilte die Klägerin mit, dass die Vergleichsverh andlungen ge­

scheitert seien; die hamburgischen Sparkassen hätten im Sep­
tember zwar die Zustimmung der Bankenaufsicht erhalten, die 
Beklagte habe dann aber erklärt, dass der gerichtliche Ver­

gleichsvorschlag für sie nicht mehr in Frage komme. 
Nachdem die Klägerin danach zunächst - Bl. 219 , u. 221 -

den Antrag der Klagschrift wiederholt hatt e mit der Ergän?,·Jng · 

Zug um Zug gegen Zahlung von ~ 171 . 500,-- von der Kl1gerin oder· 
von der Neuen Sparcasse von 1864 als Gesamtschul0nern, und den 

Hilfsantrag gestellt hatte, die Beklagte zu ·verurt eilen, 

bei der Überführung ihrer Geschäftsstellen auf die Klägerin 
gemäß den Bestimmungen des Vertrages vom 30 . ~e zember 1944 
mitzuwirken, Zug um Zug gegen Zahlung · von DM 17·1. 500 , -- von 

1 
der Klägerin oder der Neuen Sparcasse von 1864 als Ge s amt-
schuldnern , hat sie. schließlich - Bl. 224, 27, 1 - beanLragt _ 

festzustellen, daß die Bek1 8gte ver pflich tet 

hilfsweise: 

ist, ihre Geschäfts s tel le Hamburi•~andsoek 
nach Maßgabe der Bestimmun gen des zwi s chen 
den Parteien am 30 . De zember 1944 abgesch}.os­
senen Vertrages auf die Klägeri~ zu Ub:~ ~Lag2n. 

oie 
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die Beklagte zu verurteilen, 

bei der Überführung ihrer Geschäfts­
stelle in Wandsbek auf die Klägerin 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Ver­
trages vom 30 . Dezember 1944 mitzuwirken. 

Die Beklagte hat an ihrem ursprünglichen Antrag und 
Hilfsantrag festgehalten. Sie hat eingewandt, der Vertrag sei 
nichtig: 

1) weil wesentliche Formvorschriften 
des Gesetzes und ihrer Satzung nicht 
beachtet worden seien. 
Der Vertrag enthalte nämlich weder 
ihr Siegel noch ihren Stempel, 
was die Satzung für Urkunden von der 
Art derjenigen vom 30 . Dezember 1944 
vorschriebe; ihre Aufsichtsbehörde, 
die Regierung in Schleswig, habe den 
Vertrag nicht genehmigt. Bei den ver­
traglich vorgesehenen Übertragungen 
dinglicher Rechte an Grundstücken sei 
§ 313 BGB nicht beachtet worden . Wegen 
dieser Teilnichtigkei t sei der ganze 
Abschluss vom 30 . Dezember 1944 nichtig. 

2) Der Vertrag sei der Eeklagten wider­
rechtlich einige Monate vor dem Zusammen­
bruch aufgezwungen worden unter unzulässi­
gem politischen Druck, unter Drohungen 
und unter Ausnutzung aller den hambur­
gischen Sparkassen zur Verfügung stehenden 
politischen Beziehungen. Der Vertrag sei 
daher gemäß§ 138 BGB nichtig und auch 
schon bald nach dem Zusammenbruch des 

Reiches 
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Reiches mit der Erklärung , daß die 
Beklagte sich nicht mehr gebunden 
halte, gemäß§ 123 Abs. 1 BGB ange­

fochten worden . 
3) Seit Abschluß des Vertrages hätten 

sich die wirtschaftlichen und politi­
schen Verhältnisse so gründlich geän­
dert, daß die Beklagte an dem Vertra­
ge nicht mehr festgehalten werden 

dürfe . 
4) Die Ausführung des ~ertrages sei auch 

technisch nicht mehr möglich . 

Die Klägerin hat die Einwendungen der Beklagten in tatsäch­
licher und rechtlicher Hinsicht bestritten und bezüglich der 
behaupteten Formverletzung und deren Wirkung je ein Gutachten 
der Landesregierung Schleswig-Holstein (Dr . Palleske) und der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Giroverbände und Girozentralen, 
Landrichter a . D. S p r e n g e 1 - Bl . 27 und 31 - überreicht·, 

Mit Urteil vom 2 . März 1954 - Bl . 233 - hat das Landgericht 
festgestellt, "daß die Beklagte verpflichtet ist, ihre Geschäfts­
stelle Hamburg- Wandsbek nach Maßgabe der Bestimmungen des zwischen 
den Parteien am 30. Dezember 1944 abgeschlossenen Vertrages, 
ausgenommen die Bestimmungen über Verpflicht ungen zur Übertragung 
von Eigentum an Grundstücken, auf die Klägerin zu übertragen" . 
Es hat der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt und dal 
Urteil gegen Sicherheitsleistung der Klägerin in Höhe von DM 30 . 000 

für vorläufig vollstreckbar erklärt . 
Die Entscheidungsgründe bejahen ein dem§ 256 ZPO ent­

sprechendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der von ihr in 
erster Linie begehrten Feststellung und halten den Hauptantrag 
weder durch die formellen noch die materiellen Einwendungen 

der 
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der Beklagten in Frage gestellt, sondern für begründet. Auf 
Tatbestand und Entscheidungsgründe wird ergänzend Bezug genommen. 

Die Beklagte hat , nachdem das Urteil am 5. April 1954 zuge-

stellt worden war, am 

innerhalb der bis 30 . 
gründet und beantragt 

4. Mai 1954 Berufung eingelegt, diese 
Juni verlängerten Frist am 29. Juni be­

- Bl. 266 - : 
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils 
die Klage auf Kosten der ·Klägerin 
abzuweisen, evtl. die Beklagte und 
Berufungsklägerin gemäß§ 713 Abs . 2 ZPO 

zu befugen. 
Die Kl ägerin hat beantragt - Bl . 268 - : 

die Berufung auf Kosten der Beklagten 

zurückzuweisen, 
das Urteil für vorläufig vollstreckbar 

zu erklären , 
die Berufungsbeklagte gegebenenfalls 
nach§ 713 Abs. 2 ZPO zu befugen . 

Die Parteien haben den Sach- und Streitstand in wesentlicher 
Übereinstimmung mit dem Tatbestand des Landgerichts vorgetragen 
und sich mit der Begründung des angefochtenen Urteils in aus­
führl i chem Schriftsatzwechsel auseinandergesetzt . Die Beklagte 
hat insbesondere erneut bestritten , daß das Feststellungsbegehren 
der Klägerin rechtsschutzwürdig sei , I m gegebenen Fall sei die 
Ge l tendmachung eines Leistungsanspruches -möglich und auch die 
Ausnahme nicht gegeben , daß mit einer richterlichen Feststellung 

alle Bedenken gegen die yertragsabwicklung hinfällig werden 
würden. Die Beklagte denke jedenfal ls nicht daran, aus einem 
Feststellungsurteil die vom Landgericht - s. 24 - seines Urteils­
Bl. 244 R - angedeui,3ten.Folgerungen zu ziehen; eine Leistungs­

klage werde sich niemals vermeid ~u l~s s~n . 
Die 
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Die Ausführungen des Landgerichts über das unstreitige 
Fehlen von Siegel oder Stempel auf der Urkunde vom 30.Dezember 
1944 seien der Beklagten unverständlich. Die Nichtigkeitsfolgeru1 
könne nicht durch Auslegung oder aus einer Würdigung der 
Vorgeschichte des Abschlusses und durch Annahme der Vermutung 
vermieden werden, dass die Vertragsunterzeichnung auf einem Be­
schluss des Vorstandes der Beklagten beruhe und dass Siegelung 
oder Stempelung versehentlich unterblieben sei. Die Beklagte ver­
wahre sich auch gegen den Vorwurf, sie setze sich zu Anstands­
pflicht und allgemeinem Rechtsempfind'en in Widerspruch, indem siE 
sich auf die Formfehler berufe. Unerfindlich sei, dass das Land-· 
ge~icht die nach dem Gutachten Dr.Pa 1 1 es k es notwendige 
aufsichtsbehördliche Genehmigung, die ausdrücklich nie gegeben 
worden sei, als ausdrücklich oder schlüssig erteilt unterstellen 

zu dürfen geglaubt habe. 

Im Gegensatz zum Landgericht sei die Beklagte auch der 
Auffassung, dass, weil die in einem Vertragsteil - § 5 Abs.2 
vorgesehene Verpflichtung zur Übertragung von Grundstücken und 
Vorkaufsrechten nicht in gesetzlich verbindlicher Form aufge­
nommen worden wäre, der ganze Abschluss nichtig sei. Diese Ver ., 
pflichtungen und ihr Gegenstand seien durchaus nicht verhält.­
nismässig unbedeutend. Überdies müsse die Beklagte, insbesonder 
im Verhältnis zur Neuen Sparcasse von 1864, in Zweifel ziehen , 
dass der auf deren Seite beteiligt gewesene Direktor Dorn 

diese Sparkasse wirksam habe vertreten können. Die Beklagte 
habe erfahren, dass die Sparcasse von 1864 einer von Dorn 
auf Zahlung von Versorgung angestrengten Klage u.a. mit dem 
Einwand entgegengetreten sei, politische stellen hätten unter 
Missbrauch ihres Einflusses Dorn der Klägerin als Direktor 
aufgezwungen. 

Gegenüber 
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Gegenüber den Ausführungen des Landgerichts beharre 
die Beklagte vor allem darauf, dass die hamburgischen Sparkassen 
gegen die guten Sitten verstossen hätten, indem sie noch kurz 
vor Kriegsschluss und dem Sturz des nationalsozialistischen 
Regimes den ihnen zur Verfügung stehenden politischen Einfluss 
auf die damaligen nationalsozialistischen Machthaber eingesetzt 
und die Beklagte unter politischen Druck und die Drohung mit 
behördlichen Massnahmen gesetzt hätten, um unter Ausnutzung des 
Gross-Ha.mburg-Gesetzes, das sich nur filit der Abgabe preussischer 
Gebietsteile, aber nicht wirtschaftlicher Betriebe und Spar­
kassen befasst hätte, die Beklagte als lästige Konkurrentin i m 
Gross-Hamburg-Gebiet loszuwerden. Mit Rationalisierungsgesichts­
punkten, unter welchen das Reichswirtschaftsministerium sich 
während des Krieges weitgehend mit Sparkassenzusa.mmenlegungen 

, befasst hätte, habe jedenfalls die von den ha.mburgischen Sparkass ?~ 
erstrebte Regelung nichts zu tun gehabt. 

Die Beklagte habe sich schon, kurz nachdem ihre Zwangs-
lage mit dem Zusammenbruch des Reiches entfallen sei, der ham­
burgischen Gemein~everwal tung gegenüber unmis·sverständlich dahin 
erklärt, dass sie sich an den Vertrag vom 30.Dezember 1944 nicht 
mehr gebunden halte. Das habe die Gemeindeverwaltung der 
Kl ägerin am 22.Juni 1945 mitgeteilt , wie letztere der Verwaltung 
unter dem 11.Juli 1945 selbst bestätigt habe (Anl.4 - Bl.53- ) • 
Die damalige Erklärung der Beklagten sei als Anfechtung wegen 
Drohung zu werten und als solche fristgemäss gewesen . Sie werde 
auch aufrechterhalten. Sollte der Vertrag ursprünglich wirksam 
geschlossen und nicht anfechtbar sein, so sei doch seine Grwid­
lage nach dem Abschluss, und zwar mit dem Zusammenbruch des Reic~es 
entfallen derart, dass die Beklagte nach Treu und Glauben seither 
an dem Vertrag nicht mehr festgehal te•n werden könne. Wenn das 

Landgericht meine, Inhalt tmd Zweck des Vertrages seien über 

dem -
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den Zusammenbruch des Reiches und die Währungsreform hinaus 
dieselben geblieben, die weitere Durchführung technisch möglich 
und der Beklagten auch zuzumuten, so sei damit jener Einwand 
nicht entkräftet; denn das Gericht habe sowohl die Schwierig­
keit der praktischen und technischen Durchführung weiterer 
Erfüllung nach Massgabe der Bestimmungen des Vertrages verkannt, 
als auch ausser acht gelassen, dass die Beklagte von einer ihr 
aufoktroyierten Gewissheit siegreicher Kriegsbeendigung und 
eines entsprechenden wirtschaftlichen Aufschwungs ausgegangen 
sei, der Reichszusammenbruch dann aber die Dinge auf den Kopf 
gestellt und die Wirtschaft im allgemeinen, wie die Beklagte 
im besonderen zu einem schweren, opferreichen Existenzkampf . 
genötigt habe. In der Tatsache, dass die Beklagte noch 1947 
der Neuen Sparcasse von 1864 das Grundstück aufgelassen habe , 
in welchem die schon 1945 übertragene Zweigstelle Bramfeld­
Hellbrook betrieben wurde, könne eine weitere Erfüllungshandlung, 
geschweige denn eine Bestätigung des gesamten Vertrages nicht 
gesehen werden; denn das bombenzerstörte Grundstück sei für das 

Geschäft der Beklagten uninteressant und so gut wie wertlos 

gewesen. 
Die Klägerin hat das vorbringen der 

und das angefochtene Urteil verteidigt. 
Vertrag infolge Verletzung der Absätze 1 

Beklagten bestri~ten 
Der Rüge, dass der 
und 2 des§ 11 ihrer 

Satzung nichtig sei, ist die Klägerin mit einem Gutachten des 
Ministerialrats Dr .Ernst Eberhard K 1 einer -Anlage Bf 32 
Bl.359- entgegengetreten. zur Bedeutung der tlbereignung des 
Bramfelder Grundstücks im Sinne einer Bestätignng hat sie 
Abschriften der -r0rliPt::;~nden v 0J'.·rc:poü.lc~1~ zwischen der Neuen 
Sparcasse von 1864 und der Beklagten vorgelegt; dem Einwand 
politischen Drucks und der Bedrohung ist sie mit dem Angebot von 

Gegenbeweiszeugen entgegengetreten~ 
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tlber die Fragen, 
ob Vertreter der Klägerin oder ,Amtsstellen Vertretern der Be-
klagten oder dieser selbst Nachteile irgendwelcher Art angedroht, 
insbesondere erklärt haben, der Beklagten die in den durch das 
Gross-Hamburg-Gesetz zu Hamburg gelangten Gebieten betriebenen 
Geschäfts- und Zweigstellen gegen ihren Willen entziehen zu 
wollen, wenn die Beklagte sie nicht freiwillig abtreten werde ., un .t 

ob die Vertreter der Beklagten durch derartige Erklärungen zur 
Teilnahme an einer am 24.November 1944 in Hamburg abgehaltenen 
Konferenz zur Abgabe der dem Abschluss vom 30 .Dezember 1944 ent­
sprechenden Erklärungen und zu der am 6.Februar 1945 vollzogenen 

Unterzeichnung der Vertragsurkunde bestimmt worden sind~ sind 
vom Einzelrichter laut Niederschriften vom 21,März 1955 -Bl . 486-
und .19.Juli 1955 -Bl.513- folgende Zeugen vernommen worden : 
Verwaltungsgerichtsrat Dr.Th eisen, Direkt or betm Bundes­
rechnungshof R Q ab o r g, Landrat Dr .A 1 n o r, Regierungs­
Vizepräsident Dr.Hein r i oh s, Kreisverwaltungsrat 
Br e u sing, Sparkassendir ekt or i.R. Hin t z e, 
Sparkassendirektor Grüne w a 1 d , Oberbürgermeister 
Dr.M ü t h 1 in g und Oberregi erungsrat Dr .K ö h 1 er. 

Die Satzung der Klägerin befindet sich im hinteren 
Aktendeckel des Bandes I ; die Satzung der Beklagten -Bl.37 
(Anlage 3). Die Akten des Landgerichts Hamburg in Sachen 
Dorn gegen Neue Sparcasse von 1864 - 10 0 54/ 51 (1 U 302/53 · 

haben vorgelegene 
E n t scheid un g s gründe : 

------------·--... ----------~·--·---------·-------
Die Berufung ist in gesetzlicher Zeit und Form eingelegt 

und begründet worden 1 sie ist auch zulässig . Ein sachlicher 

Erfolg ist ihr jedoch zu vers agen ? 
Auch -
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Auch auf Grund der Ver handlung und Beweisaufnahme im zweiten 

Rechtszuge ist dem Urteil des Landgerichts beizutreten. 
Schon aus Gründen der Übersicht und "Disposition über ihre 

Mittel ist das Rechtsschutzinteresse der Klägerin daran gegeben, 

endlich Kl ar heit darüber zu bekommen, ob sie die weitere Durch­
führung des vor fast 11 Jahren geschlossenen Vertrages verlangen 

darf , nachdem die Beklagte sich seit dem Zusammenbruch des 
Re iches mit zunehmender Entschiedenheit dagegen gewehrt hat • 
Mit Recht hat das Landgericht ausgeführt , dass es nicht so sehr 
Einzelpunkte der Art un d des Umfanges weiterer Überführungs- und 
Jbergabeakte sind, die den Kern des Streites der Parteien aus ­
machen , als vielmehr die Frage , ob der Vertrag überhaupt wirksam 
geschlossen worden ist und Erfüllungsansprüche sich daraus recht­
fertigen . Angesichts dieser Streitlage und der Antragsfassung 
darf vorerst auch noch dahingestellt bleiben, ob die Beklagte 
ihre Erfüllung von weiteren als den im Vertrage vom 30 , Dezember 
1944 bedungenen Gegenleis tungen der Klägerin abhängig machen dürfteo 
Mit einer Entscheidung über den gestellten Feststellungsantrag 
lässt sich aber jedenfalls die notwendige Klärung über die grund­

sätzliche Verpflichtung der Beklagten , den Vertrag ihrerseits 

zu erfüllen, erreichen . 
Sel bst der Hinweis , dass auch nach einer positiven Fest-

stellung noch eine Klage auf Verurteilung zur Bewirkung der 
einen oder anderen dem Abkommen entsprechenden Einzelleistung 

erforderlich werden könnte, vermag, da die Beklagte die 
Verbindlichkeit des Vertrages schlechthin verneint, die Zweck­
mässigkeit des Feststellungsant r ages und damit seine Zulässigkeit 

im Sinne des§ 256 ZPO nicht in Frage zu stellen, 
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Was die dem Antrag zugrundeliegenden tatsächlichen Angaben 
und rechtlichen Folgerungen betrifft, so ist der Ausgangspunkt 
unstreitig, nämlich, dass Personen, die damals zur Vertretung 
der Beklagten und der hamburgischen Sparkassen berufen waren, 
sich auf die aus der Urkunde der Anlage 1 - Bl .3 - ersichtlichen 
Erklärun,g..e.n ße.~.ip.;i,.gt und diese Urkunde am 6.Februar 1945 unter­
zeichne-t,.:~~~~l'l;.• "Für die Beklagte sind tätig geworden der Land-· 
rat ihres Kreises und Gewährverbandes Stormarn als Vorsitzender 
des Vorstandes der damaligen Kreis- und Stadtsparkasse des 
Kreises Stormarn, der inzwischen verstorbene Generaladmiral 
z.V, Ca r 1 s und der noch bei der Beklagten tätige Sparkasse~­
direktor Sander. Wenn die Neue Sparcasse von 1864 nach dem 
Zusammenbruch des Reiches den für sie als Direktor tätig gewesene· L 
Fritz Dorn als untragbar aus dem Dienst entlassen, seine 
Bestellung durch ihren vormaligen Verwaltungsrat beanstandet und 
ihm eine Versorgung versagt hat, so hat sie doch , soweit bekannt , 
nie Dorns Macht, sie wirksam zu vertreten, in Frage gestellt 
und sich der Wirkung der von ihm in ihrem Namen vorgenommenen 
Handlungen zu entziehen versucht. Im übrigen ist im gegebenen 
Fall ein etwaiger ursprünglicher Mangel der Vertretungsmacht 
des Unterhändlers und Unterzeichners jedenfalls dadurch gegen­
standslos geworden, dass die Kl ägerin nach wie vor dem Zusammen­
bruch des Reiches und der Abberufung Dorns auf eine Durch­
f ührung des Vertrages vom 30 , Dezember 1944 hingewirkt hat . 

Unstreitig ist der Vertrag vonseiten der Beklagten nicht 
gesießelt oder gestempelt worden derart, wie es Abs. 1 u . 2 
des § 11 ihrer Satzung - (unstrei tig der im § 15 der preussischeJ1 
Verordnung über Sparkassen sowie Kommunal-Giroverbände vom 
10 . Juli/ 4. August 1932 - GSS 241, 275 - erwähnten Mustersa t zunß 
nachgebildet) nach den zutreffenden Ausführungen des Landgericht i: 

unter III 1 a - c an sich erfordert hätte, 
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Das Landgericht hat es abgelehnt, aus jenem Mangel der 
Form gemäss § 125 BGB zu folgern, der Vertrag sei nichtig . 
Es erachtet den dahingehenden Einwand der Beklagten für arglistig 

und als eine dem Grundgedanken des§ 242 BGB widersprechende 
Rechtsausübung , nach den Beziehungen der Parteien und den Um­
ständen des Falles sei es mit Treu und Glauben unvereinbar , die 
nunmehr aus dßm Vertrage hergeleiteten Restansprüche mit dem 

erwähnten Fehlen der Vertragsform zu 
mehr , als sich die Beklagte mit der 
das Gutachten Dr . Pa 1 1 es k es 

Fall zu bringen, um so 
- ersichtlich erst durch 
veranlassten- Berufung 

auf Formmängel zu ihrer zuvor bekundeten positiven Einstellung 
zur Vertragsabwicklung in einer mit dem allgemeinen Rechts­
empfinden nicht zu vereinbarenden ~ eise in Widerspruch setze . 
Die Rechtsa~sübung als unzulässig zu beanstanden, könne der 
Klägerin auch nicht mit dem Gegeneinwand verwehrt werden, dass 

· die Beklagte eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sei 
und als solche im besonderen Maße gegen nicht recht- und 
satzungsmässiges Eingehen von Verträgen geschützt werden müsse , 
Auch die öffentliche Hand müsse es hinnehmen, dass ohne grundsätz . 

liehe Beschränkung und Sonderbehandlung von Fall zu Fall abgewo­
gen werde, ob das Interesse an der Nichtigkeit oder das Ver­
trauen auf die Gültigkeit des Vertrages den Vorzug verdiene . 
Im gegebenen Fall sei auch zu beachten , dass die BekJagte mit 
Unternehmen kontrahiert ~~~e ~~~ 1 cb;:~i0n nicht öffentlich­
rechtliche Körperschaften oder Kommunalanstalten, doch als 
bedeutende und öffentliche Sparkassen nicht weniger Gegenstand 
des allgemeinen Interesses und entsprechend erhöhten Uechts ­
schutzes seien als die Beklagte. Da Behauptungen, dass die 
Repräsentan+. :· n der Beklagten geflissentlich unterlassen hätten, 
ihren Unterschriften das Siegel und den Stempel der Beklagten 
beizufügen - etwa um die Endgültigkeit des Abschlusses noch 

aufzuhalten 
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~ufzuhalten oder gar um die Kl ägerin über einen Mangel der 
Verbindlichkeit der Unter s chriften der Vertre t er der Bekl agten 

zu t äuschen- nicht aufgestellt worden s e ien, dürfe angen ommen 

werden, da ss Si egelung oder Stempelung nur versehentlich 
unterblieben sei-. Dass die hamburgischen Sparka ssen auf di e 
}~inhal tung der Form, die für die \firksamkei t namens der Be­
kl agt en abgegebenen Erklärungen vorgeschrieben seien, nicht 
geachtet hätten, gereiche ihnen nich t zum Nachteil. Sie hätt en 
darauf vertrauen dürfen, da ss die Vertreter der Beklagten di e 

formellen Vorauss et zungen und Ergänzungen ihrer Er klärungen 
kennen und beachten würd cn o Zu diesen Bedenken , der Beklagten 
überhaupt zu ver s t a tten, die Verbindlichkeit de s Vertrage s mit a.c. ... 

e r örterten Formmangel zu bestreiten, k omme hinzu, dass diese 
Eins t ellung dem früher en Ver halten der Beklagten wi der s preche . 

Si e habe der Neuen Sparca sse von 1864 in Erfüll ung des Ver­
trage s zum l.Januar 1945 drei Zweigstellen üb er t r agen ; sie 
habe noch 1947 das Grundstü ck Hellbrook durch notariell en Ak t 
auf.gel assen und e s geduldet, dass auf de ssen Gr undl age noch 
1949 der Eigentumsübergang i m Grundbuch eingetragen worden s ei. 

Di e Beklagte bezw. der Kreis Stormarn hätten auch di e von den 
hamburgischen Sparkas sen Anfang J anuar 1945 über wi e s en en Betr äge 
von i nsges amt e iner Million Reichsmark vorbehaltlos angenommen 
und bis heute keine Anstalten ge t roff en, di e empf angenen Beträg~ 

zurü ckzuzahlen. 
Diese Darlegungen de s Landger ich ts s ind in s i ch und aus 

der Sicht der von i hm au sführlich und zu tref f end ver werteten 
Re chtsprechung und Lehre ni cht zu beanstanden. Auch dur ch di e 

Kr itik der Beklagten werden s i e nicht i n Fr age ge s tel l t. 
Insbesonder e l ässt sich, wa s die Bekl agte na ch dem Zus ammenbruch 
de e Reiches . t r otz der im J uni 1945 gegenüber der hamburgi schen 

Gemeindev er waltung erklärt en Lossage vom Vertr age s päterh i n 1947. 
und -
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und 1949 wegen der Über~ignung des Grundstücke der Bramfelder 

Zweigstelle getan und zugelassen hat, unter Berücksichtigung 
der Umstände nicht als Bewirkung einer im wesentlichen wert-

l ~sen Leistung bagatellisieren. 
Beizustimmen ist auch der vom Landgericht entwickelten 

.echtsauffassung, daß der Abschluß vom 30. Dezember 1944 einer 
tesonderen Genehmigung der unmittelbaren Aufsichtsbehörde 
der Beklagten nicht bedurft hat. Nach der Vorgeschichte, zumal 
der Tatsache , daß an der voraufgegangenen Korrespondenz, an den 
Verhandlungen vom November 1944 sowie an dem Vertragsentwurf 
Vertreter der einerseits unter wirtschaftlichen, andererseits 
unter aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten interessierten 
~inisterien des Reiches beteiligt gewesen sind und es ausge­
schloasen er~cheint, daß der Vertrag selbst den schleswig­
holsteinische~ Aufsichtsinstanzen der Beklagten unbekannt 
geblieben ist und - wenn es nur berechtigt und möglich gewesen 
wäre , alsbald von ihnen beanstandet worden wäre, ist die vom 
Landgericht nur noch hilfsweise bejahte Frage sogar vorbehaltlos 
zu bejahen, ob nicht eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde als 

ausdrücklich oder stillachweige~d erteilt anzusehen sei. 
Die Frage am. Schluß der Ausführungen des Landgerichts 

·j!Jer aufsichtsbehördliche Genehmigung - Ziffer III 2 Urteils­
seite 39 - Bl.252-, ob nicht auch hier die Klägerin mit dem 
~inwand der unerlaubten Rechtsausübung durchdringen könnte, 
die das Landgericht zu bejahen geneigt . scheint , whrde der 
erkennende Senat allerdings verneinen; denn wenn eine aufsichts­
behördliche Genehmigung des Abkommens erforderlich gewesen und 
sie weder ausdrücklich noch schlüssig erteilt worden wäre , 
so würde die Beklagte mit der Geltendm~chung des Genehmigungs­
mangels gehört werden müssen , weil sie damit auf ein Tatbestands­
merkmal der Abschlußwirksamkeit verweist, das der Disposition 
eines außerhalb des VertragsverhältniRses befindlichen Tiritten 

untersteht. Tiie --
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Die Bestimmung der §§ 4 und 5 des Vertrages , di e eine Ver-­
pflichtung zur Übertragung von Eigentum oder Vorkaufsrechten an 
Grundstücken, sei es mit, sei es ohne den Vorbehalt eines ge­
sonderten Abschlusses .zu notariellem Protokoll enthält , sind 
mangels d~r Form des§ 313 in Verbindung mit§§ 1098, 504 BGB 
zweifellos gemäß§ 125 BGB nichtig. Sie kann aber einerseits 
gemäß§ 313 Abs. 2 BGB durch Auflass;ng (Einigung) und Eintragung 
vollauf gültig werden, so daß Zweifel über die Rückwirkung ihrer 
ursprünglichen Nichtigkeit auf das Gesamtabkommen .gegenstandslos 
werden, andererseits durch ihre Nichtigkeit nach der Regel des 
§ 139 BGB die Nichtigkeit des Gesamtabkommens zur Folge haben . 
Die Frage der Auswirkung der Teilnichtigkeit hat aber nur noch 
Bedeutung für die Übereignung des Grundstücks der Rahlstedter 
Zweigstelle an die Neue Sparcasse von 1864; denn die das Bramfelder 
Grundstück betreffenden Vertragsbestimmungen sind durch die 

1947/49 vollzogene Auflassung und Eintragung gültig geworden 
und die Stellen, die laut Vertrag vom 30 . Dezember 1944 noch 
an die Klägerin ..:.Geschäftsstelle Wandsbek- und di e Neue 
Sparcasse von 1864 - vier Zweigstellen- übertr agen werden 
müßten, werden in Mietgrundstücken betrieben, an welchen der 
Beklagten laut ihrer Erklärung in der mündlichen Verhandlung 
vom 30 . November 1954 ~Bl . 394- di ngliche Vorkaufsrechte nicht 
zustehen . Mit Recht stellt das Landgericht fest , daß die Be­
stimmungen über die Übertragung dinglicher Rechte an Grundstücken 
im Rahmen des Gesamtabkommens nur einen vergleichsweise unbedeu­
tenden Neben- oder Folgepunkt darstellen. Der eigentliche Zweck 
des Abkommens sei die Beseitigung des Übergreifens der Beklagten 
mit Zweigstellen auf das erweiterte Gebiet der Hansestadt 
Hamburg . Demgegenüber sei der (jbertragung der Rechte an Grund­
stücken nur eine so untergeordnete Bedeutung beigemessen worden, 
daß sie nur grundsätzlich und ohne Anführung von Einzelheiten 
aufgenommen worden sei . Dem ist b~izutreten, um so mehr, als die 

Annahme 
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Annahme naheliegt, daß die Parteien die Übertragung der Grund­
stücke ursprünglich für eine selbstverständliche Nebenfolge 
loyaler Vertragserfüllung gehalten haben . Jedenfalls ist mit 
dem Landgericht anzunehmen, daß der Vertrag vom 30 . Dezember 1944 
um seines eigentlichen Zweckes willen auch ohne die nichtige 

~rundstücksklausel geschlossen worden wäre. 
Mit besonderem Nachdruck hat die Beklagte im zweiten 

Re chtszug nochmals die Auffassung entwickelt, daß der Vertrag 
vom 30 . Dezember 1944 gegen die guten Sitten verstoße und deshalb 
nichtig sei , ferner daß die Beklagte zur Abgabe ihrer Vertrags­
zustimmung widerrechtlich durch Drohungen bestimmt worden sei 
und deshalb ihre Erklärung durch Anfechtung habe vernichten 
können . Die Darlegung der Beklagten und die dadurch veranlaßte 
Beweisaufnahme haben den Senat von der Richtigkeit des von 
der Beklagten gezeichneten Bildes und der von ihr gezogenen 
Folgerungen nicht zu überzeugen vermocht. Das Ergebnis der 
hierzu erhobenen Beweise stellt sich dem Gericht folgendermaßen 

dar: 
Gegen Mitte der zwanziger Jahre s'etzte im Elbe-Spaltraum 

eine starke Bevölkerungszunahme ein . Ein Anwachsen von Handel 
und Schiffahrt, Industrie sowie Landverkehr kam hinzu . Die Ent­
wicklung, die zwar im damaligen hamburgischen Staatsgeoiet 
ihren Schwerpunkt hatte, aber den preußisch- hamburgischen Sied­
lungsraum stark berührte, gab der öftentlichen Verwaltung und 
Versorgung alsbald eine Reihe von Problemen auf. Sowohl Hamburg, 
das in erster Linie begünstigte Entwicklungszentrum, als auch 
Preußen traten mit Plänen hervor, mußten aber bald erkennen, 
daß die sachgemäße Lösung der sich stellenden Probleme besonders 
durch die historischen Ländergrenzen und die Vcrschiedcnartigkeit 

der Landeshoheiten erschwert wurde . 
Nachdem 
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Nachdem sich auf Sondergebieten wie Hafen, Verkehr und 
Versorgung Ve r waltungsgemeinschaften angebahnt hatten, wurde 
nach 1933 der Gedanke einer Erweiterung des hamburgischen Staats­

gebietes erneut und ernstlich erwogen . Diese Entwicklung führte 
Anfang 1937 zwischen Preußen und Hamburg zu der Verständigung 

übe r die Gebietsbereinigung , die in dem Reichsgesetz vom 
26 . Januar 1937 als erste f estgesetzt worden ist. Die wirtschaft­

liche und verwaltungsrecht liche Struktur und Einheitlichkeit 
des schleswig- holsteinischen Kreises Stormarn, dessen Landrat 
seinen Sitz noch in dem Landkreis Wandsbek hatte, wurde durch die 
neue Grenzziehung derart getroffen) daß nicht nur die Bindungen 
zu dem Hamburg zugelegten Wandsbek gelöst, sondern noch ein Teil 
des eigentlichen stormarnischen Kreisgebiets abgetrennt wurde. 
Zu dieser reichsgesetzlichen Regelung erginge~ noch im ersten 
Halbjahr 1937 f ünf Verordnungen des Reiches, außerdem folgten 
mehre r e innergebie t l iche Verordnungen einerseits Preußens, 
andererseits Hamburgs. In der der Großhamburg- Frage damals 
von Reich, Preußen und Hamburg gewidmeten Rechtsetzung sind 
Be stimmungen über das Sparkassenwesen nicht enthalten; auch 
s päterhin sind Sparkassenfragen weder durch materielle Gesetze 

noch durch Staatsverträge geregelt worden . 
Für die Beklagte als die preußische öffentlich-recrt liche 

Sparkassenkörperschaft der vormaligen Kreise Stor marn und 
Wandsbek ergab jedoch die neue Grenze eine mindestens außer-, 
gewöhnliche Lage. Die Beklagte sah sich nunmehr auf einen Gewähr­
verband verwiesen, dessen Umfang und Bevölkerung, Wirtschaft 
und Finanzkraft gegenüber dem vormaligen Zustand wesentlich 
geringer war; aber sie blieb über ihre unter nichtpreußische 
Landeshoheit gelangten Zweigstellen mit der alten Bevölkerung , 
den alten Kunden und der Wirtschaft des hamburgischen Grenz­
gebietes noch in enger Verbindung. Schließlich mußte die Beklagt~ 

auf -
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auf die Möglichkeit eines mit ihrem Wesen nicht ohne weitere s 
zu vereinbarenden Wettbewerbs mit den hamburgischen Sparkasoen ? 

denen die Ausdehnung auf das ausgeweitete hamburgische Staats­

gebiet nicht zu versagen war, gefaßt sein. Es hat den Anschein, 
daß auf hamburg.ischer wie auf schleswig- holsteinischer Seite, 
wie auch im Reichswirtschaftsministerium schon bald erkannt 
worden ist, daß dieser Zustand sowohl wegen der dem Sparkassen­

wesen widersprechenden Inkongruenz von Gewährverband und Be­

tätigungsgebiet als auch unter dem Gesichtspunkt einer rationel­

len Geschäfts - und Verwaltungszusammenfassung mit der Idee und 

dem Wesen öffentlicher Spareinrichtungen kaum in Einklang zu 
bringen sei, daß aber Pläne über einen Rückzug der Beklagten 

aus dem hamburgischen Staatsgebiet nur unter Schonung ihrer 
Leistungsfähigkeit und unter Beachtung der technischen Schwierig­

keiten und dementsprechend langsam durchgeführt werden sollten. 

Das ist einmal zu entnehmen aus der Niederschrift über 

das Ergebnis einer am 14 .März 1939 in Lübeck abgehaltenen Be­

sprechung zwischen dem Oberpräsidenten der Provinz Schleswig­

Holstein und dem Reichsstatthalter in Hamburg - vgl.Anlage 16 
J31 .149 - , zum anderen aus dem Bericht des vormaligen Direktors 

der Hamburger Sparcasse von 1827, ·H i n t z e, vom 17 . Mai 1939 
über eine Bespr echung im Reichswirtschaftsministerium - Anlage 13 

Bl .139-, Hiernach schien nicht zweifelhaft, daß die Beklagte 
ihre Tätigkeit auf hamburgischem Gebiet einmal würde einstell en 

müssen . Zugleich wurde anerkannt, daß sie dafür wegen der 
Schwierigkeit der notwendig gl eichzeitigen Überführung des 
Landratsamts nach Stormarn und der Sp:irkassenzweigstellen auf 

hamburgische Sparkassen Frist bis zur Jahreswende 1940/ 41 habe · 

und die hamburgischen Sparkassen in das freizugebende Gebiet 
nicht früher eindringen sollten, andererseits die Klägerin dann 

auch noch ebenso lange in Geesthacht verbleiben 4ürf e • 
Die 

' 
' 1 
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Die Angelegenheit der Sparkassenbereinigung trat aber schon 

in eine neue Phase, als das Re ic hswirtschaftsministerium durch 

die Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des Bank- und 

Sparkassenwesens vom 5~Dezember 1939 - RGBl.I S.2413, neue 

Fassung vom 31 . Dezember 1940 - RGBl . 1941 I S .19- ermächtigt 

wurde, auf dem Gebiete des Kreditwesens selbst unter Abweichung 

von bestehendem Recht die zu einer zweckmäßigen Gestaltung einer 

Organisation erforderlichen Maßnahmen zu treffen, insbesondere 

Kreditinstitute neu zu errichten1 aufzuheben, zusanmenzuschließenj 

Satzungen zu ändern und die zur Abwicklung der Geschäfte und zur 

Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten erforderlichen An­

ordnungen zu treffen. Entsprechende Maßnahmen wurden einerseits 

gegen Zweigstellen der hamburgischen Sparkassen und andererseits 

auch außerhalb des Kreises Stormarn getroffen. Daß das Reichs­

wirtschaftsministerium auf Grund der genannten Verordnung auch 

.in die Abgrenzung des hamburgisch- stormarnischen Sparkassenbereic ... · 

gestaltend eingreifen könne, wurde von den beteiligten Stellen 

und Kassen zunächst nicht in Erwägung gezogen, da die besondere 

Lage an der hamburgisch-stormarni schen Grenze einen regelungs­

bedürftigen Tatbestand nicht darzustellen schien. Die hambur­

gischen Sparkassen wurden denn auch nach Ablauf der in der Gau­

leiterbesprechung vorgesehenen Frist bei der Beklagten und dem 

Reichswirtschaftsministerium zunächst nur mit der Bitte vor­

stellig, die von ihnen erstrebte Üb erfuhrung im Vorhandlungswege 

zu fördern: vgl . hierzu Schre iben der Hamburger Sparcasse von 

1827 an den Vorstand der Beklagten vom 13 .Februar 1942 - Anlage 25 

Blr349 -, Erwiderung der Beklagten vom 26 . Februar 1942 -Anlage 26 

Bl . 351 - und Aktenvermerk des Landrats des Kre i ses Stormcrn 

vom l . Juli 1942-Bl.528. Die endgültige Bereinigung schien 

hiernach erneut und in befriedigender Weise in eine künftige 

Auseinandersetzung verwiesen zu sein. Aus nicht aufgeklärtem 

Anlaß 
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Anl aß ordnete jedoch der Reichsstatthalter i n Hamburg am ? . Mai 

1943 die al sbaldige Überführung der in Hamburg belegenen 

Zweigstellen der Beklagten auf die hamburgischen siarkassen an . 

Eine Besprechung, die auf Widers~ruch der stormarnischen Kreis­

und Sparkassenstellen am 28 .Mai 1943 in Hamburg unter Beteili­

gung des Vicepräsidenten des Regierungsbezirks Schleswig, 

Dr . v . Brau m ü 1 1 er und des Ministerialrats R o s b o r g 

vom Reichswirtschaftsministerium stattfand, führte dazu, daß der 

Reichsstatthalter unter dem 16 .Juni 1943 seine Verfügung vom 

?.Mai aufhob und sich, von einer hier nicht interessierenden 

Ausnahme abgesehen, auf das Verlangen beschränkte, da3 die 

Zweigstelle Kirchsteinbek (Billstedt) der Beklagten aufgehoben 

oder auf die dort betriebene Zweigstelle der Neuen Sparcasse von 

1864 überführt werde . Die genannte Zweigstelle wurde auch l:ald 

darauf aufgehoben: vgl . ihr Rundschreiben Anlage 4 Bl . 100 

der Akte des Parallelprozesses. ·rm übrigen schien sich die 

Angelegenheit nochmals in weiterer Aufrechterhaltung des 

bes tehenden Zustandes zu beruhigen: vgl . Zeugnis Dr,T h 0 i s c n 

-Bl . 489 . 
Auf Grund a~scheinend selbstverständlichen Einverständnisses, 

daß sich die Beklagte aus dem Hamburger Gebiet zurückzuziehen 

habe , und die hier belogenen Zweigst ellen von den hamburgischen 

Sparkassen übernommen worden würden, wurde nochmals festgelegt, 

daß für die Überleitung eine angemessene Frist erforderlich sei . 

Im Frühjahr 1944 wurden die hamburgischen Sparkassen gegenüber 

dem Landrat, dem Reichswirtschaftsministerium und de r hambur­

gischen Staatsverwaltung mit neuer Begründung vorstellig, 

~ie Sparkassengebietsbereinigung beschleunigt durchzuführen. 

Sie machten geltend, daß~ nachdem früher schon kleinere Spar­

kassen auf die Beklagte üb erge leitet worden waren, ihr, de r 
Beklagten 
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Beklagten, auf neuere Anordnun"' des HeichswirtschaftsministeriuLA 

zwecks verordnun0 smäßiger Konzentration und Rationalisie~ung 

des Stormarners Kreditwesens auch je eine mittlere Kasae in Bad 

Ol~esloe~ Trittau, Bargteheide und Ahrensburg übertragen worden 

sei oder binnen kurzem übertragen werden Wtirde, und daß der 

Landrat die Überführung der Trittauer und der Bargteheider Kasoe 
. 

von sich aus mit der Begrundung beantragt habe, die Kreisspar-

kasse werde ihre im erweiterten Hamburg belegenen Stellen bald 

auf die hamburgischen Sparkass~n überführen müssen . Diese ver­

wiesen ferner darauf , daß das Landratsamt inzwis chen von rrands bek 

nach Olde s loe verlegt worden und damit der in der Vereinbarung 

zwischen dem Statthalter von Hamburg und dem Oberpräsidenten 

von Schleswig-Holstein für die Überführung vorgesehene Zeitpunkt 

gekommen sei: vgl . Schreiben der hamburgischen Sparkassen an 

Landrat vom 25 , l\fai 1944 -Anla~e 17 Bl . 150- und an Reichsver­

teidigungskommissar vom l . J uni 1944 - Anlage 18 Bl . 152-, 

Schreiben des Regierungspräsidenten Schleswig an Landrat in 

' Ol~esloe vom 8 .Mai 1944 -Bl . 522-, Bericht des Regierungs,räsi-

denten an den Reichswirtschaftsminister vom 29cJuni 1944 -Bl,523, 
im übrigm auch Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 

26 , Februar 1942 - Anlage 26 Bl . 351 • 
Der Landrat glaubte sich jedoch nur zu unverb;Lndlicllen 

Erörterungen bereiterklären zu können und den damaligen Zeit­
punkt für Verhandlungen als denkbar ungee ignet bezeichnen zu 

müs~en , indem er auf die Auswirkung der im Luftkrieg eingetret enen 

schweren Zerstörungen des hamburgi sch-stormarnischen Siedlungs -• 

gebietes verwies und die Überführung seiner Verwaltung nach 

Bad Oldesloe als nur behelfsmäßig bezeichnete: Schreiben des 

Landrats an die Klägerin vom 20eApril 1944 - Anlage 27 Bl„352-, 

ErwiderunG beider hamburgisc hen Sparkassen vom 25 April und 

25 . lVIai 1944- - Anlagen 28 und 29 Bl . 353 und 354 . 
Anläßlich 
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Anläßlich eines Berichts der hamburgischen Sparkassen über 

die Ablehnung ihr es neuerlichen Vorstoßes und einer Anfrage 
des Reichswirtschaftsministeriums , ob die Verhandlungen mit den 
beteiligten Kassen zum Zwecke der Zurückziehung der Zweigstellen 
der Sparkasse des Kreises Stormarn aus dem hamburgischen Gebi et 
zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hätten, berichtete der 
Reichsstatthalter in Hamburg dem Ministerium unter dem 9 . August 
1944 und bat, die Beklagte anzuweisen, ihre Haupt- und Zweig­
stellen unverzüglich zurückzuziehen , nachdem alle Verhandlungen 
bisher an der verzögerlichen Taktik des Landrats und nunmehr 
durch die berichtete irreführende Behauptung zu einem negativen 
Ergebnis geführt hätten . Von irgendwelchen weiteren Verhandlungen 
mit dem Landrat versprach sich der Statthalter nach den gemachten 
Erfahrungen kein prakti sches Er gebnis mehr : vgl . Schreiben der 
~amburgischen Sparkassen an den Reichsverteidigungskommissar 
Hamburg vom l , Juni 1944 - Anlage 18 Bl.152- und Schreiben des 
Reichsstatthalters an den Reichswirtschaftsminis t er vom 9 . Augus t 
1944 : Anlage 30 Bl , 356 bezw . Anlage 12 Bl . 154 . Nachdem der 
Referent des Ministers am 28.August 1944 mit dem Direktor der 
Girozentrale Schleswig- Hols tein , Dr.A 1 n o r, über die Angelegen­
heit verhandelt hatte -vgl . des letzteren Notiz Bl . 527- , 
erwiderte der Minister unter dem 17.0ktober 1944, daß er den 
Weg einer vom hamburgischen Reichsverteidigungskommissar zu erlas ­
senden Überleitungsanordnung nicht für gangbar halte und eine 
Entscheidung seines Ministeriums wegen ihrer erheblichen Aus ­
wirkungen auf die Ver hältnisse der 1-J"eis- und Stadtsparkasse 

Stormarn nur im Einvernehmen mit dem Reichsminis ter des Innern 
zu treffen sein würde . Eine Förderung der Angelegenheit wür de 
nach Meinung des Mi nisters durch eine gemeinsame Besprechung 
aller Beteiligten erzielt werden können . Dazu würde auch der 
Sachbearbeiter, Ministeri alrat R o s b o r g, zur Verfügung 

stehen 



(") 
0 
\ 

w 
C 
L.. 

CO 
E 
L.. 

0 
1 ' 

Cl) 

> 
■--..c 
(.) 

■ 

L.. 

CO cn 
Q) 
L.. 

~ 

..-.. 
(9 
LL 
0 -
~ 
CU 

..c 
(.) 
cn 
C 
(].) 

E 
(].) 
0) 
cn 
0) 
C 
:::J 
..c 
(.) 
cn 
s._ 

0 
LL 
(].) 
..c 
(.) 
cn 

......, LO 
:::J CX) 
(].) 0 
o"'" 
(].) LO 
·- ~ 
"'O~ 
..c s._ 
(.) (].) 

:5 E 
-o E 
t:::: :::J 
(].) C 

"'O ......, 
s._ ~ 
·o (].) 
~ -~ (].) e 
(9 a_ 

- 25 -

stehen - Anlage 19 Bl . 157 . Eine entsprechende Empfehlung 
richtete der Minister gleichzeitig an den Regierungspräsinenten 
in Schleswig - Anlage 6 I z . Bl , 468 , 

Anläßlich jenes Schreibens berief die hamburgische 
Staatsverwaltung eine Besprechung auf den 24 , November 1944 
in das Hotel Atlantik in Hamburg ein , Unter Vorsitz des 
Ministerial rats R o s b o r g fanden sich ein: 
Ministerialrat Dr .Heinrichs vom Reichsministerium des 
Innern, Referent für die Sparkassenaufsicht, 
Landeshauptmann Dr . Sc h o w, als Beauftragter des Re ichsver~ 
teidigungskommissars in Kiel (1945 verstorben), 
sein Finanzdezernent Dr .M ü t h 1 in g, Kiel, 
Regierungsdirektor bei der Regierung in Schleswig, 
Dr. Diedrich Th eisen, 
Landrat des Kreises Stormarn, Generaladmiral z.V . Ca r 1 s 
(bei einem Luftangriff auf Oldesloe 1945 gefallen), 
Direktor der Girozentrale Schleswig- Holstein , Dr . Wal ter A 1 n o r , 
Ober regierungsrat Dr . Hans K ö h 1 e r, Staatsverwal tung und 
Sparkassenaufsicht Hamburg , für Reichsverteidigungskommissar in 
Hamburg , 
Staatsrat C. C. Fritz Meyer, Vorsi tzender des Aufsichtsrats 
sowohl der Hamburger Sparcasse von 1827 als auch der Neuen 
Spar casse von 1864, 
Direktor Dorn der Beklagten , 
schließlich Direktor Hin t z e der Hamburger Sparcasse von 182'7e 
(Die Präsenzliste des von dem Direktor Hin t z e gefertigten 
Besprechungsberichts - Anlage 2 Bl. 155- ist unvollständig . ) -

Die Angaben der als Zeugen vernommenen Teilnehmer 
R o s b o r g, Dr .Heinrichs, Dr . M ü t h 1 in g, 
Dr . Th eisen, Dr . K ö h 1 er und Hin t z e über den 
Verlauf der Sitzung weichen voneinander ab und sind zum Teil 
nicht miteinander vereinbar . Während die Zeugen R o s b o r g , 

Dr . --
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Dr . Th eisen, Dr . K ö h 1 er und Hin t z e der Auf­
fassung sind, die Erörterungen seien im allgemeinen sachlich 
gewesen , haben sich Dr . M ü t h 1 in g und Dr.Hein r i eh s 
über Stil und Ton der damaligen Verhandlung abfällig geäußert . 

Als erwiesen ist festzustellen, daß der Staatsrat Meye r 
und der Direktor der Neuen Sparcasse von 1864, als sie von den 
Vermittlungsbemühungen des Ministerialrats R o s b o r g und 
der weiteren Verhandlungen eine den Interessen und Ansprüchen 
der hamburgischen Kassen gerechtwerdende Regelung nicht mehr 
glaubten erwarten zu können, ihre weitere Mitwirkung an der Be­
sprechung in einer Weise· abgebrochen haben, die mindestens von 
den aus Schleswig- Holstein herzugekommenen Teilnehmern als 
brüsk und verletzend empfunden, wurde . Unstreitig ist jedenfalls ; 

daß bis zu diesem Zeitpunkt nur Vergleichsmöglichkeiten 
erörtert worden waren und sich ein den hamburgischen Kassen 
im wesentlichen zusagendes Er gebnis abzuzeichnen bega~n , eine 
mehr oder weniger präzise Vereinbarung gegenüber Bedenken der 

Vertreter von Schleswig- Holstein, insbesondere Dr . Sc h o w s 
und Dr , M ü t h 1 in g s aber noch nicht erreicht worden war . 

Im Ergebnis ist es also richtig, wenn der Zeuge Hin t z e 
im vo~tetzten Absatz seiner Niederschrift erklärt hat: 

"Eine Einigung kam nicht zustande, da 
Herr Staatsrat Meyer und Herr Direktor 

D o r n die Sitzung verließen'' • 

Es mag auch richtig sein, daß Landrat Ca r 1 s nunmehr zu 
einer Art Angebot Stellung nehmen sollte, andererseits auch der 
Zeuge R o s b o r g in glaubhafter Berichtigung des Schluß­
satzes jener Niederschrift erklärt, daß er für den Fall einer 
ablehnenden Stellungnahme des Landrats Ca r 1 s eine alsbal­
dige Entscheidung seines Ministers noch nicht angekündigt hätte . 

Die 
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Die Zeugen R o s b o r g und Dr .Heinrichs blieben 

jedoch über den Abschluß der etwa ·l - 2 stündigen Besprechung 
mit den Schleswig- Holsteiner Vertretern auf gemeinsamer Reise 
nach Oldesloe und dortselbst noch im Gespräch mit dem Ergebnis, 
daß die Gesprächsteilnehmer über den schon in Hamburg erwogenen 
Überführungsmodus grundsätzl ich einig waren. Nachdem der Zeuge 
R o s b o r g in unmittelbarem Anschluß an die OldesloerVer­

handlu.ngen noch weitere Sparkassen in Schleswig- Holstein besucht 
hat te, faßte er das Ergebnis der grundsätzlichen Einigung unter 
dem 28 . November 1944 von Berlin aus zusammen, u.a . in dem an 

J..5 

den Staatsrat Meyer gerichteten Schreiben -Anlage 21 Bl.15 . - . 
Unstreitig führten dann weitere Verhandlungen der hamburgischen 
Sparkassen mi t der Beklagten, insbesondere mit deren Direktor 
S a n d e r, zu der Einzelformulierung d~s Vertr agstextes und de. · 
schließlichen Einigung der drei Sparkassen auf die unter dem 
30 . Dezember 1944 beurkundete Fassung und deren Kenntnisnahme durch 
die beiderseits beteiligten Behörden . Die vorbereit enden Verha nd­
lungen zogen sich über den Dezember hin und schlossen u.a. 
Rücksprachen des Landrats Ca r 1 s mit Vertretern der schleswig­

holsteinischen Verwaltung, u.a . mit Dr. M ü t h 1 in g, ein. 
Die hamburgischen Sparkassen hielten die hamburgische Staats­
verwaltung unterrichtet . Na chdem die für Januar 1945 vorgesehene~ 
beiderseitigen Leistungen, darunter die Zahlungen von je RM 500 . CJ O, 
der hamburgischen Kassen an den Kreis Stormarn schon bewirkt 
worden waren, fand Anfang Februar 1945 die Unterzeichnung durch 
die Sparkassenvertreter statt . Nach dieser Darstellung kann nichi 
zweifelhaft sein, daß die Einigung, die um die Jahreswende 1944/ t 
zustandegekommen und vollzogen worden war, den Abschluß einer 
vieljährigen Entwicklung eines Ausschnitts aus der Großhamburg­
Frage und ihrer reichsgesetzlichen Lösung darstellt und richtig 
nur in diesem historischen Zusammenhang gewürdigt werden kann. 
Ist es nun an sich schon schwer vors t ellbar, daß Vertreter der 

Hansestadt 
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Hansestadt Hamburg und ihrer Aufsicht unterstehende öffentlichen 

Sparkassen unter Verstoß gegen die guten Sitten und mit Dro­
hungen in schwierige Verhandlungen mit Vertretern öffentlicher 
Körperschaften und Behörden eines anderen Landes zur Überwindung 
von Interessenkonflikten eintreten oder Abschlüsse vornehmen, 
so lassen sich doch auch aus einer Prüfung der Abschlußakte 
Anhaltspunk~e für ein sittenwidriges Verhalten der hamburgischen 
Sparkassen oder eine rechtswidrige Drohung, sei es seitens der 
hamburgischen Sparkassen, sei es seitens der Vertreter der 
tlansestadt Hamburg , sei es durch Vertreter dee Reichswirtschafts­
ministeriums, nicht entnehmen . Mag es auch verständlich sein, da .13 
der Kreis Stormarn es als schwere Einbuße empfunden hat, seine 
Kreisstadt und etnen Teil seines Gebietes an Hamburg abgeben 
zu müssen, und daß er bemüht gewesen ist, eine der Gebietsab­
tretung innewohnende Tendenz weiterer Benachteiligungen seiner 
wirtschaftlichen Einrichtungen abzuwehren, so darf doch nicht 
verkannt werden, daß es galt, Interessen der Ländernachbarn und 
des Reiches befriedigend zu regeln . Tatsächlich hat ja auch in 
einem frühen Staditµn der Verwirklichung des Großhamburg-Gesetzes 
zwischen den Spitzen-Vertretern Schleswig-Holstei ns und der 
Hansestadt Hamburg Einverständnis darüber bestanden, daß die neue 
hamburgisch- stormarnische Grenze sich auch auf das Sparkassen­
wesen auswirken solle, und zwar ohne Anwendung eines öffentlich­
rechtlichen Zwanges . Auch späterhin ist , wie der geschichtliche 
Abriß erkennen läßt, bis zum Ausgang des Krieges vonseiten 
Schleswig- Holsteins und seines Kreises Stormarn grundsätzlich 
nicht mehr in Frage gestellt geschweige denn bekämpft worden, daß 

der die hamburgischen wie die preußischen Sparkassen beherrschen­
de Grundsatz der Regionalität (als Prinzip auch von der Beklagtel1 
nicht bestritten) im Hinblick auf die neue Grenze wieder in 
Geltung gebracht werden sollte . Es war im Grunde nur die Ter­
minierung entsprechender Übertragungsmaßnahmen, bei welcher sich 

immer 
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immer wieder Meinungsverschiedenheiten ergaben, obgleich der 
Oberpräsident von Schleswig-Holstein und der Reichsstatthalter 

in der Koppelung des Rückzuges der Beklagten aus Hamburg mit der 

Verlegung des Landratsamts von Wandsbek nach Oldesloe eine 
Regelung getroffen hatten - Anlage 16 Bl . 149-, die dem Unbefangenen 

1 
verständig und zweckmässig erscheinen konnte und an sich ja auch 
von keiner der beteiligten Sparkassen jemals ernstlich beanstandet 

worden ist . 
Im Frühjahr 1943 begannen die hamburgischen Sparkassen 

ausdrücklich auf eine Durchführung der Grenzbereinigung hinzu­
wirken. Indessen läßt sich nicht feststellen , daß sie dabei be ­
denkliche Mittel eingesetzt hätten derart, daß davon hätte die 
Rede sein können, sie hätten unmittelbar oder mittelbar die 
Beklagte und deren Vorstand , die Stormarner Kreisverwaltung , 
die Schleswig-Holsteiner Regierung oder das Kieler Oberpräsidium 
unter Druck gesetzt. Daß der Reichsstatthalter in Hamburg, und 
sei es selbst auf Vorstellungen der harnburgischen Sparkassen, 
in unwiderlegt gutgläubiger Annahme inner ham.bu".'gischer Zuständig­

keit im Mai 1943 einzugreifen versucht hat, kann den hamburgischen 
Sparkassen schwerlich zugerechnet werden, ganz abgesehen davon , 
daß diese Verfügung Benachteiligungen nicht zur Fol ge gehabt hat , 
geschweige denn eine Auswirkung auf die Zustimmung der Beklagten 
zu dem Abschluß vom 3o. Dezember 1944. Der Umstand t daß das Vorger.en 
des Reichsstatthalters an einem Widerspruch nichthamburgischer 
Stellen scheiterte , war eher geeignet, die Bekl agte dahin zu 
beruhigen , daß sie in der Wahrnehmung ihrer auf hamburgisches 
Gebiet übergreifenden Interessen keineswegs unge schützt war . 

Im Frühjahr 1944 begannen erneut ·vo:::-s töße der hamburgischen 

Sparkassen . Aber auch was nunmehr von Hamburg aus und daraufhin 

vom Reichswirtschaftsminist 0 -rimn gasch ehen ist, l äßt sich nach 
Form und Inhalt nicht als eine uneachliche, geschweige denn 
widerrechtliche Wahrnehmung der Inter es 2en l:ennzeichnen, die den 

ha~b.u~_g__ischen 
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hrunburgischen Sparkassen nun einmal aus der Großhamburg- Regelung 

objektiv zugewachsen waren . Zwar ist nicht zu verkennen, daß Ton 
und Begehren der hamburgischen Sparkassen drängend geworden waren 
und es mag auch möglich sein, daß sie, wie auch die hamburgische 
Staatsverwaltung, eine durchgreifende Regelung von höherer Hand 
nicht ungern gesehen hätten . Indessen darf den hamburgischen 
Sparkassen doch auch zugutegehalten werden, daß sie sich zu 
ausgesprochen rechtmäßigen Forderungen berechtigt geblaubt 
und allmählich den Eindruck gewonnen haben könnten, die Beklagte 
und die hinter ihr stehenden Behörden wollten sich früheren 
J:rklärungen schleswig- Holsteinischer Vertreter und bindenden 
Abreden entziehen . Aber auch im Hochsommer 1944 haben die Beklagte 
und die schleswig- Holsteinischen Verwaltungsstellen kaum im 

J.-8 

Zweifel sein können, daß, obgleich von den hamburgischen Sparkas­
sen auf eine Endregelung gedrängt wurde, rechtlich verbindliches 
nicht ohne Mitwirkung der Zentralstellen des Reiches zustande­
kommen konnte, daß diese aber in erster Linie auf ein gütliches 

Einverständnis der Beteiligten hinwirken würden und einem ver­
waltungsmäsßigen Eingriff abgeneigt seien, und daß die Objektivität 
und Loyalität der in Aussicht gestellten ministeriellen Uitwirkung 

Vertrauen verdiene • 
So läßt sich zunächst nicht einmal feststellen, daß die 

Beklagte und die schleswig- Holsteinischen Behördenvertreter sich 
am 24 . November 1944 deshalb in Hamburg eingefunden hätten, weil 
von hier aus bedrohende Einladungen ausgegangen wären; und daß 
die Verhandlungen von der Bel~lagten und den schleswig- holstei­
nischen Behördenvertretern nur unter politischem Druck und/oder 
nur deshalb aufgenommen worden waren, um e inem drohenden Übel , 
e twa einer Anordnung des Reichswirtschaftsministeriums, zu 
entgehen. Und mag dann auch das Niveau und der Ablauf der Ver-

handlungen 
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handlungen unter Anmaßung der in ihrer Partei- Uniform erschie-
11o::men Teilnehmer M e y e r und D o r n gelitten haben , so 
ze i gen doch gerade der Ausgang der Verhandlungen wie auch die 
·nekundungen mehr erer anderer Teilnehmer , daß sich die Vertreter 
~itormarns und Schleswig- Holsteins von jenem Auftreten ihrer 
eigentlichen Verhandlungsgegner nicht haben beeindrucken 
geschweige denn schon zu rechtsgeschäftlichen Erlclärungen haben 
be stimwen lassen , die ihrer Willensbildung widersprochen oder 
nach ihrer Überzeueung die Beklagte benachteiligt haben würden . 
Nach Meyers und Dorns Auszug zeigten sich gerade die 

Vertreter Schleswig- Holsteins, wie Dr . M ü t h 1 in g s 
Darstellung ergibt , nicht etwa eingeschüchtert , sondern machten 

unbekümmert um die Gegenwart des hamburgischen Vertreters 
Dr . K ö h 1 er und des Dir ektors der Klägerin , Hin t z e , 

ihrer Ungehaltenheit Luft über die Überheblichkeit, die ihnen 
bezeigt worden war , und über die ~achsicht, wenn nicht Schwäche , 
mit der R o s b o r g als Verhandlungsleiter und Vertreter 
<.? ines Reichsministeriums M e y e r und D o r n hatten gewähren 

und eine solche Situation hatten aufkommen lassen. 
Daß sich später die Vertreter Schleswig- Holstein~ , 

insbesondere Landr at Ca r 1 s in weiteren Gesprächen mit 
dem Ministerialrat R o s b o r g und Dr . Heinrichs 
zur Zustimmung zu R o s b o r g s Schlußvorschlag bercitgefunden 
haben , ist unter Umständen geschehen, auf die die Sprecher der 
hamburgischen Sparkassen und Verwaltungen Einfluß weder auseeübt 
haben , noch auch nur haben ausüben können . Denn sie haben weder 
an diesen i ortsetzungsgesprächen teilgenommen noch im einzelnen 
überhaupt davon gewußt . Es entbehrt auch jeden Anhalts , daß 
der Zeuge R o s b o r g noch unter einer Nachwirkung der 
hamburgischcn Versammlung vom Nachmittag des 24 - November, 
insbesondere des Auftretens von Meyer und Dorn 
gestand en hätte, die ihn veranlaßt haben könnte , die Vertreter 

der 
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der Beklagten seinerseits unt er Drohung oder verzerrender 
Darstellung der wirklichen Verhandlungslage zur Annahme seines 
Vorschlags zu bes t immen . Nichts s pricht dagegen, die damaligen 
Vertreter der Beklagten und der übrigen Stellen Schleswig­
Holsteins durchweg als Männer hervorragender Intel1 igenz und 
unabhängigen Urteils, von Erfahrung in allgemeiner Verwaltung 
und zumeist auch Finanzwirtschaft zu kennzeichnen und anzunehmen, 
daß s ie nach ausgiebiger Beratung im Bewußtsein i hrer Verant ­
wortung schliesslich durch den Landrat Ca r 1 s dem Beschluß 
zugest i mmt haben, der nach R o s b o r g s Entwurf dann unter 
dem 28 . November von Berlin aus namens des Re ichswirtschafts-. 
:. inisteriums den beteiligten Spar kassen gegenüber schriftlich. 
~~~sammengestell t worden ist . Inwiefern es sittenwidrig gewesen 
~,ein oder auch unter dem Zwang einer widerrechtlichen Drohung 

' 
f·: e standen haben könnte, daß die dre i Sparkassen in den der 
wide rspruchslosen Annahme jener Schreiben folgenden vier bis 
fünf Wochen miteinander die Einzelheiten des Vertragstextes 
erarbeitet haben , daß •im Januar 1945 beiderseits schon ver­
t ragliche Leistungen bewirkt worden sind, und schließlich i m 
Pcbruar nioht nur die hamburgischen Sparkassen sondern auch 
~ie Beklagte die Ur kunde unterzeichnet haben, ist nicht ersicht ­

l ich . 
Unbedenklich ist anzunehmen, daß der Zustimmungsentschluß 

aus sehr komplexen Erwägungen und Mot iven e rwachsen is t • 
Di ese im einzelnen verläßlich bloßzulegen , ist kaum möglich . 
Daß auch Erwägungen mitgespielt haben , die al s sachfremd be­
zeichnet werden könnten, ist nicht auszuschließen. Unwahr schein­
l ich ist es dagegen , daß die schl eswig-holsteinischen Vertreter 
mit Annahme oder auch nur s chweigender Hinnahme des Vorschlages 
des Vertreters des Ministeriums dem Gefilihl einer Unterlegenheit 

gegenüber 
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QCgenübe~ Hamqurg und den von Hamburg etwa e i ngesetzten 
·iiiach t mi tte l n nachgegeben hätten . Die Frage , ob in den hie r in 
·ßetrach t k ommenden Auseinande r setzungen die stärkeren Gewichte 

der Persönlichke i ten und persönlichen Beziehungen von Schleswig­
,{ol ste i n oder Hamburg einsetzbar gewesen und eingesetzt wor den 
::..;ind , i s t ungekl ärt gebl ieben und muß daher offen bleiben . 
Immorhin. l äßt sich nicht feststellen, daß auf hamburgischer Seite 
,1ußer den Vertret er n der Sparkassen und den Verwaltungsbeamten 
~es Reiches , Schleswig- Holsteins und Hamburgs weitere Persön­
lichkci tcn ', di e aus gespr ocpen poli tischc Ämter innehatten und 
Ubor entspr e chende Macht und Einflußmöglichkeiten verfügten, 
von sich aus auf die Verhandlungen und den Abschluß von ~nde 1944 

e inzuwirken versucht hätten . Und wenn der Zeuge Dr. M ü t h 1 in g 

r.Hüne , des Landeshauptmanns S c h o w s und des Landrats 
C a r 1 s damali ge Auffassung als das Ergebni s einer Resignation 
tlohin erklär t, es habe wohl zu einem Abschluß kommen müssen, 
um Schlimmeres zu vermeiden , da für den Fall einer Ablehnung des 
V1Z? r mi ttlun gsvorschlages ungünstigere Überlei tungsbedingunge_n zu 
befür chten gewesen wären, so ~ommt damit auch die in jeder Ver­
[ lcichsver handlung naheliegende Erwägung über das Risiko des 
Abschlusses zum Ausdruck . 

Daß sich aber Dr. M ü t b 1 in g oder andere Vertreter 
J chle swig~Iolsteins durch ein mehr oder weniger imponierendes 
' ;nd spürbares Gewicht nicht in Erscheinung getretener Persön­
l i chkeiten damals ernstlich eeschweige denn widerrechtlich 
'(;,_:clroht gefühlt hätten und in ihren Entscheidungen hätten 
1,cs timmon lassen , ist in Anbetracht der Unabl1ängigkei t und 
Jntcgri t :it der in Be tracht kommenden Personen so gut wie ausge ­
ochlossen ~ Ausdrücklioh ist anzumerken , daß in beiden Sparkassen­
;:-i rozessen keinerlei Anhaltspunkte dafür hervorgetreten sind, 
r"l aß von hamburgischc r Seite dama}s mit einem irgendwie gearteten 
~ingre ifen der Gestapo gedroht worden wäre . 

Es 
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Es bleibt schließlich der Einwand , di e Grundlage de s 
- wenn schon wirksam geschlossenen- Vertr ages vom 30 . Dezember 
s e i durch den s eitheri gen Wandel der politischen und wirtschaft-

,- lichen Verhältnisse derart e r s chütt0rt wor den , daß die Beklagte 
·nach§ 242 BGB r echtlich nicht mehr zur Erfüllung angehalten 
werden könne . Der Einwand ist im Grunde auch nur wi eder ein kon­
kretisierender Fall der Unzulässigkoit der Rechtsausübung 
als einer Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben . 
Das Landgericht hat den Einwand mit über z eugender Begründung 
zurückgewiesen . Ausgehend von der Tatsache , daß die Sparkassen 
einen privatrechtlichen Vertrag eingegangen sind, dess en Zustande­
kommen und Wirkung nach den dafür maßgeblichen Vorschriften zu 
beurteilen ist , läßt sich nicht feststellen~ daß der Zweck des 
Abkommens zu igcndeinem Zeitpunkt sei t seinem Abschluß hinfällig 

geworden wär e , oder daß die weitere Durchführung uer Beklagten 
nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet werden könne, oder 
unzumutbare Anstrengungen und Opfer auferlegen würde , oder daß 
sie einen Umstand, der die Abs chlußcrwägungen der Beklagten 
-ohne einerseits nur Beweggrund geblieben und and ererseits 
inhalt geworden zu sein, doch für die Klägerin orkennbar­
bostimmt hätte, eine wps entliche Änderung eingetre t en sei , 

der 
geschweige denn , daß die/Beklagten im Vertrage auferlegten 
Leistungen aus einem v on ihr nicht zu vertretenden Umstand ihr 
oder überhaupt unmöglich geworden s eien , und sei es nur im Sinne 

wirtschaftlicher Unmöglichkeit . 

Wie das Reichsgesetz vom 26 . Januar 1937 als solches im 
Verhältnis zum Kreis Stormarn und zur Hansestadt Hamburg als 
Tatsache der Rechtsentwtcklung und all gemeinen Gesc~~chte nicht 
in Frage gestellt gewesen ist , so ist es sinnvoll geb~ieberi~ 
der neuen Grenze auch im Sparkassenwesen unter dessen Grundsatz 
der Regionalität Geltung zu verschaffen . Die noch ent steh enden 

Leistungen 
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Leistungen des geschlossenen Vertrages zu erbringen, ist nicht 

nur objektiv und subjektiv möglich, sondern bei einiger An­
strengung und redlichem Willen nach der Überzeugung des Senats 
auch sparkassentechnisch durchführbar . Dem steht insbe sondere 
nicht entgegen , daß seit dem Abschluß des Vertrages vom 30. 
Dl·) zember 1944 im Gebiete des Reiches tief greifende Wandlungen 
ccines rechtlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen 
G0füges eingetreten und hiervon auch die drei Vertragsparteien 
nicht unberührt geblieben sind . Denn abgesehen davon,daß der Be­
. lagten nicht abgenommen werden kann, ihre Vertreter und Berater 
h~tten sich von ihren Verhandlungsgegnern oder gar Vertretern 

der Reichsministerien das Bild einer günstigen Zukunft sentwicklung 
8ugeerieren lassen , ist eher ecgcn sie festzustellen, daß ihre 
Organe Ende 1944 wie jeder, der damals um klare Auffassung 
auf politischem und wirtschaftlichem Gebie t bemüht war, die 
\"/ahrscheinlichkci t eines ungünstigen Kriegsausgangs in ihre 
Überlegungen einbezogen haben . Es ist aber nicht einmal erkennbar, 
inwiefern die Änderung der politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse auf di e Erfüllung der r estlichen Vertragspflichten 
der Beklagten nachteilig eingewirkt haben könnte . Es mag sein, 
daß di e Beklagte i hre Zustimmung zum Vertrag ungeachtet der 
Gründe , die den Abschluß vormals ratsam erscheinen ließen, heute 
als vore i lig empfindet, insbesondere weil sie an die hamburgis che 
Wirtschaft noch enger angeschlossen sein möchte, die Gesch/::i.fts­
cinschränkung, die schon verwunden schien, erneut bedauert und 
s ich für den Kreditverkehr des lR~uur~isch-stormarnischen Gre~ 
bereichs besonders und besser als die ham.curei.R c}1en Sn"'....,, · ·~'-' dn 

.~eeignet gla1J,bt . Mit diel?en mehr oder weniger a.t: ···. ~J ~ _n ver­
lautbarten Gesichtspunkten läßt sich aber die Verpflichtungskr aft 
des Vertrages und die ihr entsprechende Notwendigkeit, zu 
erfüllen , nicht in Frage stellen . 

Schließlich 
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Schließlich vermag auch der Hinweis, daß das vertragliche 
·•;;,fy;crhäl tnis von Leistung und Gegenleistung spätestens mit der 

:f.y/ährungsreform entfallen sei, nicht zu überzeugen und die 
:f3eklagte ihrer Verpflichtung a...1.s den Verträgen zu entheben . 
Donn abgesehen davon, daß Erörtorungon über Umfang und Wert der 
bpwirktcn und noch zu bewirkenden Gegenleistungen der hamburgischen 
S~arkassen in der prozessualen Auseinandersetzung gegenüber der 
·Prüfung des Zustandekommens und der Wirksamkeit des Vertrages 

7,urückgetreten sind, ist festzustellen, daß die Klägerin und die 
N0ue Sparcasse von 1864 die Frage , ob und wie ihre Gegenleistungen 
n~dh dem allgemeinen Grundsatz des§ 242 BGB anders als im Ver= 
t ragstcxt zu bemessen und anzupassen s cian, zwar offengGl a ss en 
wissen , an dor Klär ung dieser Frage aber mitwirken wollen . Das 
i'3t dem prozessual-an Gcsamtverhal ten der Klägerin und der Neuen 
~purcassc von 1864 zu entnehmen , insbesondere dem Umstand, daß 
-~½e unmittelbar aus dem Vertrage vom 3o . Dczcmber 1944 noch nicht 
;;,iphr al s e i nen Antrag auf positive Feststellung seiner Verbind= 
lichkoit abgeleitet und mit der Aufnahme von Vergleichsvorhand= 
f ungon grundsätzlich bekundet haben, zu einer angemessenen neuen 
·Jowortung und Verrechnung ihrer Leistungen bei tragen und die 
:V-ertragsabwicklung daran nicht scheitern lassen zu wollen . 

Nach altem kann die Berufung der Beklagten nicht durch= 
tlringen . Sie ist daher unter Mitanwendung der§§ 97 Abs . l, · 
70s Ziff . 7, 713 ZPO zurückzuweisen . Der Klägerin •zu ermöglichen. 

~-i t e i ner eigenen Sicherheitsleistung e~ne befugungsmäßige 
S~chorheitsleistung der Beklagten gegenstandslos zu machen und 
·aiie Voraussetzungen für eine vorläufige Vollstreckung zu ~cha-:' .2'"' 1 

besteht .--.----
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besteht keine Veranlassung , da sich die Klägerin zu solcher 
Sicherungsleistung nicht erboten hat . Insbesondere hat aus dem 
Antrag , ihr für den Fall eines Bcrufungs erfolgs · die Befugnis 
uos § 713 Abs . 2 ZPO zuteil werden zu lassen, ein Erbieten zur 
3ichcrhcitsleistung nicht ontnommon werden können . 

Ritter. Horstkotte . Luer • 
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